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Stenographischer Bericht
über

die Verhandlungen
des fünften

allgemeinen Landtags des Großhcrzogthums Oldenburg.

Fünfte ordentliche Sitzung.
Oldenburg , den 9 December 1851 . Vormittags 1V Uhr.

Tagesordnung : Vorläufiger Bericht des Ausschusses über Revision des Staatsgrundgesetzes.

Vorsitz : Präsident Zedelius.

l^ ie Sitzung beginnt 10 ^ Uhr.
Anwesend am Ministcrtische die Staatsrälhe v. Rössing

und Krell,  Oberstlieutenant Römer  und Regierungs-

Commissar Bucholtz.
Präsident : Die Sitzung ist eröffnet ; ich ersuche den

Herrn Schriftführer , das Protokoll der letzten Sitzung zu
verlesen.

(Schriftführer Janßen  verliest dasselbe .)
Sind Erinnerungen gegen daS Protocoll zu machen ? —

Da das nicht der Fall ist, erkläre ich dasselbe für genehmigt.

Der Abg . Werry  ist heute in die Versammlung eingctreten,
ich fordere ihn auf , sein früher geleistetes eidliches Gclöbniß durch

Handschlag zu erneuern . Der Abg . v . Wedderkop  aus
Birkenfeld befindet sich beute zum erstenmalc auf dem Olden¬

burger Landlage , er wird danach in eidliche Verpflichtung zu
nehmen sein . Ich ersuche die Versammlung , sich zu erheben.

(Die Versammlung erhebt sich.)
Die Eidesformel lautet:

„Ich gelobe , die Staatsvcrfassung heilig und treu zu

bewahren und auf dem Landtage das Wohl des
Staats ohne Nebenrücksichten nach meiner eigenen ge¬

wissenhaften Ueberzeugung bei meinen Anträgen und
Abstimmungen zu beachten , so wahr mir Gott helfe ."

Wollen Sie das geloben , so sprechen Sie : „ ich schwöre
es , so wahr mir Gott Hesse."

Abg . v . Wedderkop : Ich schwöre es , so wahr mir
Gott helfe.

/ Präsident : Aus d . m Amt Minsen ist eine Vorstellung
/ eingcgangen von den dortigen Maurer - und Zimmermeistern,

welche den Landtag bitten , dahin wirken zu wollen , daß der
§. 63 . der Verordnung über die Handwerkerverfassung vom

5 .

28 . Juli 1830 , wonach Maurer - und Zimmergesellen für
eigene Rechnung arbeiten dürfen , abgeändert werde . Bei der
unzweifelhaften Unzuständigkeit des allgemeinen Landtags wird

die >e Vorstellung zu den Acten zu legen sein . Wir gehen
zur Tagesordnung über . ES steht zunächst auf derselben : der
vorläufige Bericht deS Ausschusses in Betreff der Revisions-
frage . Ich ersuche den Herrn Berichterstatter , den Bericht
vorzulesen , mit dem Beifügen , daß meines Erachtens die bei¬

den in dem Ausschuß aufgestellten Fragen getrennt zur Be-
rathung zu bringen sind , demnach auch die Vorlesung des
Berichts vorläufig auf den ersten Punkt desselben sich zu be¬
schränken habe . Der Herr Berichterstatter , wie ich sehe , ist
nicht anwesend , ich ersuche daher den Herrn Schriftführer , den
Bericht zu verlesen.

(Abg . Janßen  verliest den vorläufigen Bericht des

Mebrheils - und Minderheitsgutachtens bis zum zwcilen Ab¬
sätze. Siehe Anlage 9 .)

Präsident : Indem ich die verlesenen Anträge zur Be-
rathung stelle , ersuche ich die Herren Abgeordneten bei der

Meldung zum Worte , mir anzuzeigen , ob sie für oder gegen
den Antrag der Majorität sprechen wollen , da es mir ange¬
messen scheint , mit den Rednern für und gegen  zu wechseln.

Abg . Lindemann : Ich bitte ums Wort gegen.
(Mebrere Abgeordnete gehen zum Präsidentensitze und

melden sich zum Worte .)
Präsident : Der Abg . Wibel  hat zuerst das Wort.
Abg . Wibel : Meine Herren ! Wir stehen vor einer

wichtigen Entscheidung , wie schon die Zahl der Redner an¬
deutet , die heute das Wort nehmen wollen , um ihre Ab¬

stimmung zu motiviren , — einer Entscheidung , von der das

Wohlleben und die Zufriedenheit unserer Mitbürger wesent-
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lich bedingt sind für lange Zeit . Auf uns 46 Männern ruht
die Last dieser Entscheidung . Täuschungen und Unwahrheit
können fast als der Boden bezeichnet werden , der vor unS
ausgebreitet liegt ; denn , meine Herren , wie fayn das anders
sein , da es das Werk der Diplomaten ist , was uns beschäfti¬
gen soll . Schlingen und Fallen genug an dem Wege für
des Einzelnen Ueberzeugung ; der Weg selbst schwierig zu
finden . Ich habe , wie ich glaube , die elfteren alle gesehen;
ich glaube den letzteren gefunden zu haben für mich . Es ist
jetzt meine Pflicht , getreu meine Wahrnehmungen und Gründe
Ihnen darzulegen , so gut ich es kann . — Lange hatte das
Land Oldenburg darauf gewartet , daß der Artikel 13 . der
Deutschen Bundesacte , in welchem jedem Deutschen Lande
eine Volksvertretung versprochen wurde , ihm in Erfüllung
gehen sollte . 30 Jahre lang letzten wir noch fort in Zu¬
ständen , die mit dem Culturstande Europas nicht in Ueberein-
stimmung waren . Endlich brachte das Jahr 1848 das Er¬
sehnte , unser Staalsgrundgesetz ! Sein Besitz ist der Trost,
die Beruhigung dev Eiirwöhner dieses ' Landes gewesen in all
dem Ungcmache , was sie bedrängte . Auf seinen Besitz grün¬
deten sie schöne Hoffnungen für die Zukunft — und heute
schon soll dies Alles wieder in Frage gestellt werden ? Der
Ausschußbericht beruhigt uns über diese betrübende und be¬
unruhigende Erscheinung zunächst in einem hingeworfenen
Worte von der '-rcchtSgcschichtlichen Nothwendigkeit " , die
dazu vorliege.

Dieses Wort kann ich nicht als wahr anerkennen , wenig¬
stens nicht in dieser Anwendung . Es ist währ , unverkenn¬
bar währ , Alles was Menschenwerk ist ', ist vergänglich und
überlebt sich in gewissen Zcilperioden , das gilt auch von der
Gesetzgebung . — Das Leben der Völker gestaltet sich mit der
Zeit vielfach anders , die alten Regeln passen in Folge dessen
dann nicht mehr , aber aus eine Verfassung das anzuwenden,
welche erst zwei Jahre gelebt hat , welche recht zu leben noch
gar nicht ansing , das ist , glaube ich , nicht richtig und wir
müssen nach einem andern Trost suchen , warum wir an diele
schmerzliche Entscheidung schon heute hinasigeführt sind . Zu¬
erst ist da die äußere Nothwendigkeit;  fern sei es von
uns , meinen politischen Freunden und mir , gegen sie uns
sträüben , gegen Unvermeidliches uns auflehnen zu wollen , sei
cs die Nothwendigkeit des Rechts oder die der Machtverhält¬
nisse . ES ist häufig die Taktik unserer Gegner gewesen , ein
solches fruchtloses , ja ich möchte sagen , lächerliches Sträuben
uns verwerfen zu wollen , aber der Vorwurf ist immer un¬
wahr gewesen und heute soll er es auch sein . Wird uns die
Nothwendigkeit der Revision der Verfassung nur klar und
deutlich üachgewiesen , so daß wir dieselbe anerkennen dür¬
fen ; dann wollen wir unweigerlich die Hand bieten zu dem
Baue des Werkes , welches nöthig ist. Aber sie soll uns erst
klar nachgewiesen werden . — Nicht auf bloße Befürchtungen
hin dürfen wir daö Gut wegwerfen , welches unsererHut an-
vertraut ist. Wohl ist eS das Recht und die Pflicht des
Schiffers , von der Fracht , welche ihm überliefert worden,
Einzelnes über Bord zu werfen , wenn seine Lage so wurde,
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daß das Andere ohne dieses Opfer nicht zu erhalten war.
Aber Wehe über ihn , den Feigling , wenn er schon bei dem
ersten kleinen Sturm drohender Wölkchen , welche sich am
Horizont « zeigen , dies Zerftörungswcrk beginnen wollte . —
Wohl ist es die Pflicht des Staatsmannes , nachzugeben und
zu opfern , wenn kein anderer Weg mehr offen steht , aber
nicht bei dem ersten Stirnerunzcln der Machthaber handle er
so , und Schimpf und ewige Schande folgt der Ferse des
muthlosen Kriegers , welcher die Fahne verläßt , so lange das
Feld noch zu behaupten war . Solche Feiglinge wollen wir
nicht sein , sondern klar wollen wir die Nothwendigkeit sehen,
ehe wir uns unter ihr beugen.

Die Nothwendigkeit von außen nun habe ich weder in
dem Schreiben der ' Staalsregierung noch im Bericht des
Ausschusses klar nachgewiesen gefunden , es ist mir auch nicht
gelungen , sie in mir selbst klar zu machen , und darüber will
und muß ich mir erlauben , Ihnen meine Gründe vorzulegen.
Man Iheilt uns in dem Schreiben der Staalsregierung den
Wortlaut der Bundestagsbeschlüsse vom August d . I . mit.
Meine Herren ! Sehen Sie den Wortlaut an und Sie theilen
mit mir Lie Ukberzeugung , wie wir das auch schon von ander¬
wärts her vernommen haben : „ Diese Bundesbeschlüsse sind
sehr biegsam , man kann aus ihnen herausdeuten was man
will " . Dieselben haben auch schon die verschiedenste Aus¬
legung gefunden , sie sind bald einer Nachgiebigkeit begegnet,
die das gelhan , was gar nicht anbefohlen , aber dennoch viel¬
leicht als Zweck und Ziel beabsichtigt war;  sie sind aber auch
auf einen Widerstand gestoßen , der verweigerte , was als For¬
derung nicht gerechtfertigt werben konnte ; und Beides hat
sich durch hie Erfahrung als ausführbar bestätigt . Theils
liegt das in den Verhältnissen des Bundestags selbst , theils
wohl auch in anderen , die ich hier nicht gern berühren möchte
und auch nicht berühren darf . Sehen wir aber hier auf das,
was man Bundesrecht nennt , so ist das ein unklares Ge¬
webe , ein sehr undurchsichtiges Ding . Was z. B . diesen
Bundestägsbeschluß vom August d . I . betrifft , so ist Ihnen
allen bekannt , daß die Wiener Schlußacte im Artikel 56 . sagt:
Die Bundesbeschlüsse sollen in die Verfassungen der Einzel-
staaten nicht eingreifen dürfen.

Ferner ist zu Bundektagsbeschlüssen , wie wir gleichfalls
wissen , bald Stimmeneinhelligkelt nöthig , bald genügt einfache
Mehrheit ; bald ist es ein großer , bald ein kleiner Rath , der
Bestimmungen für das Deutsche Vaterland trifft , und je nach¬
dem das Eine oder das Andere geschieht , bestimmt sich der
Umfang für die Einwirkung und Gültigkeit der Beschlüsse.
Freilich könnte man uns sagen : Die Bundestagsbeschlüsse,
die ' in unscrm Lande Gesetzeskraft haben , liegen vor unfern
Augen , sind in einem kleinen Hefte abgedruckt und vor eini¬
gen Jahren von der Staatsregirrung als vollziehbar in unserm
Lande publicirt . Da hinein könnten wir blicken und hervor-
suchcn , was ist für uns bestehendes Bundesrecht ? um uns
darüber zu entscheiden , was steht mit unserer Verfassung im
Widerspruche ? Aber auch das führt zu Nichts . Im Jahre
1848 , als der Bundestag zur Selbsterkenntniß kam , hob er
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sich nicht, nur selbst auf, sondern zuvor, noch durch gültigen
Beschluß Alles, waS man »AuSnahmegesetzr « nannte.
Nun, meine Herren, der Ausdruck war unbestimmt und viel¬
deutig, denn wir haben genug Ausnahmegesetze gehabt. Wissen
Sie, welche aufgehoben sind? Der Bundestag hat neuerdings
von einigen wieder Anwendung gemacht; Jenem Ausdruck
also eine Auslegung gegeben, aber AlleS das nicht in klarer,
umfassender Weise. Es steht uns jetzt nichts weniger als fest,
was noch gültig ist von dem alten Bundesrechte, noch weni¬
ger haben wir von der StaatSregierung eine klare Erklärung,
welche Thcile hält sie davon noch für gültig? Diese Erklä¬
runĝ meine Herren, muß nothwenoig erfolgen und uns den
Weg zur Nevision unseres Staatsgrundgesetzes zeigen. Wir
würden in ein dunkles Labyrinth geralhen, wenn nicht dies
die Grundlage unserer Bcrathung bildete, daß wir uns vor¬
her darüber einigten, was wir uns unter dem bestehenden
Bundesrechte vorzustellen haben. Meine Herren, das Gegen-
theil würde uns nicht nur zu Verwirrungen führen, es könnte
uns führen zu Beschlüssen, die nicht pflichtgetreu.wären und
das sei fern von uns ! Wird aber von der Staatsregierung
uns diese Frage klar beantwortet, nicht heute hier, meine
Herren, in dieser Versammlung; denn dazu ist nicht die
öffentliche Debatte geeignet., sondern in einer Vorlage,, die
geprüft würde von einem Ausschüsse und dann nach reiflicher
Uebcrlegung in den Landtag käme, brächte die Staatsregie¬
rung derartige Vorlagen und wir erkennten die Nothwendig¬
keit an, niederzureißen von unserem Neubau selbst die besten
Spitzen, die uns die liebsten waren, wir würden uns dazu
bequemen! Aber so, meine Herren, nun und nimmermehr!
Wir können es unmöglich, auch wenn wir gern an die Arbeit
gingen, wie wir in dieser argen Zeit keine Neigung haben,
es zu thun; wir können damit nicht so leicht fertig sein und
sagen mit dem Ausschußberichte, die äußere Nothwendigkeit ist
da. Darum hat, wie mir scheint, der Minberheitsberichtallein
das Richtige ausgesprochen: die äußere Nothwendigkeit einer
Verfassungs- Revision ist nicht nachgewiesen. Beschließen
wir aber das , so ist cs auch kein gefährlicher Schritt zu
nennen. Wir wissen so gut wie Alle, daß nir uns in einer
Lage befinden, welche manches Beängstigende hat, es wird
diese Gefahr der Zeit von dem Einen so von dem Andern
anders bargestcUl und Niemand kann mit Sicherheit sagen,
was wird die Zukunft sein; aber dieser Beschluß, wenn wir
ihn fassen, ist dennoch ganz ungefährlich, wir haben kein Wort
gesprochen, was eine Widersetzlichkeit gegen das, was das
Bundesrecht genannt wird, enthielte. Wir sprechen nur aus:
das und das wollen wir erst kennen lernen, ehe wir Folge
leisten, denn das fordert von uns der Eid , de» wir geleistet
haben. Einer unbestimmten Fiktion sich hinzugeben, vermag
nie zu einein Beschluß zu führen, bei welchem der gewissen¬
hafte Mann sich beruhigen kann. Außerdem ist ein bekann¬
ter Satz: die Politik der Furcht ist die schlechteste von der
Welt, und ich kenne nur eine Politik, die noch schlechter ist,
das ist die Politik der List; diese rst zugleich die irrigste, denn
sie beruht auf der falschen Voraussetzung, daß der Gegner

permanent einfältig sei, und sich immer wieder überlisten laW
— Gehen wir nun über zu dem,, waS zu sagen ist über die
innere Nothwendigkeit  der Revision, so ist uns freilich
bekannt genug und wir haben oft genug gehört, daß man
dem Staatsgrundgesktze vielerlei Vorwürfe macht.

Es ist aber auch eine allgemeine Erfahrung des Lebens
und der Weltgeschichte, daß Alles, was neu in die Welt ge¬
kommen ist — und uns ist die constitulionrlle Verfassung erst
kürzlich neu gekommen— solchen Vorwürfen nicht entgeht.
Wir sind ferner gewohnt, eS geduldig anzuhören, wenn Die¬
ser oder Jener im Gespräch des geselligen Lebens leichthin et¬
was verdammt, verwirft, vielleicht Dinge, die ihm sehr wenig
klar sind in ihrer dennoch vorhandenen Nothwendigkeit und
Zweckmäßigkeit. Wir find und denken billig genug, zu berück¬
sichtigen, daß die Meinung frei ist und daß die Gründe für
die Meinung und daher die Meinung selbst bei jedem in
einem ganz verschiedenem Boden wachsen. — Aber, meine
Herren, wenn unsere StaatSregierung ein solches Urtheil über
das Slaatsgrundgesetz spricht, so erwarten wir billig von ihr,
daß dieses Urtheil wohl geprüft sei, wir dürfen dann vorauS-
setzen, daß sie sich nicht auf jenem gemeinen Standpunkt des
Tadels, deS unberechtigten und unbegründeten Tadels stellen
will, her da blos sagt: so ist eß nicht gut, ohne klar zu wis¬
sen und sagen zu können: so ist eS besser. Weine Herren zrm-
schen Tadeln oder Bessermachen ist wie bekannt ein großer
Unterschied. Es läßt sich von mancher gesetzlichen Bestim¬
mung sagen, sie sei nicht gut, eS läßt sich sogar sagen in
allgemeinen  Zügen : etwa so oder so schienen sie mir
besser. Aber dann gehe man an den Versuch, sie' desser hcr-
zustellen in Gestalt eines Gesetzes und es wird sich nun zei¬
gen, ob sie nicht vielleicht noch viel schlechter wird; mithin
kann aus so allgemein gesprochenes Urtheil kein Gewicht ge¬
legt werden, namentlich wenn es hergenvmmen ist aus Vor¬
aussetzungen, die nicht einmal Behauptungen sind, sondern
nur Vermuthungenund Wahrscheinlichkeit wie die Voraus¬
setzung; die Zeit des Jahres 1848 wäre nicht günstig gewe¬
sen für umsichtige Schöpfungen, folglich tauge auch das Werk
nicht, welches wir in diesem Jahre errichteten. Und dann,
meine Herren, können wir noch viel weniger verkenn-en, wie
widerspruchsvoll sie sind die Behauptungen, wAche werter
daran geknüpft werden, sobald man ihnen nur,  einen Augen¬
blick.jn das Auge sicht. Der müßte seit lange kein Zeitungs¬
blatt yzehr gelesen haben, der sagen wollte, unsere jetzige Zeit
sei eine ruhigere, sei eine Zeit der besonnenen ruhigen Uebrr-
legung, wie wir dennoch gleichfalls gelesen haben, in dieser -
vor uns liegenden Schrift. Meine Herren, kann die jetzige
Zeit eine ruhige genant werden? Nie in einer Zeit, die ich
erlebt habe und von der ich weiß, war die Partheiereifcrung
so groß, nie hat die Zerrissenheit der Meinungen so mächtig
gegen einander gekämpft, wie gerade jetzt. Ja es ist dahin
gekommen, daß Alles was heute, sei es wo es wolle in Eu¬
ropa, beschlossen wird von einer Mehrheit, nur ein Parthci-
beschluß genannt wird, Partheibeschlüsscn aber, meine Her¬
ren, ist keine Dauer zu versprechen für die Zukunft, von wcl-
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cher sie nicht anerkannt werden . Wie anders war das im
Jahre 1848 ! Damals schienen Alle über Alles einverstan¬
den ; da gab es solche Zerklüftungen nicht . Es schien frei¬
lich bei Vielen wohl nur so , die damals der schwarz - rolh-
goldnen Fahne folgten und dieselbe bald wieder verlassen ha¬
ben . Sie haben seitdem Erfahrungen gemacht , sagen sie uns?
Za , sie haben die Erfahrungen gemacht , daß es nicht ihr Vor-
thcil war , dieser Fahne länger anzuhangen . Aber keine Er¬
fahrung haben sie gemacht , welche diese Fahne in den Staub
gerissen hätte . Unsere Zeit , meine Herren , ist also weniger
als jede andre günstig zu einer Revision des Staatsgrundge¬
setzes und die Schöpfung von 1818 darf durch daS Zahr
ihrer Geburt nicht herabgesetzr werden . Wenn wir vielen bit¬
ter » Widerwillen nichts destowcnigcr gegen diese Schöpfung
um uns her vorfinden , so mag das doch in der Zeit vielleicht
seine Berechtigung und Begründung finden , d . h . für ein¬
zelne Persönlichkeiten . Es ist nicht zu verwundern , wenn der
Mann des vorigen Jahrhunderts in die Gedanken der Neu¬
zeit sich nicht zurecht finden kann ; wenn ihm das , was uns
das Höchste und Schönste scheint , widerwärtig und verdrieß¬
lich dünkt . Meine Herren , wir dürfen uns nicht der Hoff¬
nung hingeben , daß uns nicht dasselbe Schicksal dereinst
treffen würde . Es wird eine Zeit kommen , wo eine neue
Generation auch auf unfern Schultern steht und ein Panier

entfaltet , was alsdann wiederum uns vielleicht sehr mißliebig
Vorkommen wird . Aber , wenn der Sohn des Jahrhunderts
gegen seine Mutter sich auflehnt und in Unehren von ihr re¬
det , so ist das eine sehr traurige Erscheinung . Das soll
aber Keiner lhun , er gäbe denn seine Gründe in klaren deut¬
lichen Worten . Also müssen wir ferner erwarten und erbitten

auch von der Staatsregierung , daß , wenn sie die Uebörzew
gung hat , es seien innere Gründe vorhanden , die uns bewe¬
gen könnten , die Nothwendigkcit der Revision anzuerkennen,
daß sie diese Gründe in bestimmtem , klarem Ausdruck ver¬
lege , und nicht in solchen allgemeinen Zügen , wie es gesche¬
hen ist . Darüber sind wir wohl Alle einverstanden , daß diese
nicht genügen , wie die Regierung sie gegeben har , es genügt
nicht , daß man sagt , der und der Abschnitt oder einzelne
Paragraph soll „ in Erwägung gezogen werden " , cs
genügt nicht blos auszusprechen , das und das ist nicht gut,
ist unanwendbar . Wenn man unS überzeugen will , muß
man sagen , so und so muß es anders sein , um besser zu
sein , sonst hätten wir ein leichtfertiges Werk gethan , wenn
wir zustimmten , das Bestehende bedürfe der Abänderung und
noch nicht wüßten , wie das Neue beschaffen sein muß . Aber,
könnte Jemand fragen , ist denn die Revision der Verfassung
so gefährlich ? könnten wir nicht gern wenigstens den Versuch
damit machen ? Meine Herren , ich darf mir Vorbehalten , die

Frage von der Gefährlichkeit an den Schluß meines Vortrags
zu stellen und vorangehen zu lassen , die andere Frage , welche
wir nicht übergehen dürfen , wenn wir nicht ungerecht sein
wollen ; die Frage : har unser Ausschuß -Bericht die innere
Nothwendigkeit  nachgewiesen durch konkrete Beispiele?
Ja , er hat konkrete Beispiele angeführt . Er hat z. B . an¬

geführt , daß unicr Staatsgrundgesetz die Nothwendigkeit einer
Volksbewaffnung noch verheiße . Nun , meine Herren , das
wird kein erhebliches Bedenken erregt haben bei dem Olden¬
burger Volke , daß dieser Artikel unerfüllt geblieben ist , und
ich glaube auch nicht , daß das Staalsgrundgrsctz an seinem
Anschn dadurch verloren hat . Wenn nichts anderes gesche¬
hen wäre , sein Ansehen zu untergraben , es stände noch glor¬
reich da , denn wenn wir auch jetzt die allgemeine Volksbe¬
waffnung nicht brauchen , so könnte doch die Zeit wiedcrkom-
men , wo wir sie wieder brauchten . Das ist so klar , daß
Niemand einen Anstoß daran nehmen wird , wenn der Artikel
ruhig stehen bleibt , und ich glaube dem Ausschüsse versichern
zu können , daß außer ihm bisher Niemänd einen Anstoß daran
genommen hat ; cs sei denn Einer aus Neuenburg , welcher in
früherem Landtage deshalb pelitionirte . Der Ausschuß nennt
uns ferner die Freizügigkeit . Das hätte vielleicht mehr
Schein , cs könnte  allerdings eine Benachthciligung daraus
für unser kleines Land erwachsen , wenn Ausländer in großer
Zahl ungehindert hincinkommen , während die Unsrigen von
den andern Staaten nicht zugelassen würden . Ist es der

Fall , daß das Nachbarland uns mit solchen Emgezogenen
überschüttet ? dienen uns dieselben zur Belästigung ? können
wir uns ihrer kaum mehr erwehren ? können wir unfern
Wohlstand nicht bewahren vor ihrem Andrang ? besteht nicht
vielmehr diese Freizügigkeit gegen das Aueland in all -n Thei-
len unseres Landes fast ohne daß Uebelstände vorgekommen
sind ? besteht dieser Artikel nicht seil zwei Jahren ohne be¬
merkbaren Nachtheil ? — Ja , ich frage Sie : haben sie viel
Klage in den Gemeinden gehört über Einwanderer aus den
Nachbarstaaten ? ist nicht vielmehr in vielen Theilen unseres
Landes an Arbeitskräften ein solcher Mangel , daß ein Zu¬
wachs an fleißigen Händen nur als willkommen begrüßt wird?
und fleißige Hände nur lassen wir zu . Wer sich selbst nicht
ernähren kann , wer die Armenkasse hat in Anspruch nehmen
müssen in Zeit von zwei Jahren , oder wer sich eines enteh¬
renden Verbrechens schuldig gemacht har , den lassen wir nicht

zu nach dem Staatsgrundge etze. Ich glaube , hiermit ist ge¬
nug gewahrt ; also auch hierüber kann ich den Ausschuß be¬
ruhigen aus meiner eignen Erfahrung und ich glaube , Sie
werden diese bestätigen . Der Ausschuß führt ferner an , daß
das Ausland den Unsrigen die Wvhlthat der Proceßführung
ohne Cautionspflicht nicht zu Gute kommen ließe . Meine
Herren , ich habe nicht gehört , baß darüber Klage gewesen sei,
ich hoffe nicht , daß unsere Mitbürger so sehr streitsüchtig sind,
und so häufig Prozeß führen mit ihren Nachbarn in Hanno¬
ver oder sonst wo , daß wir 46 Männer deshalb beigehen
müßten , um das Staatsgrundgesctz zu rcvidtren . Zudem^
meine Herren , weiß ich , daß die Gerichte , namentlich die
Obergerichte , eine Auslegung dieses Artikels gefunden haben,
welche die in einzelnen Fällen verkommenden Unzmräglichkei-
ten gehoben hat . Hätten wir wirklich weiter Nichts als diese
Kleinlichkeiten ? wäre das die ganze Summe der Klagen über
Unzuträglichkeiten , welche die Ueberstürzung von 1848 herbei¬
geführt haben soll ? In der Thal , ich begreife nicht , wie



man uns diese Punkte hat nennen mögen , um uns zu be¬
wegen , dem Anträge beizutreten , der auf allgemeine Revision
der Staatsverfassung abzweckt ! Aber dem ist doch nicht so.
Wir finden im Ausschußberichte auch eine Hinweisung auf
das Schreiben der StaatSregierung und auf die dort unter
5 . und 6 . berührten Gegenstände . Das steht im Ausschuß¬
berichte ganz beiläufig in einer Parenthese . Aber im Schrei¬
ben dec Staatsregierung , ja , da stehen unter Nr . 5 . und 6.
durchaus nicht unerhebliche Dinge ! Meine Herren , hier ver¬
kriecht sich die Schlange unter das Gras ! Wahren Sie ih¬
ren Fuß , ehe sie hintreten . Unter 5 . und 6 .' stehen die Ab¬
schnitte 6 — 7 des Slaatsgrundgesetzes , welche von Unterricht,
von der Organisation der Justiz unv der Abwägung der Ge¬
walten gegen einander handeln . Das sind freilich sehr erheb¬
liche Punkte , die da aus der kleinen Parenthese deS Aus-
schußberichls hcrvorspringen . Aber ich frage Sie , haben sich
aus diesen beiden Abschnitten des Staalsgrundgesetzes schon

Unzuträglichkeiicn herausgestellt ? hat uns die Siaatsregierung
deren in ihrem Schreiben namhaft gemacht in einem einzigen
erkennbaren Zuge ? wo sollen die Unzuträglichkcitcn der Bestim¬
mungen liegen ? DaS allgemeine Urthcil , es sei wohl nicht
zweckmäßig , das kann doch die Absicht der StaatSregierung
nicht sein , daß ich dem als ein verständiger Mann folgen
soll . Hier wäre ich auf einem Gebiet angekommcn , wenn ich
namentlich auf den 7 . Abschnitt eingehen dürfte , wo ich sicher
sein würde , daß wenigstens ein Mitglied mit mir stimmen
muß , wenn auch kein Anderer ; und das ist der Abgeordnete
für Westerstede , der mit im Ministerium ist und auch Mit¬

glied desselben war , als dem vorigen Landtage der Organisa¬
tionsplan vorgelegt wurde . Dieser Organisationsplan , vom
Ministerium nach achtmonatlicher Vertagung des Landtags,
nach einer fleißigen , sehr emsigen und sorgfältigen Berathung
ausgcarbeilet , mit gründlichen Motiven versehen , den ge¬
spannten Erwartungen des Landes dargebracht , bei welchem
sich im Landtage zutrug , was bei uns leider noch nicht häufig
gesehen worden ist , daß diese Vorlage mit einigen unwesent¬
lichen Abänderungen einstimmig oder doch sehr vielstimmig sofort
angenommen wurde . Meine Herren , wo eine solche Ueber-
cinstimmung der Staatsregierung und der Volksvertretung
über das Ausfübrungsgesetz vorhanden war , da ist es wirklich
ein kühnes Wort , wenn ein neues Ministerium kommt und

sagt : das ist Euch Alles unzuträglich . Das werden der Ab¬
geordnete für Westerstede und ich so leicht nicht zugcben!

Ich werde stets behaupten und sagen , kommen wir , statt
mit einer Revision die Zeit zu verzetteln , erst zurück auf den
Organisationsplan , da wird es sich zeigen , ob das Staatsgrund-
gcsetz ein gutes ist , oder nicht . Sehen wir hin über unsere Gren¬
zen , sehen wir , wie unsere Mitbürger in Hannover jetzt mit
krampfhafter Hand und äußerster Anstrengung festhalten an ih¬
rem Organisationsgesetze , welches dem unsrigen fast ganz gleich
ist , weil sie die einzige und letzte Garantie vorerst darin er¬
blicken für eine bessere Zukunft , und wir ? wir sollten diese
Garantie so leichten Kaufes aufgeben ? Das können und dür¬
fen wir nicht ! Vorlagen also ! detaillirte Vorlagen über die

innere Nothwendigkeit der Revision , mit eben so bestimmten
Vorlagen über die Form , in welcher eS besser werden soll
und kann , die müssen wir fordern , ehe wir als Männer des

Vertrauens uns dazu entschließen können , zuzugcben , daß das
Staatsgrundgesetz revidirt werden soll . — Zch wende mich
zur Schlußbetrachtung . Muß das Staatsgrundgesetz revidirt

werden , oder nicht ? ist das denn eine so gesährlicheSache,
wie ich vorhin sie genannt habe ? Za , meine Herren , cs ist
eine sehr gefährliche ! In dem Augenblicke , wo Sie den An¬
trag dec Mehrheit des Ausschusses angenommen haben , in
diesem Augenblicke ist Alles in Frage gestellt , Alles , ja , Al¬
les ! Meine Herren , lesen Sie den Ausschußbericht , er weist
Sie selbst hin auf diese Gefahr , und wir danken ihm für diese
Aufrichtigkeit ; er sagt selbst : die Revision ist mehr , als eine

Abänderung im Einzelnen . Ja , meine Herren , das ist sic;
man müßte die neuere Geschichte nicht kennen und nicht wis¬
sen, wie es stets gekommen ist, wenn Staatsgrundgc etze ein¬
mal revidirt wurden , und noch nicht wissen , wie cs dabei in
der Regel hergegangcn ist , denn der Weg nach rückwärts

ist abschüssig ! Es ist mir freilich wohl bekannt , daß man an
manchen Orten die Versassungsbestimmung gegeben hat , das
Staatsgrundgesetz sollte nach gewisser Zeit revidirt werden,
und das war allerdings eine sehr erleichternde Bestimmung.
Aber , so viel ich weiß , finden sich diese Bestimmungen nur
in den Staaten von demokratisch -republikanischer Staatssorm,
und da , meine Herren , geht die Souveränität des Volkes,
die sich allein Gesetz ist, begreifl '.cherwersc leichter darüber weg,
da scheut man die G .fahr nicht , und hat auch nicht Grund
dazu . Die constilutionelle Monarchie verlangt viel dauern¬

dere Stützen , eine Unbeweglichkeit der Grundlage , die nicht
öfters wieder und wieder in Frage gestellt werten darf , oder
sie ginge ganz verloren ! Die demokratische Republik hat die

Gefahr von Revisionen nicht zu scheuen , sie hat ihre einfache
Grundlage in sich, sie hat nicht das Gegengewicht des Abso¬
lutismus bei solchen Revisionen zu befürchten , sie ist allein

im Felde , und beschließt , was sie will . Also , meine Herren,
das Beispiel können wir nicht nachahmen in unserer Staats¬

form . Gefahr ist verbunden mit der Revision , namentlich
durch die eine Betrachtung schon liegt sie sehr deutlich aus¬

gesprochen , wenn der Beschluß gefaßt ist : „ das Staatsgrund-
gesctz bedarf einer Revision " , von dem Tage an , meine Her¬
ren , haben Sie , hat das ganze Land alle Hoffnungen , alle
Erwartungen verloren , daß mit dem innere , Ausbau sortgr-
schritten werde , vielmehr noch haben Sie an dem Tage das
Recht aufgegeben , die Staatsregierung auch nur darum zu
bitten , vielweniger darum zu drängen . Die Antwort wäre

ja gleich da : „ das Staatsgrundgesetz taugt ja nichts , nach
Euerem eigenen Beschlüsse . Aus welcher Grundlage sollen
wir bauen vor der Revision ?" Und wann einigen wir uns
um die Revision ! — Aber , wendet man ein , sollen wir be¬
schließen , daß das Staatsgrundgesetz nichts taugt ? Wir sol¬
len ja nur beschließen , nach dem Antrag des Ausschusses , daß
wir eine Revision vornehmen wollen ; — täuschen wir uns
nicht , meine Herren , auch hier liegt eine Schlange und die
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Gefahr sehr nahe; lesen Sie de» Ausschußbencht genau, denn
Sie .fassen diesen Beschluß auf Grund des Ausschuß-
berichtes,  und da finden Sie auf der ersten Seite eine
ganz andere Auffassung, da heißt eS: „Der Ausschuß ist zu
der Ueberzeugung gekommen, einstimmig bis auf ein Mitglied,
daß das Stäatsgrundgesetz der Revision bedürfe .«
Diese Ueberzeugung theilen Sie , meine Herren, wenn Sie
denMntrag des Ausschusses annehmcn. Ferner heißt es auf
Seite 9. des Berichts, die Revision sei ein für „ nothwen¬
dig"  erkanntes Ziel. Nun,  meine Herren, wenn Sie das
Ziel für ein nothw endig es  erkennen, wenn Sie diesen
Ausspruch im Namen des Volkes thun:  das Grundgesetz deö
Staates bedarf  einer Aenderung, so hat von tiefem Augen¬
blicke an dasselbe seine Kraft verloren, es ist ein machtloses
Stück Papier ! — Sie wollen dennoch revidiren? Sie wollen
ihm neue Kraft geben? Haben Sie aber die Sicherheit, daß
daS Zustandekommen einer neuen Vereinbarung wirklich und
bald erfolgen wird? werden beide Gewalten, was schon 1848
schwer hielt, sich jetzt, 1852, einigen über eine neue Gestaltung
des Staatsgrundgesetzes? Und geschieht cs nicht, kömmt der
Landtag mit dem Beschlüsse nicht zu Stande , wie dann,
meine Herren? Dann liegt ein rechtmäßig gefaßter Beschluß der
Volksvertretung vor, das Sraatsgrundgesetz taugt nicht; zwei¬
tens liegt die Thatsache vor: mit der Verbesserung haben die
beiden Gewalten nicht zu Ende kommen können. Wie wird
es dann? Dann müssen Sie es am Ende als eine Wohllhat
anerkennen, wenn Jemand von Außen kömmt und' verbessert
Ihr Werk nach eigenem Gutdünken, und wir kommen also
durch diese Anträge des Ausschusses in eine größere Ge¬
fahr, als jene lächerliche Drohung, die man uns vorhält,
von Gefahren, die uns treffen sollen, wenn wir nicht gleich
thaten, was sie in Wien, Petersburg oder Frankfurt wün¬
schen. Meine Herren, jene Gefahr ist dringend genug. Wol¬
len Sie noch mehrere sehen? Ich glaube kaum, daß ich nöthig
habe, meine Betrachtungen auf diesem Gebiete weiter zu ver¬
folgen. Ich will aber doch noch Eins anführen. Ach, meine
Herren- ich könnte noch sehr viel erwähnen! Zunächst also
lese ich auch noch in dem Schreiben der Staatsregierung
eine Stelle, wo gleichfalls mit großer, mit anerkennenswerther
Aufrichtigkeil uns ein drohender Fingerzeig gegeben wird:
nehmt den Antrag der Mehrheit des Ausschusses nicht an,
oder Ihr bringt Euer Schönstes, Euer Bestes in Gefahr!
Seite 10. des Schreibens der Staatsregierung stehen die
Worte: „Es wird bei der Revision davon auszugehen
sein,  daß das Staatsgrundgesetz, soweit die Frankfurter
Grundrechte den Inhalt ausmachen, nicht auf einer gemein¬
samen Ueberzeugungdes Landtags und der Staatsregierung
beruhen." Der Sinn ist leicht verständlich, meine Herren,
es wird bei der Revision davon auszugehen sein,  daß
der dritte Abschnitt des Staatsgrundgesetzes, Melcher die wich¬
tigsten Bedingungen unserer bürgerlichen Freiheit Und staat¬
lichen Existenz seststellie, aufs Neue wieder in Fvage
.gestellt werden!  Die Staatsregierung wird, sobald die
Revision beschlossen  ist , an der Sache festhalten: die

Zustimmung der SraatSregierung zu den Beschlüssen des co.n-
stituirenden Landtags habe damals auf hem Jrrthume be¬
ruht , daß die Frankfurter Grundrechte bleiben ober werden
würden für ganz Deutschland; da dies nicht cingctretcn sei,
ziehe sie ihre Einwilligung wieder zurück.

Also, was unser Fürst beschworen hat, das sollte zurück¬
genommen werden aus dem Grunde eines behaupteten Jrr-
thums? Meine Herren, es steht so mit dürren Worten in
dem Schreiben der Staatsregierung. — Aber das, was in
diesem dritten Abschnitte steht, diese ewig wahren Grundsätze,
sind sie uns aus der Fremde angcweht gekommen? vom
Main ? von Frankfurt? diese grundrechtlichen Bestimmungen,
wenigstens in ihrer Mehrzahl, enthalten sie nicht gerade das,
was seit zwanzig und mehreren Jahren in ganz Deutschland,
und auch in unftrm Lande, welches in der Kultur des Jahr¬
hunderts doch nicht so zurückgeblieben war, als Nothwendig-
keit erkannt wurde, und worauf man schon lange mit dem
Finger hinwics, als das Gesetz der Zukunft? Standen diese
Gedanken nicht Jedem, der nachgedacht hatte und Nachdenken
mochte über Staatsangelegenheiten, schön längst so klar und
deutlich vor der Seele , daß sie sein erstes und letztes Wort
waren in jeder» Gespräche über eine bessere Zukunst? Und
diese Grundgesetze sollen aufgehoben werden, blos, weil man
in Frankfurt gleichfalls auf sie kam? Und warum kam man
auch dort auf sie? Sie waren die Ueberzeugung Aller. Und
sind denn diese Sätze hervorgegangen auS dem heutigen Tags
vielfältig der Ueberstürzung verdächtigten Landtage, den man
den constitukrendcn nannte? Standen sie nicht gleichlautend
oder doch wesentlich in dem gedruckten Entwürfe, mit wel¬
chem der Landtag sich beschäftigte, als Vorlagen der Staats¬
regierung? Sollen nun die Männer, welche diese Vorlagen
ausgearbeitct hatten, heute mit dem Vorwurfe belastet wer¬
den, sie wären unbekannt gewesen mit den Verhältnissen und
Bedürfnissen unseres kleinen Landes, oder mit den Erforder¬
nissen einer guten Staatsverfassung, da doch in Europa , in
Deutschland, ja in der nächsten Nachbarschaft deren lange
bestanden hatte»? Soll ihnen nachgcsagt sein, sic hätten nicht
die Geschicklichkeit gehabt, zu erwägen, wie eine solche Ver¬
fassung unseren Verhältnissen anzupassen sei, da sie, oder min¬
destens Einer von ihnen, doch schon seit 30 Jahren mit die¬
sem Anpassen sich beschäftigt batten? Etwas Unbegründeteres
und Vorwurfsvolleres kann nicht gesagt werden. — Wie ge¬
fährlich aber die Bahn der Revision ist, wenn wir auf solche
Behauptungen der Staatsregierung zu Werke gehen wollten,
scheint mir sehr klar. Davon sollen wir ausgchen,  daß
die Vereinbarung aufs Neue zu beginnen ist? Wann werden
wir dann zum Ziele kommen, und wie wird dieses Ziel be¬
schaffen sein? Ich mag Ihnen kein Bild davon entwerfen.
Freilich werden wir damit getröstet: Die Gesetze, die hervor¬
gegangen sind aus diesen Bestimmungen, aus diesem dritten
Abschnitt des Staalsgrundgcsetzes, die Aussührungsgesetze, sie
sollen in Kraft bleiben. Meine Herren, zunächst ist das eine bloße
Zusage, und wir wissen, bei der Wandelbarkeit, der die Per¬
sönlichkeiten' unterworfen sind, die unsere Staatsregierung



vertreten , gilt das Wort des Vorgängers wenig für die Nach¬
folger . ES ist daS eipe Zusage aber warum ; ist diese Zusage
für nöthig gehalten worden , wenn keine Gefahr für diese
Gesetze vorhanden Wäre , heim Eingehen auf die von der

Staatsregierung beantragt « Revision des Staalsgrnndgese-
tzes ? Wird man nicht fragen müssen : hat . man nicht selbst
gefühlt , daß durch dieses Prjncip der Revision , in seiner
Durchführung AlleS in Frage gestellt ist, ?. Daß , z. B.
auch das Ablösungsgesktz in dringende Gefahr gerath ? Ich
glaube , man hat es erkannt , und man mußte es erkennen.
Erlauben Sie mir , Ihnen die Gründe dafür , darzulegen:
Man könnte zunächst einwerfen : es sind Gesetze , sic sind
publicirt , sind in Anwendung gebracht , und das Alles
von der rechtmäßigen Staatsgewalt . Aber der dritte Ab¬
schnitt des Staatsgrundgesetzes , aus welcher sie verfließen,
ist auch beschworen und publicirt , ist ein Staatsgrundgesetz,
und dennoch soll er jetzt in Frage gestellt werden ; wie viel
leichter geschähe das nicht bei jenen ! Ich will noch einen
Schritt weiter gehen . Werfen Sie mir ein : wenn auch die
Ablösungsgesetze uns wieder genommen werden könnten , so
ist doch durch Vertrag vielleicht Alles schon geordnet unter
den Betheiligten und die Verträge sind nicht anzugreifen .. —
Nein , meine Herren , die Verträge stehen auch nicht so sicher,
erinnern Sie , sich des Jahres 1448 nicht mehr ? haben Sie
vergessen , wie damals mit Verträgen , umgespiclt wurde ? Die¬
selbe Erscheinung träfe Sie jetzt von der andern Seite , und
vielleicht mit vollem Rechte , die Sache und die Entscheidung
wären dieselben , der Wechsel betrifft nur die Personen . Da¬
mals waren cs die Mehrpflichtigen , die an die Verträge nicht
gebunden sein wollten , jetzt werden es die Berechtigten sein.
Wenn Sie anfangen zu rcvidiren , uno muffen also davon
ausgehen , daß über dem dritten Abschnitte des Staatsgrund-
gesetzes kein gültiges Einverständniß zwischen der Staatsrc-
gierung und dem Landtage bestanden habe , meine Herren,
dann werden die Berechtigten auch ihre Verträge nicht mehr
halten wollen . Was wird die Folge sein ? Das Geringste,
was uns überkommen würde , ist , daß wir mit der Staats¬
kasse wieder eintreren müßten , wie 1818 . Wir haben damals
anerkannt , der Staat habe Schuld , daß diese Vertrage so
ungirechi abgeschlossen waren , der Staat habe eine Sünde
begangen , seit 30 Jahren ein billiges Ablösungsgesktz nicht,
zu erlassen . Diese Sünde sollte der Staat büßen . Meine.
Herren , der Staat sind die Taschen derer , die wir vertreten,
deren Wohlstand wir schützen sollen gegen übermäßige Aus¬
gaben . Wir haben , uns damals unter die Nothwendigkcit ge¬
beugt , haben dabei der Betrachtung Raum gelassen , die
Summe wäre nicht so groß , daß wir nicht die Verantwor¬
tung übernehmen könnten , sie auf die übrigen Mitbürger zu
wälzen , daß ein Jeder sein Schcrflein dazu beitrage , ein be¬
gangenes Unrecht wieder gut zu machen . Meine Herren , das
war ein brüderliches Werk , es war vielleicht lobenSiyerth,
wenn wir es unternahmen , freigebig zu sein im Namen un¬
serer Mandanten . Diesmal , meine Herren , stünden wir aber
vor einer viel größeren Summe , und wenn wjr uns diesmal

wieder für berechtigt hielten, , zu erklären , der Staat habe
Schuld , wäre eS diesmal eine weit größere Schuld , wenn
der Staat cs- durch seine . Organe , gestände , er habe aus fal¬
sche Voraussetzung , diese Gesetze erlassen , und die Berechtig¬
ten würden sagen :, hier iss unsere Hand , wir »vollen sie ge¬
füllt . haben , mit Gold zur Entschädigung dafür .. Wie sollen
wir - diesen Fordernden gegenüber bestehen d Weine Herren,
das sind . die . Folgen , wenn wir auf die Revision eingehem
Gehen wir mit der Staatsregierung darauf ein , so müssen
wir auch mit ihr ausgeben aus dem ersten von ihr ausgestell¬
ten Grundsätze . Meine Herren , nie können wir uns diesen
Consequenzen entziehen , wenn wir den Beschluß fassen , wie
ihn die Mehrheit des Ausschusses verschlagt.

Dieser Beschluß ist also meiner Ueberzeugung nach un¬
möglich und unverantwortlich . Wird es denn aber anders,
wenn wir ihn nicht fassen ? Ja , meine Herren , dann wird eS
anders , dann behalten wir freie Hände und haben aus den
Bestand des Bestehenden das vollständigste Vertrauen , was
ein Mann haben kann , haben die Hoffnung , welche hoch und
fest steht : unser Fürst har die Verfassung beschworen , und an
Fürstenwort soll man nicht drehen und deuten . Gehen wir
auf sie nicht ein ., dann wird uns dieser dritte Abschnitt un-
sers Staatsgrundgesetzes nicht gebrochen werden . Ich kann
Ihnen daher , meine Herren , nichts Anderes empfehlen , ich
kann für nichts Anderes stimmen , als für den Antrag der
Minorität des Ausschusses : wir gehen auf die Revision dcS
Staatsgrundgesetzes nicht ein , denn die äußere Nothwendig-
keit ist nicht nachgewiesen , die innere . Nothwendigkcit ist eben
so wenig nachgcwiescn , und wäre sie es auch in viel vollerem
Maße , als der Ausschußdericht sie nachweist , und wäre sie
auch noch so jcharf nachgewicsen , wir würden doch nicht an
die Revision gehen düifen in dieser wettervollen Zeit , wir
würden cs nicht wagen , unsere konstitutionelle Staatsform in
das Unwetter , welches jetzt herrscht , hinauszustoßen . Wer
von Ihnen könnte es verantworten , dies zu thun ? Nickt die
Freizügigkcic unserer hannoverschen Nachbarn , nicht ihre Be¬
freiung von CaurionSbestcllung in Processen , nicht die Uebel-
stände der Provinziallandtage sogar könnte uns dazu bestim¬
men . Sic müsstn , meine Herren , die Ueberzeugung mit mir
fassen , baß die Gefahr in jedem Falle , groß ist . Könnten Sie
Sich indeß über die Gefahr wegutzen , und bei dieser schwe¬
ren Verantwortlichkeit Beruhigung finden , so ist es zum Glück
nichl meine Sache , Ihre Rechtfertigung zu übernehmen ; aber
Eins möchte ich noch aussprecheng , suchen Sie . nicht eine Be¬
ruhigung iy Vermittelungsanträgpn » welch ? heute in diese
Debatte etwa cingeworfen werden möchten . Meine Herren,
Sie werden es mir nicht als eine Anmaßung auslegen , wenn
ich mich berufe auf meine parlamentarischen Erfahrung «» , die
ich in unserem jungen , fast kindlich jungen politischen Leben
schon gemacht habe . Aber das möchte ich Jedem doch rathen,
der in seinem Gewissen beunruhigt ist » der den rechten Weg.
noch sucht : lasse er sich nicht verleiten von Verbesserungsvor-
schlagen , die heute aus der Versammlung kommen . Schon
manches ruhige Gewissen ist dadurch in diesem Saale gelöd-
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tet worden für lange , vielleicht bis an daS Lebensende ! Wei-
sen Sie der Art Anträge zurück an den Ausschuß , wenn sie
kommen sollten . Denn wir wollen keinen übereilten Beschluß
fassen , wir wollen diesen Beschluß nicht fassen , als mit der
festen , sichersten Ueberzeugung , es ist die Nothwendigkeit da,
es muß geschehen . Ist das der Fall , dann wollen wir ihn
fassen und unser Haupt beugen ; aber auch nur , wenn die
Nothwendigkeit klar und deutlich vvrliegt . Daß wir aber
nicht zu leicht auf die Annahme dieser Nothwendigkeit ein-
gehen , was könnte uns mehr darin bestärken , als die Erin¬
nerung an jenen schönen Tag , wo unser Volk das StaatS-
grundgesetz , das schwer errungene und lang ersehnte , umher¬
trug in dieser Stadt , in langem Feierzuge mit Fahnen und
Standarten , auf den Händen weiß gekleideter Jungfrauen,
und unserer Hand ist cs jetzt anvertraut . Meine Herren , auf un¬
sere Hand , und wie wir jetzt mit ihm umgehen , fein säuberlich
oder ungewaschen , auf unsere Hand sind die Augen unserer
Mitbürger gerichtet ! Wahren wir uns , daß nicht dereinst ihre
Hände sich anklagend gegen uns erheben und sagen : was
habt Ihr gethan?

Abg . Rüder : Ich bitte ums Wort zur Geschäftsord¬
nung . Die Geschäftsordnung schreibt vor , daß jeder Redner
15 Minuten Zeit hat , zu sprechen . Der letzte Redner hat ge¬

sprochen : 30 Minuten . Ich weiß nicht , ob die Versammlung
es billigt , wenn aber so fortgefahren wird , dann würden wir
zur Berathung einige Tage mehr gebrauchen.

Präsident : Ich würde den Vorredner , den Abg . Wi-
bel,  unterbrochen oder auf die betressende Bestimmung der
Geschäftsordnung verwiesen haben , wenn mich nicht die bishe¬
rige Praxis im Landtage geleitet halte , wonach bei Fragen
von großer Bedeutung , wie die , welche uns heute beschäftigt,
eine Zurückweisung auf diese Bestimmung der Geschäftsord¬
nung nicht üblich gewesen ist . Indessen steht allerdings der
Versammlung die Entscheidung zu.

Abg . Mölling : Ich möchte nur noch hinzufügen , meine
Herren , daß es Fragen giebt , und zu denen gehört die heute
vorliegende , von solcher Bedeutung , von solchem Umfange,
von solcher Verschiedenheit der Gründe , daß es beinahe un¬
möglich ist, sie gründlich zu erörtern , wenn man in den engen
Grenzen der Bestimmung der Geschäftsordnung sich bewegen
muß . Ich bitte Sie , meine Herren , schneiden Sie , wo cs das
heiligste Interesse des Vaterlandes gilt , Niemanden das Wort
vom Munde weg.

Abg . Klävemann : Ich glaube , Herr Rüder  hat nur
darauf aufmerksam machen wollen , daß mit fünfzig  Minu¬
ten , welche der Vorredner gebraucht hat , doch wohl reich¬
lich viel  Zeit in Anspruch genommen worden sei. Wenn
die in Rede stehende Vorschrift der Geschäftsordnung auf den
früheren Landtagen bei Verhandlung bedeutender Fragen aller¬
dings nicht eingehakten worden ist , so ist die Ueberfchreitung
nach der bisherigen Praxis doch niemals so bedeutend gewe¬
sen , als in diesem Falle.

Abg . Rüder : Ich würde die Bemerkung nicht gemacht
haben , wenn nicht nach Ablauf der 15 Minuten in der langen

Rede nur Sachen erwähnt wurden , die von unserm Gegen¬
stände mehr abgingen , alS mit ihm in enger Verbindung
standen . Wir haben cS heute nicht mit den Specialitäten zu
thun . Es ist eine halbe Stund « über Specialitäten der Ver¬
fassung gesprochen worden . DaS kann unmöglich im Sinne
der Aufklärung der Versammmlung über die heutige Frage
geschehen sein . Im Uebrigen bin ich vollständig damit ein¬
verstanden , wenn sich zumal eine feste Praxis gebildet hat,
daß wir uns nicht streng an jene Bestimmung binden , aber
es muß Maaß  gehalten werden.

Abg . Böckel : Meine Herren ! Ich glaube , dir Hand¬
habung der Geschäftsordnung ist lediglich Sache des Präsi¬
denten ; wenn Jemand gegen den Präsidenten darüber , daß
er die Geschäftsordnung nach der früheren Sitte nicht genug
gehandhabt habe , einen Antrag stellen will , dann mag er den
Antrag einbringcn , aber der Kritik der Reden sich enthalten,
denn es gehört sich nicht nach der Geschäftsordnung , daß ein
Abgeordneter austritt und eine Kritik über eine Rede eines
andern Abgeordneten insofern ausübt , als er behauptet , daß
sie in der letzten Zeit nach den 15 Minuten Nichts enthalten,
was zur Sache gehört hätte ; es ist Sache des Präsidenten,
in diesem Falle den Abgeordneten zur Ordnung zu rufen,
nicht aber Sache eines einzelnen Mitgliedes der Versammlung.

Präsident : Ich glaube , wir verlieren nur die Zeit durch
eine Fortsetzung der Debatte in dieser Art ; mir scheint es
nothwendig , daß jeder Redner , welcher sich gemeldet hat , in
Hinblick darauf , daß die Reihe der Redner sehr zahlreich ist,
es sich zur Pflicht macht , dasjenige , was er zu sagen hat , in
möglichst kurzer Zeit vorzutragen und die Bestimmung der
Geschäftsordnung nicht zu überschreiten . Was der Abg.
Böckel bemerkt hat , daß cs nach der Geschäftsordnung dem
Präsidenten allein obliege , darüber zu bestimmen , so muß ich
darauf crwiedern , daß gerade nach der Geschäftsordnung die
Versammlung darüber zu entscheiden hat , nachdem von Sei¬
ten des Präsidenten eine Anfrage gestellt worden ist , ob ein
einzelner Redner die Zeit von 15 Minuten überschreiten soll.
— Wenn die Versammlung mit mir einverstanden ist , wür¬
den wir diesen Gegenstand nun verlassen und ich dem Abg.
Pancratz  das Wort ertheilen.

Abg . Pancratz : In der Vorlage der Staatsregierung
ist der Antrag gestellt , daß unser Staatsgrundgesetz einer Re¬
vision vom Landtage in Vereinigung mit der Staatsregierung
unterzogen werden solle . Es ist dieser Antrag begründet
durch einen Andrang von Außen und durch die innere Poli¬
tik in Hinblick auf den Inhalt unseres Slaatsgrundgesetzes.
Bei Begründung und Motivirung meiner Abstimmung stelle
ich diese äußern Gründe voran . Ich bin mit der Vorlage
dann einverstanden , daß man aus die rechliiche Begründung
dieses Andranges von Außen , inwiefern nämlich diese äußere
Macht in ihrem Rechte ist , und aus diesem Rechte die Revi¬
sion und event . wie weil sic solche verlangen kann , nicht
streng zu verfahren habe ; weil es genügt , wenn diese äußere
Macht die Revision fordert,  und dieselbe durchführen kann.
Der Vorredner hat gesagt , er habe keinen Beweis dafür , daß
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diese Macht , jetzt die Bundesversammlung , die Gewalt habe,
die Revision unseres StaatsgrundgesctzeS durchzuführen . Er
hat aber auch , abgesehen von solchem Beweise , anerkannt , daß
eine innere Ueberzeugung allerdings für Annahme der Macht
zur Durchführung sprechen könne , daß ihm diese Ueberzeugung
aber mangele . Bei mir ist diese Ueberzeugung allerdings vor¬
handen , daß die Macht solchem äußern Andringen nicht fehle
und ich glaube , daß man darüber nicht streiten kann , eben
weil dieses von einer Ueberzeugung abhängt und Beweise
nicht verlangt werden können , wie manche Sachen , die un¬
zweifelhaft , doch schwer zu beweisen sind , wenn Jemand sie
nicht annehmen will . Ferner bestreitet er , es sei nicht gewiß,
daß diese Revision von der Bundesversammlung geboten sei;
er verlangt nämlich Beweise darüber , daß auS den Beschlüs¬
sen derselben die Revision gewisse Bestimmungen unseres
Staatsgrundgesetzes folge ; er erkennt aber auch an , daß das
Recht unseres Bundes sehr dunkel ist . Daraus wird natür¬
lich folgen , daß die Beweise , welche Bestimmungen unseres
StaatsgrundgesctzeS solchen Rechten widerspreche , sehr schwie¬
rig sind . Auf der andern Seite folgt auch daraus , welcher
Unterschied zu erwarten steht , ob diese Revision von der Bun-
desbchörde durchgeführt wird oder auf Grund der Einigung
des Landtags mit der Staasrcgierung . Wenn solche Bestim¬
mungen im Bundesrechte sehr zweifelhaft sind , so werden diese
verschieden in Bedeutung kommen und hier muß es in unse¬
rem Interesse sein , daß wir im Berein mit der Staatsrcgie-
rung die Sache auslegen und nicht die Auslegung der Bun-
desbehörd « überlassen . Was die Bundcsbehörde zu revidiren
finden wird , können wir freilich vorher nicht Nachweisen , in-
deß glaube ich, wenn , wie ich glaube , die meisten von uns
die Ueberzeugung haben , daß manches revidirt werben wird,
was wir zu erhalten wünschen , wenn wir in innerer Politik
auf den Inhalt deS Scaatsgrundgcsetzes eingehen . Es ist,
glaube ich, nicht nachgewiesen , welche Bestimmungen revidirt
werden müssen , ich glaube auch , nach dem Vorgcsagtcn schon,
ist dieses minder wichtig , wiewohl es nach meiner Mei¬
nung , nicht zweifelhaft sein kann , daß Bestimmungen in un-
serm Staatsgrundgesetze enthalten sind , die mindestens über¬
flüssig sind und die auch in gewisser Weise der innern Aus¬
bildung und den Einrichtungen , wie sie unserm Lande ent¬
sprechen , hinderlich sind.

Ich brauche hier nur darauf hinzuwcisen , wie im Aus¬
schußberichte . geschehen und wie aus den Verhandlungen des
konstituirenden Landtages bekannt ist , daß manche wichtige
Bestimmung nach dem Schlüsse der Nationalversammlung in
Frankfurt angenommen wurde und nur nach diesem Beschlüsse,
wobei , wenn eine Einwendung geschah , daß Dies oder Jenes
nicht ganz angemessen sei , nur entgegnet wurde , cs sei dort
angenommen und erfolgte so auch hier die Annahme , ohne
zu sehen , ob es für uns angemessen sei oder nicht . Ich will
aber nicht sagen , daß die Beseitigung solcher Bestimmungen
unseres .Staatsgrundgefetzes die Revision so dringend erforder¬
lich machen würde ; ich glaube vielmehr , daß bei unS gegen¬
wärtig der Hauptgrund darin liegen muß , diejenigen Bcstim-
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mungrn zu erhalten , die im StaatSgrundgesetze enthalten sind
und die wir für unser Land besonders wünschenSwerth halten.
Ich glaube nicht , daß wir zweifelhaft sein können darüber , daß
wenigstens viele solcher Bestimmungen , in welcher Hinsicht ich
namentlich auch darauf Hinweisen möchte , was der Herr Vor¬
redner hervorgehoben , beispielsweise auf die Art . 55 , 5S , 60
und 6t , betreffend Aufhebung des Mühlenbanns , der gutS-
herrlichen Rechte und Einführung der Ablösung , Aufhebung
der Jagd auf fremdem Grund und Boden , und Aufhebung
der Abgabenfreiheiten , welche allerdings der Gefahr unterlie¬
gen , bei einer von der Bundesversammlung durch¬
geführten  Revision Abänderungen unterworfen zu werden.
Diese aber , glaube ich , sind zu erhalten , wenn wir vom
Landtage in Vereinigung mit der Staatsregierung die Revi¬
sion vornehmen . Daß diese Aussicht , solche zu erhalten , nicht
zunimmt , scheint mir unzweifelhaft nach gegenwärtigen Ver¬
hältnissen , so wie ich sie ansehe , diese Ansicht muß ich Jedem
überlassen und sie kann nicht nachgewiesen werden . Demnach
glaube ich auch , daß eine solche Revision je eher , je lieber
von uns vorzunehmen ist und daß gerade dadurch die Sicher¬
heit solcher Bestimmungen bezweckt wird , die wir erhalten
wissen wollen.

Man kann gegen meine Ansicht allerdings sagen und
rechtliche Nachweisung fordern , wenn man behauptet , daß Je¬
mand , der in seinem Rechte sei , auch dabei beharren und
nur der Gewalt weichen müsse , selbst wenn er bei früherer
Nachgiebigkeit Manches hätte wahren können . Ich glaube,
daß dieses einem Privatmanns und jemanden , welcher sein
eigenes Interesse vertritt , wohl anstehen möge , aber in pol ti¬
schen Dingen , wo häufig , wenigstens am Ende , die Macht
durchdringt , und unter Verhältnissen , wo Jemand nicht seine
eigenen Interessen vertritt , sondern wie wir als Vertreter des
Landes die wichtigsten Interessen des Landes zu wahren ha¬
ben , da halte ich diese Ansicht nicht für richtig , vielmehr halte
ich es für unverantwortlich , danach zu handeln . Der Mino¬
ritätsantrag scheint also darnach allerdings , meiner Meinung
nach , gefährlich , weil er unS den Nachtheil zufügen würde,
daß wir nicht zur rechten Zeit , in Vereinbarung mit der
Staatsregierung , die Revision vornehmen könnten . Won cen
übrigen speciellen Gründen , welche der Vorredner vorgebracht
hat , setzen manche voraus , als wenn mit dem Ausspruche,
daß überhaupt revidirt werden solle , gleich das ganze Staats¬
grundgesetz gewissermassen beseitigt würde ; — ich mache aber
darauf aufmerksam , daß dies durchaus nicht der Fall ist, viel¬
mehr wird durch diesen Beschluß noch kein Punkt des Skaats-
grundgesetzes aufgehoben , sondern erst dann , wenn die Revi¬
sion vorgenommcn ist , wenn andere neue Bestimmungen an
die Stelle der alten cingetretcn sind , dann sind erst die vor¬
handenen Bestimmungen aufgehoben und nicht eher , dcshakb
ist aber auch dadurch dieses ganze Staatsgrundgesetz nickt
in Frage gestellt . Wie will man bchäupten , daß dies ein in
Frage stellen sein soll , wenn wir sagen , es soll revidirt wer¬
den ; cs setzt dies voraus , daß revidirt werden wird , daß
nämlich die neuen Bestimmungen getroffen werden von einem
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Landtage in Vereinbarung mit der Staatsregierung . Wir
würden daS Staalsgrundgesetz in Frage stellen , lpxnn wir die
Bestimmung einem Andern überließen , als dem Landtage und
der Staatsregierung , so wäre das Etwas Anders ; das ist
aber nicht der Fall , upd somit muß ich für den 1 . Antrag
stimmen und ihn im Interesse des Landes empfehlen,

Präsident : Der Abg . Wölling  hat das Wort.
Abg . Mölling : Ich muß mich gegen den Antrag der

Mehrheit des Ausschusses erklären . Daß ein Gesetz mit so
umfassenden Bestimmungen wie unser Staatsgrundgesetz seine
Fehler und Mangel mir auf die Wclr gebracht hat , wer
wollte das leugnen , wer wird nicht gern die Hände bieten,
diese Fehler und Mängel zu verbessern , aber — soweit die
Verbesserung nothwendig erscheint . Ich gehe hier gleich prak¬
tisch auf ein Beispiel der Vorlage ein . Ich glaube wohl,
daß unsere Provinziallandtagc bei der Eigenthümlichkeit der
Verhältnisse und der Lage unserer Provinzen die Verwaltung
ungemein erschwere . Richtete die Staats -Regierung einen
Antrag auf eine Abänderung hierin und begründet ? ihn , wir
würden ihr willig entgegcnkommen . Auch der Ausschußbe¬
richt hebt einige Bestimmungen hervor , die er wegen ihrer
Unausführbarkeil aus dem Staalsgrundgesetz entfernt wünscht,
wie allgemeine Wehrpflicht und Volksbewaffnung . Diese
Auswahl ist aber keineswegs eine glückliche . Jedermann weiß,
daß die allgemeine Volksbewaffnung in diesem Augenblick
unausführbar sei. Ist sie aber an und für sich selbst für
immer unausführbar ? Denken Sie , es käme eine Zeit , die
uns gestattete , an die Stelle der stehenden Heere die Volks¬
bewaffnung zu setzen. Wie einfach und wie wenig kostspielig
Wäre da die Landesvertheidigung , und wir wollten diese ein¬
fache , vortreffliche Einrichtung wegwerfcn , blos weil eine Zeit
ihrer Ausführbarkeit entgegenstcht , die so traurig ist , daß sie
in sich selbst die Bürgschaft trägt , daß sie nur vorübergehend
sei. Wenn der Ausschußbericht sagt : sollen diese Bestimmun¬
gen unberührt stehen bleiben ? so antworte ich : ja , sie sollen
stehen bsciben , weil wir hoffe », sie sollen zur Ausführung gelan¬
gen , und wenn der Ausschuß darauf hinweist : daß , wenn wir
solche Bestimmungen stehen lassen , die Achtung vor den Ge¬
setzen untergraben würde , so antworte ich : wollte Gott , daß
die Achtung vor den Gesetzen auf keine andere Weise unter¬
graben wird , als dadurch , daß wir Bestimmungen stehen las¬
sen , die vielleicht Schätze sind für unsere Zukunft.

Doch , meine Herren , ich wollte nur den Weg zeichnen,
den wir gehen müssen , um das Staatsgrundgesetz von seinen
Mängeln und Fehlern zu befreien . Wo ein Artikel , nicht
vorübergehend , sondern an und für sich selbst , praktisch un¬
ausführbar , oder schädlich erscheint , da wollen wir ihn ent¬
fernen . Wie weit verschieben davon ist der Antrag des Aus¬
schusses . Er will allgemeine Revision , in ' s Unbestimmte
hinein . Haben Sie die Consequenzen dieses Antrages erwo¬
gen , daß dadurch das StaalSgrundgesetz in seinen tiefsten
Grundvestcn erschüttert , vielleicht aus den Angeln gehoben
wird ! Sie . wollen eine , friedliche Entwickelung , und zugleich
-ie Brandfackel des Revisionskampfes zwischen Landtag und

Staatsregierung schleudern ! Daß eine solche Revision weder
nothwendig , noch weniger dringend , am Wenigsten in der
jetzigen Zeit anzurathen sei , glaube ich, wird nicht schwer sein
nachzuweisen . Für die Revision sind wesentlich zwei Gründe
angeführt , der eine ist , wie sich die Staats -Regierung aos-
drückt , baß sie durch eine verständige innere Politik , der zweite,
daß sic durch einen Drang von Außen , durch Beschlüsse des
Bundestages geboten sei. Was den l . Grund betrifft , so
muß ich hier den Ausschußbericht gänzlich verlassen . Er ist
hier so mangelhaft , daß er kaum Raum zu einer Betrachtung
bietet , ja , er gleitet über diese wichtige Frage so leicht und
luftig hinweg , daß er mir mehr ein Aktenstück aus der Schule der
allen Diplomaien scheint , als eine frische freie Darstellung aus
dem offenen neuen Leben . Ich wende mich deshalb zur Vor¬
lage der Staatsregierung . Sie sagt , Oldenburg sei in die
Reihe der konstitutionellen Staaten getreten nicht in ruhiger
Fortentwickelung auf dem Grund der bestehenden Verhältnisse,
sondern in raschem , schroffem Uebergangc . DaS Staatsgrund¬
gesetz enthalte Bestimmungen , entsprungen mehr aus allge¬
meinen Theorien einer aufgeregten Zeit , als aus den ins Le¬
ben,getretenen Bedürfnissen , und cs lasse sich voraussehcn , daß
diese Bestimmungen , statt zum Segen des Landes zu gerei¬
chen , nur unlösbare Verwickelungen herbeiführen werden . Es
ist wahr , ,bas Staalsgrundgesetz ist nicht aus Grund der be¬
stehenden Verhältnisse gebaut . DaS cünkr mich aber sein
wesentlichster Vorzug . Wenn die Staats -Regierung auf die
Enlstehgng des Siaalsgrundgesctzes zurückgeht , so muß ich
Sie noch einen Schritt weiter zurückführen , auf die Gemein-
dcordnung . Sic wissen , wie die Gemeindeordnung entstan¬
den ist . Wie kommt es , das sie ihren wesentlichsten Zweck
nicht erfüllt hat , daß sic, statt das Gemeindeleben zu wecken,
es gelobtet hat , daß sie, statt die Theilnahme der Gemeinden
an ihren Angelegenheiten zu beleben , eine völlige Thcilnahms-
losigkeit hervorgerufen , hat ? Weil sie das Gängelband der alten
Abhängigkeit nicht zerrissen , weil sie nach wie vor der Re¬
gierung gestattet hat , in die Gemeindeverwaltung hinein zu
regieren , weih fast alles Wesentliche an ihre Genehmigung
gebunden ist, weil die Gemeinden unmündig lein und bleiben
sollen , kurz , um mit den Worten der Regierung zu sprechen,
weil sie aus der ruhigen Fortentwickelung der bestehenden
Verhältnisse hervorgegangen ist ; — und hier , meine Herren,
richte ich die erste Frage an Sie , was wäre wohl aus dem
Staatsgrundgesetz geworden , wenn es an diese abgestorbenen
und abgelebten Verhältnisse sich angeknüpft hätte ? Ein todt-
gebornes Kind , wie es die Gemeindeordnung ist . Und wollen
Sie nun im Sinne der Staals -Regierung durch die Revision
des StaatsgrundgesetzcS auf diese Verhältnisse zurückführen , die
wahrlich nicht ausgedehnten Freiheiten deS Staatsgrundgesetz
noch mehr beschränken und einengen ? Die Staats -Regierung
hat eins vergessen , nämlich daß sie Zeit nicht nach den be¬
stehenden Staalseinrichlungcn strllsteht , daß die fortgeschritten
war , und daß wir einen Sprung thun mußten , um unS
mit ihr wieder in Einklang zu bringen . Das Staatögrund-
gesetz ist nicht , wie die Regierung sagt , auS allgemeinen
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Theorien einer aufgeregtes Zeit entbänden , sondern aus dem

wahren , allgemein und innig gefühlten Bcdürfniß , eS ist

nicht entstanden unter deüt Einfluß der Zei'tbertzegüng , wndern

unter dem Einflüsse det Zeit , cS hat den Geist dieser Zeit in

sich ausgenommen . Es ist wahr , däs Staatsgrundgcsetz bat

nicht segensreich gewirkt . Aber wenn die Stäatsrdgicrung
die Gründe davon theilweise in der Verfassung und in dem

Geiste derselben sucht , so ist das nicht richtig ; dicht im Geiste

der Verfassung sind die Gründe düvbn zu suchen , soiidern in

der Unterdrückung dieses Geistes , deS Geistes unserS Jahr¬

hunderts , welcher will , daß den Völkern endlich gestattet werde,

sich die Wege zu ihrem Glücke selbst zu suchen und zu bestim¬

men . Nicht undeutlich sucht die Staatsregierung das Staats¬

grundgcsetz als ein KiNd der Leidenschaft und der Uebcrei-
lung darzustellen . Sic wissen , büß im Jahr 181Ä Abg . des

Landes zum vereinbarenden Landtage zusammentraten , daß

sie monatelang besonnen getagt hüben , Sie wissen , daß da¬
mals Ruhe und Friede im Lande waren , Sie wissen , dass

damals der Strom der Revolution schon zu verrinnen begann.

Sie wissen , daß die Staatsregierung mit ihrer vollen wieder

gesammelten Kraft dem Landtage gegenüberstand , Sie wissen

wie sehr sie sich dieser Kraft zu bedienen wußte , daß manche

Bestimmungen ausgenommen sind , nicht auS der Ucberzeu-

gung ihrer Nothwendigkeit und Nützlichkeit , sondern weil die

Staatsregierung sic wollte , und weil man fürchtete , durch

Widerstand Alles zu verlieren , und gerade diese Bestimmun¬

gen sind es , die der segensreichen Wirkung des Staatsgrund-

grsetzes hemmend entgegenireken . Ich ekinnere Sie an das

Veto , atz das Recht der Vertagung und Auflösung des

Landtages . Sie wissen , in welchem Geiste nach constitutio-

ncklen Principien diese Rechte angewenvel werden sollen , daß

sie nicht gegeben sind , damit der Wille des Volks unterdrückt,

sondern nur in gediegener Weise zur Geltung gebracht werde,

sie wissen , daß der Staatsregierung diese Rechte bisher nur

gedient haben als eine Waffe , den Willen des Volks zu un¬

terdrücken und den ihrigen an die Stelle zu setzen. Sollte

also die Revision eine gedeihliche sein , so müßte sie diese Rich¬

tung verfolgen , so müßten diese Rechte abgeschafft , oder so
beschränkt werden , daß der Geist dieser Rechts nicht durch den

Buchstaben geködtet würde . Daß sie eine solche Revision
jetzt nicht vornehmen können , bedarf keiner Erörterung , jede

andere ist verderblich . Gesetzt aber , VaS Staatsgrundgesetz

wäre in der Ucbereilung entstanden , es bedürfte einer Rsüi -'

sion in einer Zeit der Ruhe . Ist jetzt diese Zeit der ' Ruh?

gekommen ? Sehen Sie die Gegenwart an , Sie sehen die¬

selbe von den wildesten Kämpfen der Partheien zerrissen.

Betrachten Sie unsere Versammlung selbst . Ein großer Theil

der Abgeordneten ist hier neu , ein anderer Thci ! ist augen¬

blicklich zurückgedrängt , wie Ebbe und Fluth tauchen die Par¬
theien auf und sinken unter . Wollen Sie - diesen schwanken¬

den Wechsel der Partheien die Revision unserer Landes -Ver-

fassung anvertrauen ? — Sic antworten mir vielleicht : es ist

Rühe , wie damals , als did Verfassung entstand , aber Sie

können auch die Bedeutung dieser Ruhe . Es ist die Ruhe

der durch die Macht m'edttgebeugten Völker . Wä 's ist die

Grundbedingung einer gedeihlichen Revision ? Däß die Heiden

revidireNden Faktoren , Regierung und Volksgewalt , sich in

ihrer Macht einigermaßen das Gleichgewicht halten . So war

eS damals , als das Staatsgrundgewtz entstand . Damals

hakte der Wille des Volkes noch einige Geltung , die Staats¬

regierung mußte sich einigermaßen diesem Willen beugen.

Jetzt ist er kraftlos und ohnmächtig . WaS folgt daraus?

Was Sie aus der Verfassung heraus revidiren , entziehen

Sie dem Volke Und seinem Rechte und legen es in die Hände
der Macht . Schreckt Sie das Beispiel der Nevistönen nicht,

die gegenwärtig in Deutschland geschehen sind und noch ge¬
schehen , und glauben Sie , daß die Revision bei uns eine an¬

dere lein würde ? Daß überhaupt von einer unbefangenen

Revision nicht die Rede ist, daS sehen wir aus der Bezeich¬
nung der Richtung , die die Staatsregierung vorlegt . Sie

sehen den Angriff gerichtet gegen die Grundrechte , den Stolz

freier Männer in freien Staaten , die Brustwehr , mit welcher

sie ihre Verfassungen umgürrcn : gegen die Freiheit der Reli¬

gion und ihre Ausübung ; gegen die Unabhängigkeit des

Richteramtes . Die Staatsregierung sag ! , die Verwaltung
soll nicht unbedingt von der Justiz getrennt werden ! WaS

heißt das anders , als daß sie nach wie vor mit ihrer Unreinen

Hand daS weiße Gewand der Justiz beflecken soll.
Präsident : Ich muß den Redner unterbrechen . Ich

kann es nicht zulassen , daß die Hand der Vcrwaliung eine
unreine genannt werde.

Abg . Mölling : Ich muß die Entscheidung der Ver¬

sammlung überlassen , ob , wo die Verwaltung das Gewand

der Justiz angreift , d . h. die Rechtspflege übt , sie noch immer

eine unreiüe gewesen ist ; und das nur habe ich sagen wollen.

Sie sehen den Angriff gerichtet gegen unser treffliches Wahl¬

gesetz , das durch Census und Classcntheilung verdorben wer¬

den soll , Sie sehen ihn selbst gegen das Recht der Steunbe-

willigung gerichtet , ohne welche keine Verfassung für das

Volk Werth und Wirkung hak . Sie wenden mir vielleicht

ein , wir sind nicht an diese Richtung gebunden . Sie sind es

doch : denn das Veto steht JhNeN entgegen und , meine Her¬
ren , bedenken Sie das Eine : was Sie hier niederrtzißcn , köir-

nen ' Sie nicht im Wege dieser Verfassung " wieder ausbauen.

Das Veto stehl Ihnen Entgegen . Hieraus ? scheint sich deut¬

lich genug zu ergeben , was uns eine verständigt innere Po¬

litik hhrr : auf der einen Seite , daß nstr restgnircn und

schweigen , daß wir keine neue Ford ermiss der Zeit geltend

machen , auf der andern Seite , daß wir uns besitz fester an-

klaMiNern an ' das , was wir erworben hüben und besitzen,

daß wir den Geist , welcher die Verfassitliss von ihrem ersten
bis zum letzten Buchstaben durchweht , nicht tödten , weil er

augenblicklich keine Frucht trägt , sondern / baß wir ihn unter
der Eis - und Schneedecke der ' Macht , welche jetzt herrscht,

schlummern lassen , bis der Frühling ihn zum lebendigen Wir¬

ken ruft . Dann werden Sie sehen , wie rasch und freudig er sich ent¬

falten und welche herrliche Früchie et trägen wird . Was den

zweiten Grund betrifft , den Drang von außen , namentlich
11*
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die BundeSbej 'chlüsse , so will ich mich mit dem Ausschußbe¬
richte einverstanden erklären , daß ich in dieser Beziehung die
Revision mehr als eine Frage der Macht als des Rechtes
betrachte . Ich wende mich nun an die Bestimmungen deS
Bundes selbst . Die erste ist der Beschluß vom 23 . Aug . d.
I , sie enthält die Anzeige , daß die Grundrechte aufgehoben
sind : diese Anzeige bedarf keines EvmmentarS , sic findet auf
uns keine Anwendung . Wir sind in dem glücklicher » Ver¬
hältnisse , daß wir den wichtigsten Theil derselben in unser
StaalSgrundgesctz ausgenommen haben , dadurch gehören sie
uns , dem souveränen Staate , an , sind unser unantastbares
Eigenthum geworden : und cs ist ja auch nur gesagt in jener
Bestimmung , die Grundrechte sind außer Wirksamkeit zu
setzen, insofern sie mit den BundcSgesetzen und dem ausgespro¬
chenen Zweck der Bundesgesetzgebung in Widerspruch stehen;
es steht da kein Wort von einer dadurch nolhwendig gewor¬
denen Revision ; es ist nicht behauptet , viel weniger nachge-
wiesen , daß ein Widerspruch startsinde . Es müßten uns auch
die Bundesgesetze , einzeln deutlich sodann dem entgegen wenig¬
stens die einzelnen Artikel des Jagdgesetzes vorgelegt werden,
zwischen denen ein Widerspruch sein soll , dann wollen wir
sehen und den Widerspruch auszugleichen suchen ; bis dahin
aber behaupte ich , daß in dem DerfassungSgesetz kein Wider¬
spruch gegen die Bundcsgesctzgebung besteht . — Die zweite
Bestimmung sagt , daß die Sicherheit des ganzen Bundes
durch die Ruhe und Ordnung in den einzelnen Staaten be¬
dingt sei. Das können wir alle unterschreiben . Ich frage
Sie aber , meine Herren , ich frage die StaalSregierung , ich
frage das ganze Land , ob unser StaalSgrundgesctz , ob ein
Theil , ja ob ein einziger Artikel unsers Verfassungsgesetzes die
Ruhe und Ordnung unserS Landes je gestört oder nur ge¬
fährdet hat . Die staatlichen Einrichtungen , namentlich die
seit dem Jahre 1848 , sollen in dieser Beziehung mit den Ge¬
setzen des Bundes in Einklang gebracht werden . Nun , man
zeige uns eine staatliche Einrichtung , welche Ruhe und
Ordnung gestört hat , dann wollen wir sie entfernen ; aber bis
dahin kann die Revision nicht geboten sein . Die dritte Be¬
stimmung ist gegen die Freiheit der Presse , jenes höchste Gut
deS Staatsbürgers , gerichtet . Schriften , die atheistische , sv-
cialistische und kommunistische Zwecke verfolgen , aus wen Um¬
sturz der Monarchie gerichtet sind , sollen unterdrückt werden.
Sind jene Lehren verwerflich , so würde ich sie lieber im
Sonnenlicht wandeln und von allen Seiten beleuchten lassen,
sie würden dann gründlich und für immer vernichtet worden;
aber die Unterdrückung belehrt nicht , sie nährt nur das Gift,
welches >m Verborgenen schleicht . Sind jene Lehren umge¬
kehrt nicht verwerflich , so wird keine Unterdrückung sie zurück-

,halten . Ist die Monarchie eine zuträgliche Staatsform , ent¬
spricht sie dem Willen der Völker , die Angriffe der Presse
werden sie nicht erschüttern , sondern dienen , sie nur mehr zu
befestigen . Aber die Mcnarchie , die scheu vor der Presse
zurückweicht , den Kampf der Gründe und Gegengründe des
Geistes scheut , die nur mit den Gründen der Bajonette sich
vertheidigt — die Monarchie hat ihr Todesurtheil unter¬

schrieben . Auch hier steht ja nur , daß die Zeitschriften und
Zeitungen , welche solche Zwecke verfolgen , mit allen gesetzli¬
chen Mitteln unterdrückt werden sollen . Es soll auch gesorgt
werden , daß es an Gesetzen dazu nicht fehle ; dagegen können
wir nichts haben . — Was hat das aber mit der Revision
deö Staatsgrunvgesctzes zu thun ? Aber , sagt man , der
Bund will eS, unv der Ausschußberichl fügt hinzu : es müß¬
ten die Abänderungen angebahnt werden , „ welche die Bun¬
desversammlung unzweifelhaft fordert " . Ich glaube , er hat
hier die Auslassung begangen : „ und zu forden 'berechtigt ist " .
Denn ich denke nicht , daß wir unsere Rechte nur hingcben,
wenn die Bundesgewalt sie fordert ; das Verlangen muß auch
berechtigt sein , und wenn der Ausschuß ferner sagt , welche
Aenverungen das seien , das würde ein Gegenstand demnäch-
stiger Erwägung sein müssen , so glaube ich , umgekehrt erst
muß man speziell und bestimmt vorlegen , was revidirt wer¬
den soll , dann haben wir zu erwägen , ob die Abänderung
geschehen muß , und , meine Herren , kann nun ein solches
bloßes Verlangen maßgebend sein ? Ich rede nicht von der
Bundesversammlung , rch trete in scheuer Ehrfurcht vor ihr
zurück . Jcy will nicht von den Männern reden , die tie
Bundesversammlung bilden , aber eine Frage kann ich nicht
unterdrücken . Vermögen Sie mir von den Männern , die die
Bundesversammlung bilden . Einen zu nennen , der aus dem
Vertrauen des Landes und Volkes hervorgcgangen , aus dem
er gekommen ? von dem Sie glauben , daß er eie Interessen
der Sregierunge » nicht höher anschlägt , als die des Volkes,
den sein Land und Volk gewählt haben würde , seine Interes¬
sen dort zu vertreten ? Wenn Sie das nicht vermögen , so
hat auch daS deutsche Volk keine Vertretung am Bundestage,
so rst cs um so mehr unsere Pflicht , uns und unser Recht selbst
zu vertreten . Ich mag dem Gefühle keine Worte leihn , das
mich bei der Betrachtung die er Anforderungen durchbebt;
aber bas weiß ich, daß wer nur einen Funken Liebe für sein
Recht und seine Verfassung sich bewahrt hat , sich nach Mög¬
lichkeit der Verwirklichung dieser Anforderungen erwehren
wnd . Man sagt ferner , wenn wir dem Verlangen nicht
Nachkommen , verlören wir mehr , vielleicht Alles , unser ganzes
StaalSgrundgesctz stehe dann in Frage . Meine Herren , das
ist die Polilik einer gewissen Parlhei , deren trostlose Erfolge
in der Politik fast weltkundig geworben , einer Parlhei , welche
die Reichsverfassung verließ , um ihre Trümmer in Erfurt zu
retten , die in Erfurt mit Hoffnung gespeist und genährt von
den Regierungen nach Hause geschickt wurde , die in Berlin
die ociroyirle Verfassung noch mehr rückwärts revidiren half,
bis sie so verschnitten war , daß sie von einer constitutionellen
nur noch den Namen hat , die in Hannover vor dem Mini¬
sterium Schritt vor Schritt zurückwich , bis das Ministerium
Scheele über seine Häupter hinwegschreitcnd die Thore öffnen
wird , damit das Junkerthum in die alte Herrlichkeit eimritt.

Staatsmin . v . Rössing : Herr Präsident , ich muß dar-
>auf antragen , baß solche Ausdrücke nicht gestattet werden , sie

werden doch gedruckt und gelesen.
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Abg . MSlling : ES wird in die stenographischen Be¬
richte kommen.

SlaalSmin . v . Rösfing : Ich finde cS nicht passend,
wenn von einer befreundeten und benachbarlcn Regierung in
dieser Weise gesprochen wird.

Präsident : Ich bitte den Herrn Mölling , die Worte

zu wiederholen.
Abg . Mölling : Za , wenn ich sie im Gedächtniß be¬

halten hätte ; ich habe ungefähr gesagt , man würde so lange
in der bisherigen Weise forlfahren , bis daS Ministerium
Scheele dem Junkerthume die Tlore wieder öffnen weide.

Präsident : Ich bitte den Redner noch nicht fortzu¬
fahren !

Abg . Mölling : Ich glaube nichlS gesagt zu haben,
waö über die Freiheit meiner Rede hinauögehl , die ich in
Anspruch nehmen muß.

Präsident : Ich bitte den Stenographen , daß , waS der
Abg . Mölling  gesagt hat , vorzulesen . — Nach der Nieder¬
schrift des Stenographen haben die Worte gelautet:

„bis das Ministerium Scheele über seine Häupter hin¬
wegschreitend die Thore öffnen wird , damit das alte
Junkerthum in die alte Herrlichkeit eintritt ."

Abg . Mölling : Das alte Junkerthum habe ich nicht
gesagt ; ich habe gesagt , damit das Junkerthum in die alte
Herrlichkeit einziehc!

Präsident : Mir scheint cs allerdings nicht angemessen,
daß in dieser Weise gesprochen wird über die Schritte einer
benachbarten befreundeten Regierung , vielmehr das besser ver¬
mieden werde.

Abg . Mölling : Diese Partei nennt sich staatsmannisch
und staatSklug , sie hätte sich eine weise Lehre aus einer ein¬
fachen Fabel ziehen können , aus der Fabel vom Wolf und
Wanderer ; die Fabel ist folgende : Ein hungriger Wolf siel
einen Wanderer an , der wohlbewaffaet sich des Angriffs wohl
hätte erwehren können ; der Wanderer aber , von Furcht er¬
griffen , wehrte sich nicht , sondern warf dem Wolfe ein Stück
Fleisch vor ; dieser verschlang eS und schickte sich von Neuem
zum Angriffe an ; der Wanderer warf ihm ein zweites Stück
vor , dann ein drittes , bis er ihm nichts mehr vorzuwcrfen
hatte ; — da siel das Raubthier über den Wanderer selbst
her und zerriß ihn . — Lassen Sie sich diese Lehre zur War¬
nung dienen , lassen Sie uns die Sache betrachten , wie sie
ist , ohne alle Gespensterfurcht . Die Vorlagen des Bundes
verlangen keine Revision . Der Bund wird sie nicht ver¬
langen und kann sie nicht verlangen . Freilich findet sich in
der Vorlage noch eine versteckte Drohung , der Vorbehalt
einer verfassungsmäßigen Einwirkung , selbst der Sendung von
Commissionen . Aber , meine Herren , es ist ja nur ein Vor¬
behalt , nur Drohung , und Sie wissen , von der Drohung bis
zur That ist oft ein weiter Weg . Grabe diese diplomatisch
verhüllte Drohung zeigt , daß man nicht an Gewalt denkt,
daß man durch die Diplomatie zu erreichen hofft , waS man
aus anderem Wege nicht erlangen kann . Wir haben unser
gutes Recht , daS uns hier zur Seite steht : unser Siaats-

grundgesetz ist unser Eigenthum , rS ist der Ausfluß der
Souveränität unseres Staates , welche die Wiener Congreßacte
gewährleistet hat . Daran lassen Sie uns Hallen . Nur noch
das Eine . Sie lesen in der Vorlage der Bundesversamm¬
lung viele schöne Worte , die beliebte Redensart von Ruhe,
Ordnung und Sicherheit ; aber ich beklage , daß grade in die¬
sem Augenblicke , wo sie uns enlgegengehalten werden , um
uns her ein Recht nach dem andern , eine Verfassung nach
der andern durch die Gewalt zusammengebrochcn werden.
Ziehen Sie die Hülle von diesen Worten hinweg , ich fürchte,
Sie erblicken nichts als ein nacktes Todtengerippe mit einem
Zettel im Munde , auf dem geschrieben steht : der durch Re¬
vision vollendete Scheinconstitulionalismus . Wenn Sie diesen
wollen , dann stimmen Sie für Revision . Ich weiß , daß die
Gegenwart zum Nachgeben drängt , lassen Sie sich durch den
Drang nicht fortreißen . Vergessen Sie nicht , daß auf die
Gegenwart die Zukunft folgt . Die Zukunft wird auch von
Ihnen Rechenschaft fordern . Können Sie Rechenschaft ob¬
legen , wenn Sie die Ihrer Obhut anvcrtraute Verfassung
ihrer kräftigsten Stützen berauben helfen , wenn Sie sie dessen
entkleiden , wodurch sie allein Werth hat ? können Sie sagen,
ich war ein sorgsamer Gärtner , ein treuer Pfleger des Bau¬
mes , wenn Sie helfen seine Wurzeln mit zu zerschlagen ? Ich
stimme gegen die Revision und Jeder , der noch nicht den
Mulh verloren bat , die Rechte und die Be fassung seines
Landes zu verlheidigen , wird mit mir stimmen.

Präsident : Der Abg . Klavemann  hat das Wort.
Abg . Klävemann : Meine Herren ! In einem Schreiben

der Staatsregierung an den vereinbarenden Landtag , vom
29 . Dccembcr 1848 , in welchem sich dieselbe über die bisher
gefaßten Beschlüsse erklärt , lautet der Eingang , wie folgt . Es
wird mir erlaubt sein , den Satz vorzulesen:

„Obwohl die Staats ! egierung in Ansehung mancher
Beschlüsse nicht die Überzeugung hat gewinnen kön¬
nen , daß dieselben einem wirklichen Interesse , daß sie
dem wahren Wöhle des Landes entsprechen , so will
doch die Regierung für ihre Beurtheilung der davon
betroffenen Bestimmungen des Grundgesetz - Entwurfs
gegenüber der Ansicht und Ueberzeugung der geehrten
Sländeveriammlung kein entscheidendes Gewicht in
Anspruch nehmen , vielmehr , insoweit eine künftige
Aenderung dieser Bestimmungen nach der Erlassung
des Grundgesetzes in verfassungsmäßigem Wege noch
möglich bleibt , der Zukunft anheim stellen , ob die in¬
zwischen gemachte Eifahrung Regierung und Stände
für eine solche Aenderung vereinigen wird . "

Es gab zur Zeit der Vereinbarung des Staatsgrund-
gesetzes viele besonnene Männer im Volke , welche die Ansicht
der Regierung damals theilten , baß die Beschlüsse , welche
gefaßt waren und welche Bestimmungen des Staatsgrund-
gesetzes werden sollten , nicht alle unfern Verhältnissen eben
sehr anpassend seien , daß sie vielmehr die Keime einer Ge¬
fährdung einer weitern , wenn auch bis dahin etwas langsam
vorangcgangenen , indessen doch naturwüchsigen und im Gan-
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zen doch auch noch ziemlich gedeihlichen Entwickelung unserer
an und für sich und besonders im Verhältnisse zu andern
Ländern gar nicht so ungünstigen Zustände in sich trügen.
Es gab Leute , welche glaubten , der vereinbarende Landtag
befinde sich zu sehr unter dem Einflüsse der damaligen moder¬
nen Zeitidee , huldige zu sehr der damals herrschenden Rich¬
tung und den florirenden Theorieen , als daß er auf die Eigen¬
tümlichkeiten unseres bisherigen Skaatslebens die gebührende
Rücksicht hätte nehmen können . Ob diese Leute damals Recht
hatten ? Ich glaube nicht so ganz  Unrecht!

Rufen Sie , meine Herren , dieselben Männer von 1818,

die Mitglieder des vereinbarenden Landtags wieder zusammen
und fragen Sie diese Männer : findet Ihr noch jetzt in Eurer
Mehrheit diese oder jene Bestimmung , wie sie damals von
der Mehrheit beschlossen worden ist, findet Ihr noch jetzt diese
Bestimmungen für zweckmäßig ? Ich glaube , sie werden nicht
bei Allen den früheren Beschlüssen diese Frage bejahen . Aber
es konnte damals nicht anders kommen ! Die gewaltige Be¬

wegung , welche im Jahre 1818 das deutsche Vaterland er¬
griff , ergreifen mußte,  wie die Verhältnisse damals waren,
— und ich fürchte es wird nicht lange dauern , so wird wie¬
der eine solche Bewegung über unser Deutsches Vaterland
kommen müssen ; — die gewaltige Bewegung von 1848 ver¬
breitete sich auch über unser engeres kleines Oldenburger
Vaterland , wo aber viel weniger Grund zum Revolutioniren
vorhanden war,  als in andern Deutschen Vaterländern ge¬
wesen sein mag . Die Bewegung gelangte auch nur in ihren
letzten auslaufenden . Wellenschlägen bis hierher . Wir haben
keine Barrikaden gebaut . Wir baten nur , daß uns eine
Verfassung  würde , worauf wir verbriefte Rechte hatten,
weiche freilich niemals bestritten worden waren . Aber wir
sagten , daß wir wünschen müßten , daß diese Rechte nun doch
auch endlich verwirklicht würden , weil wir doch wirklich schon
recht lange gewartet hätten . Den Wünschen des Landes
wurde alsbald bereitwilligst nachgekommen . Ei « neues Mini¬
sterium wurde ernannt , um mit den in freier Wahl des Volks

gewählten Vertretern desselben eine Verfassung zu vereinbaren.
Nun hätte denn Alles mit Ruhe und mit Umsicht erwägt
werden mögen . Aber konnte das sein ? Es war dies nicht
möglich , meine Herren , unter der Einwirkung der Ereignisse
des Jahres 1848 . Beide Theile , die Staatsregierring und
die Volksvertretung , waren der konstitutionellen Dinge nicht
gewohnt . Wir batten erkannt , daß eine konstitutionelle Ver¬
fassung für uns zu einer Nothwendigkeit geworden sei ; aber
wir hatten in ruhiger Uebcrlcgung niemals oder doch wenig
darüber nachgedacht , wie dieselbe beschaffen sein müsse , um
unfern eigenthümlichen Verhältnissen zu entsprechen . Wir
wußten nur , was wir nicht wollten , nämlich Verfassungen
der Art , wie sie bis dahin in Oldenburg bcralhen und ent¬
worfen worden waren . Wie nun die zu vereinbarende Ver¬
fassung einrichten ? Eins stand fest : was die Reichsvcrsamm-
lung für das ganze Reich beschloß , das mußte auch für - uns
Gesetz fein . Iw Folge - dessen wurden denm nun - viele Be¬
stimmungen , welche , in Frankfurt beschlossen worden waren;

in unser Staatsgrundgesetz ausgenommen , ohne daß sie auch
nur einer Prüfung unterzogen worden wären in Beziehung
auf die Frage der Zweckmäßigkeit für unsere besonderen Ver¬
hältnisse . Was mehr ? Man nahm sich vorzugsweise daS
zur Richtschnur , was in andern Ländern zur Verfassung
stipulirt worden war und noch täglich stipulirt wurde . Wir
wissen , meine Herren , daß im lieben Deutschen Vaterlande
nicht alles so ganz nach Wunsch gewesen war . Hie und da
waren Bedrückungen vorgekommen , gegen deren Wiederkehr
man sich nun durch in die Verfassung auszunebmende Be¬
stimmungen künftig gesichert wissen wollte,  wo man denn
aber freilich oft über alles Maaß hinausgriff . Diese Be¬
schlüsse wurden hier auf unserm Landtage für unser Staats¬
grundgesetz wiederholt . Man fragte nicht : haben auch wir
solche Bedrückungen erlitten ? Bedarf es auch hier einer sol¬
cher Beschränkung der Regierungsgewalt , wie sie an anderen
Orten nöthig befunden und wirklich übermäßig  stipulirt
worden ist ? Können dergleichen Bestimmungen , dergleichen
Beschränkungen der Regierungsgewalt hier in unserm kleinen
Staate , bei unser « besonder « Verhältnissen nicht gar nach¬
theilig werden , deü Gang der Skaatsmachine vielleicht ganz
hemmen oder lähmen ? Man legte sich diese Fragen nicht vor.
Man nahm die aus andern im Sturm des Jahres 1818 ent¬

standenen Verfassungen entlehnten Sätze ohne viel Skrupel
in unsere Verfassung auf , so wie sie an andern Orten be¬
schlossen worden waren.

Die Staatsrcgierung , meine Herren , ließ diese Aufnahme
zu , ungeachtet sie die Uebcrzeugung nicht hatte gewinnen kön¬
nen , wie sie sagte , daß viele von diesen Bestimmungen „ einem
wirklichen Interesse , daß sie dem wahren Wohl des Landes

entsprechen möchten " . Von den Männern , meine Herren , welche
die Ansicht der Staatsregiecung theilten , waren damals viele

der Meinung , die Staatsregierung sollte deswegen die Auf¬
nahme derselben in die Landesverfassung nicht zugestanden
haben . Es ist richtig , was man sagte , es würde , schwerlich
eine Revolution hier entstanden sein , wenn diese oder jene
Bestimmung , von der damaligen ' Staatsregierung beanstandet,
die Aufnahme derselben in die Verfassung nicht bewilliget
worden wäre . Aber die Regierung gab nach > meine Herren-
nicht damit eine Revolution vermieden werde , — sie sagte:
sie könne sich möglicherweise irren , sie wolle — wie sie sich
ausdrückte — „ der Ansicht und Uebcrzeugung der geehrten
Ständeversammlung gegenüber kein entscheidendes Gewicht
in Anspruch nehmen — es bleibe ja eine künftige Aenderung
solcher Bestimmungen nach Erlassung des Grundgesetzes
im verfassungsmäßigen Wege Vorbehalten , — sie wolle der

Zukunft vertrauen , daß die inzwischen gemachte Erfahrung
Regierung und Stände für eine solche Aenderung alsdann
vereinigen werde . "

Die Regierung , meine Herren , vertraute also der - Be¬
sonnenheit und dem guten Willen unsers Volkes . Ob zuviel?
Ich glaube , n ein . Man hat gesagt / die Erfahrung der bis¬
herigen Landtage zeige doch , daß die Volksvertretung sich daS
noch nicht einmal genügen lasse , waS im bewegten -Jahre 1848
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von dem vereinbarenden Landtage stipulirt worden sei ; und
freilich haben wir auch auf dem gegenwärtigen Landtage von
einem der geehrten Mitglieder für Vechta die Behauptung
hören müssen : daß der Landtag allein die Gesetzgebung habe,
und die Staatsregierung nur die Executive sei. Aber , meine
Herren , das sind nur einzelne Stimmen . .Wenn solche Stim¬
men bisher noch vielen Anhang gesunden haben , so kann ich
meinerseits mich darüber gar nicht wundern . Ich finde baS
ganz erklärlich . Uns sind die konstitutionellen Dinge noch
neu . Die Ansichten sind noch nicht abgeklärt . Es herrscht
noch vielfach die Meinung , die Regierung sei durch das Staats-
grundgesetz nicht so beschränkt , wie sie es doch wirklich ist,
es herrscht noch vielfach die Meinung , die Staatsregierung
könne noch immer thun , was sie für gut findet , sie allein,
nach ihrem Ermessen , man müsse daher Männer in den Land¬
tag wählen , welche der Staatsregierung möglichst widersprä¬
chen , damit diese nur nicht allzuweit ginge . Die Zeit wird
kommen , meine Herren , und vielleicht ist sie schon da — wenn
ich aus den Wahlen zum gegenwärtigen Landtage einen
Schluß ziehen darf — , wo das Volk es darlegt , daß es er¬
kennt , aus den ewigen Streitigkeiten des Landtages mit der
Staatsregierung könne Nichts Gedeihliches für uns erwach'
sin , — wo es durch seine Wahlen den Willen ausspricht,
daß es ein Ende haben solle mit diesem unfruchtbaren Hader,
wo es den Willen ausspricht und das Vertrauen , daß der
Landtag mit der Staatsregierung gemeinschaftlich , wie es
sein muß , soll Etwas Gedeihliches erzielt werden , in Eintracht
berathe und beschließe nach beiderseits besten Kräften , was
dem Lande nützlich ist.

Ich sagte vorhin , bei Feststellung unserer Verfassung haben
die Gesetze des Reichs zur Richtschnur gedient , und außerdem
habe man viele weitgreifende Bestimmungen , wie sie für an¬
dere Verfassungen beschlossen worden waren , in unser Staats-
grundgcsetz damals ausgenommen.

Nun ! Es hatte Ließ wenigstens das Gute , daß wir mit
den Gesetzen des Reichs und mit den Einzelverfassungen der¬
jenigen Staaten , mit denen wir zu einer Einheit verbunden
waren , dadurch in Einklang gesetzt waren.

Wie sieht es nun aber gegenwärtig in dieser Beziehung
aus ? Das Reich , meine Herren , — daß Gott erbarm ! —
es ist verloren gegangen . — Eine Einheit des deutschen Va¬
terlands , wie sie das Ziel , der heißesten Sehnsucht des deut¬
schen Volkes ist , — sie ist nicht erreicht worden . Die klei¬
nen Suvcränetäten sind alle vollständig wieder hergcstellt,
und faktisch zu einem Bunde  vereinigt , welcher in Frank¬
furt tagt . — Was nützen uns nun aber die Opfer , welche
unser Staatsgrundgesetz zum Wohle deS ganzen deutschen
Vaterlandes uns auferlegt hat , da ja die Einheit und Ge¬
genseitigkeit nicht erreicht worden ist ? — WgS nützt uns die
Bestimmung des Artikel 32 unseres Staatsgrunvgasetzes , daß die
hiesige Staatsangehörigkeit und die Gemeinde - Angehörigkeit
erworben werden sollen nach den Bestimmungen der Reichs-
gesetzt?  Der Abg . Wibel  hät unö mitgetheilt , man sei
in unseren Gemeinden gar nicht abgeneigt , alle diejenigen frem¬

den Leute , welche nicht aus Armenmitteln unterstützt und noch
nicht bestraft worden seien , man sei gern geneigt , allen diesen
Leuten , wenn sie hieher kämen , sich hier in der Haide oder im
Moor irgendwo anbauen wollten , diesen Platz zu überlassen,
und sie als Mitglieder der Gemeinde auszunel men . Ich . mei¬
nerseits zweifle , ob der Herr Abg . Wibel  die Wünsche der
Gemeinden hier richtig bcurtheilt . Ich muß dies dahingellt
fern lassen . — Was nützt uns für unsere Verhältnisse ferner
die Aushebung der Stellvertretung beim Militair , welche nach
tz. 35 durch ein Gesetz abgeschafft werden soll ? — Was nützt
uns da tz. 159 des Slaatsgrundgksctzrs , daß die Gesetze des deut¬
schen Reichs und die Erlasse der allgemeinen deutschen Re-
gierungsgewalt ohne Weiteres im Großhcrzogthum verbindliche
Kraft haben sollen : wollen wir etwa dem deutschen Bun¬
destage  die Befugniß zugestanden wissen , zu beschließen,
was ihm gut scheint ? — denn , meine Herren , der deutsche
Bundestag verfährt lediglich nach seinem besten Ermessen,
ex srlntrio boni viri , — daß ich so sage — ; er hat keine
verantwortlichen Minister zur Seite , cs ist kein Reichstag da,
welcher ihn beschränkte oder kontrolirte.

Und nun die andern in unsere Verfassung aufgenomme¬
nen aus fremden Verfassungen entlehnten Bestimmungen . —
Meine Hrrren , auch sie bestehen fast alle nicht mehr die
Verfassungen , aus denen dergleichen Bestimmungen damals
entnommen wurden . Sie haben wenigstens die bedeutendsten
Aenrerungen seitdem erfahren . Man konnte mit diesen Ver¬
fassungen nicht regieren!

Wie aber sind sie beseitigt worden , diese mißliebigen Be¬
stimmungen ? Nicht allenthalben haben sich Regierung und
Volksvertretung darüber vereinigen können , an vielen Orte»
ist eine Verständigung gar nicht einmal versucht worden , —
mit einem einzigen Federstriche hat man daS Mißliebige ent¬
fernt , und nicht etwa nur das Nolhwendigste hat man ent¬
fernt , man hat vieles Gute , Bestimmungen , die in einer con-
stitutionellen Verfassung nicht fehlen sollten , nicht fehlen dür¬
fen, wenn das Staaksleben ein wahrhaft konstitutionelles sein
soll , man hat solche Bestimmungen , weil man oben einmal
am Streichen war , mit weggestrichen.

Unsere Regierung , meine Herren , will dielen Weg nicht
gehen . Sie vertraut dem gesunden und praktischen Sinn des
Volks , sie vertraut , daß die Truggcbilde der modernen demo¬
kratischen Lehren allgemach als solche erkannt sind und mehr und
mehr werden ,erkannt werden ; sie vertraut , daß das Volk es selbst
bewilligen würde , daß die Auswüchse nach dieser Seite hin , welche
sich in unserer Verfassung finden , und ! die Kräfte der Regie¬
rung lahm legen , ausgemerzt werden , und daß ,überhaupt
alles Dasjenige geändert werde , was auf unsere Verhältnisse
nicht paßt und aus diesem Grunde einer Acndcrung bedarf.
Sie will sich mit dem Landtage über die nothwendigcn Ver¬
besserungen friedlich verständigen . Wir müssen es ihr
Dank  wissen , meine Herren - daß sie so verführt , — wie heu¬
tigen TageS die Zustände und « Verhältnisse einmal sind — ,
obgleich sie allerdings damit eigentlich weiter gar nichts thut,
als was ihre beschworne Pflicht ist.
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Tragen wir das Unsrige bei , meine Herren , um die Re¬
gierung auf diesem verfassungsmäßigen Wege zu erhalten.
Nehmen Sie die Revision an , meine Herren , auch wenn Sie
erhebliche Mängel unserer Verfassung bis dahin nicht zuge-
stehen wollten ; ob und welche Fehler die Verfassung hat,
wird sich demnächst erst Herausstellen , wenn wir die Verfas¬
sung und ihre Bestimmungen erst einer Prüfung unterziehen
werden . Lassen Sie uns aber diese Prüfung nicht zurück¬
weisen , lassen Sie uns prüfen in dieser ruhigem Zeit , welche,
wenn auch nicht eben günstig , jedenfalls doch nicht so ganz
ungünstig zu VerfassungSarbeiten ist , wie das Jahr 1818
war , lassen Sie uns das Staalsgrundgcsetz prüfen , damit
ermittelt werde , was in der Verfassung gut ist und was nicht,
waö unseren Verhältnissen angemessen ist , und was nicht für
unsere Verhältnisse paßt.

Tragen wir dem Vertrauen Rechnung , meine Herren,
welches das Ministerium Schleifer  in dem Schreiben , wel¬
ches ich vorhin anzog , an den vereinbarenden Landtag aus¬
sprach , dem Vertrauen , „ daß Negierung und Stände sich
vereinigen würden , auf verfassungsmäßigem Wege diejenigen
Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes zu beseitigen , welche
einem wirklichen Interesse und dem wahren Wohle des Lan¬
des nicht entsprechen können!

Stinzmen Sie , meine Herren , für die Revision , stimmen
Sie für die Revision im Interesse unserer Verfassung , stim¬
men Sie dafür im Interesse der Beibehaltung derjenigen Be¬
stimmungen , die wir doch alle nicht gern abhanden kommen
sehen möchten.

Präsident : Der Abg . Lindemann  hat das Wort.
Abg . Lindemann : Meine Herren , einfache Worte für

concrete , zugleich nackte Wahrheiten ! Der Auöschußbericht,
in welchem ich die erste Einleitung zur Vernichtung des
Staatsgrundgesetzes und zum Aufbau eines neuen Manteuffel-
Schwarzenberg ' schen Gcgenwerkes erblicke , dcfinirt zugleich
das Gefährliche des jetzt zur Tagesordnung sichenden Wortes
Revision . Er besinnt , Revision ist mehr als Abänderung,
Verbesserung ist aber weniger als gänzliche Aufhebung des
Staatsgrundgesetzes . Mit dieser Definition bin ich, wenn ich
nur ein kleines Amendement hinzufügen darf , ziemlich ein¬
verstanden . Auch ich erkenne an , Revision ist viel , viel
mehr als Abänderung , es ist ein geringes Quentlein weniger
als völlige Aufhebung ( Bravo ) . Meine Herren , haben Ihre
Wähler sich dazu entschlossen , daß sie mit dem geringsten
Quentlein Oldenburgischer bürgerlicher Freiheit zufrieden sein
wollen , ist Ihre Mission dahin gerichtet , daß Sie hierher
kommen zum Dienste der Reaktion und Bureaukralie , so neh¬
men Sie sich die Glorie und die Palme des Tages , und er¬
warten Sie die Verantwortlichkeit der Zukunft , welche viel¬
leicht keine ferne Zukunft mehr ist . Ich , ich will nicht mit
Ihnen theilen.

Unwahr , meine Herren , ist cs , Laß in Frankfurt daS
Todesurthcil gegen das Oldenburger Staatögrundgesetz bereits
ge prochenssci , unwahr , meine Herren , ist es , daß unser Staats¬
grundgesetz Mängel enthalte , welche sich noihwendig zum Un¬

heil entwickeln müssen ; unwahr endlich , meine Herren , ist eS,
daß unser Staatögrundgesetz nicht verstattet , daß ein tüchti¬
ger  Minister mit demselben zum Glück und Wohle unserö
gesegneten LandeS regieren kann.

Der Bericht erzählt uns eine Entstehungsgeschichte un¬
sres Staatsgrundgesetzes , und sagt , eS sei entstanden auS
Ueberstürzung und auS der überwiegenden Aufregung der
Zeit . Davon weiß ich nichts , ja ich weiß es anders . Meine
Herren , die Regierungsmänner , welche den ersten Entwurf
zu dem Staatsgrundgesetz gemacht haben , eins , zwei , drei,
vier , ich sehe sie alle in dieser Versammlung , sie alle waren
nicht Männer des Umsturzes , der Zeitaufregung , sie waren es
nicht im Jahre 1818 , und sind es auch nicht zu dieser
Stunde . Die Spuren aber , die unser Staatsgrundgesetz von
1818 enthält , die rechne ich zu seinem Ruhme und bleibenden
Verdienste . Das Athmen , die tiefen Athemzüge auö 1818,
dehnen , kräftigen noch heute meine Brust.

Manteuffel , Schwarzenberg und Hassenpflug , die Kreuz-
zcitung und .die Jesuiten , Wien , Berlin und Petersburg , sie
haben ihren Parademarsch zum Ehemals vollendet , ohne mit
dem eisernen Fuß an ein Oldenburger Revolutions -, Freiheits¬
oder Umsturzsteinlein .anzustoßen . Wir in unseren ruhigen
kleinen Landen bleiben ganz und gar außerhalb des Kreises
der großmachtlichen positiven Tendenzen , und haben ein offi-
cielles Eingreifen in unsere inneren Eigenthümlichkeiten von
dort nicht zu fürchten . Der Minister , der Bundestagsgesandte,
der dahin frevelte , das fremde Bayonett über Bronzell durch
Holstein und Hessen auch in unser friedliches Land zu rufen,
der wäre des Hochverraths , des LandesverrathS schuldig,
würde sich unter die Anklage stellen auf Schaffst und Ehrlo¬
sigkeit . Wir haben dergleichen nicht zu fürchten . Ich glaube
nicht , daß der Frankfurter Bundestag auS eigenem Antriebe
in unsere kleinen beschränkten Verhältnisse eingreifen werde,
ich glaube noch viel weniger , daß von hier aus irgend Je¬
mand die fremde Eroatenhülfe verlangen würde . Besteht für
unser Staatsgrundgesetz Gefahr , meine Herren , so will ich
Ihnen sagen , woher die Gefahr kommt — die kommt von
Ihnen , von Ihnen ganz allein , und zwar dadurch , daß Sie
nicht den gehörigen Muth , die gehörige Einheit haben , um
einem Angriff , und zwar einem Angriff , der nicht aus weiter
Ferne kommt , den gehörigen Widerstand zu leisten . Mißtrauen
Sie der Revision , die Revision hier ist ein täuschendes , ist ein
betrügliches Work : verderben Sie nicht Las beste Gesetz,
welches je das Großherzogchum Oldenburg gehabt hat , daS
Staatsgrundgesetz , verderben Sie das nicht durch verkehrte
Nachgiebigkeit , noch viel weniger durch unbegründete Furcht,
widersprechen Sie der Revision , halten Sie fest , was eine
günstige Zeit Ihnen gegeben hat.

Reg .-Comm . Bucholtz : Es ist so eben von dem Herrn
Vorredner und von mehreren anderen Rednern , die in seinem
Sinn gesprochen haben , ein düsteres , schreckhaftes Bild von
der Revision entworfen worden ; Rev sion , heißt eS, ist Rück¬
schritt , ist Ncackion . Nun , meine Herren , fassen wir selbst
diese Worte ins Auge — ist ein Rückschritt denn immer et-
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was Verwerfliches ? Wenn Völker , Nationen oder einzelne

Individuen , ein gewisses Ziel zu erreichen haben und suchen,

und sie gehen über dieses Ziel hinaus , haben eö gänzlich

verfehlt — nun , ist dann wohl ein Rückschreiten verwerflich,

ist es dann nicht eben so viel wie die Erstrebung des richti¬

gen Ziels ? Wäre ferner z. B . die Rcaction gegen etwas
Unverständiges nicht ein Fortschritt auf einem verständigen

Wege ? Ist die Rcaction gegen Uebereilung nicht zugleich ein

Fortschritt auf dem Wege der Besonnenheit ? Lassen Sie uns,

meine Herren , durch die vvrgebrachten allgemeinen Begriffe
und Redensarten nicht irre machen , sondern lasse » Sie unS

vertrauen , daß in Einigung der Staalsregierung mit der

Volksvertretung das Ergebniß der Revision nichts Anderes

sein wird , als eine verbesserte  Auflage des Staalsgrund-

gesetzcö.
Abg . Groskvpff : Ich kann diese letzten Worte des

Herrn Regierungscommissars nur aufgreifen . Mein Vorred¬

ner , Herr Lindemann,  hat geäußert , daß 4 Mitglieder hier
anwesend seien , welche 1848 beim Entwurf des Staatsgrund-

gcsetzes mit lhätig waren , und daß diese damals keine Män¬

ner der Umsturzpartei gewesen . Ich hoffe , daß sie auch dies¬

mal nicht zu ihr zählen , sondern gerave in dem Sinne han¬

deln werden , zu wahren , was zu wahren ist , das aber über

Bord werfen , nicht wie feige Schiffer , bei den ersten sich

zeigenoen düsteren Wolken , wie Abg . Wibel  meint , sondern

gezwungen durch die Gefahr , was über Bord geworfen wer¬

den muß . Das erkenne ich als unsere Aufgabe an , und ich

glaube , daß daS die Commission , wenn sie zur Revision kommt,

beweisen wird . UebrigenS ist hier gesagt worden , man sehe

gar nichl einmal , was die Bundesgesetze enthalten , was im

Widerstreite mit unserer Verfassung stehe . Meine Herren , d . h

die Augen verschließen . Man hat sich hier darauf beschränkt,

ein paar allgemein redenbe Artikel der Bundesacte und der

Schlußacte anzusühren . Allerdings , wenn man diese beiden

Artikel blos ins Auge faßt , laßt sich nicht viel daraus machen,

es läßt sich nicht daraus deduciren , was in der Verfassung

nothwendig zu ändern sein würde , höchstens würde sich das

auf Weniges beschränken ; aber der Bundesbeschluß vom Au¬

gust 1832 sagt ja nicht allein , daß unsere Verfassung sich

dem accomodiren solle , was das Grundgesetz des Bundes eE

hält , sondern er sagt allgemein , was Bundesgesetze enthalten

und außer dem Grundgesetze haben wir noch viele andere

Bundesgesetze . Es befinden sich unter diesen auch die verru¬

fenen Ausnahmegesetze , die bis jetzt förmlich nicht wieder her¬

gestellt sind . Wir wollen auch hoffen zum Wöhle Deutsch¬

lands , daß sie nicht wieder hergestellt werden . Ich würde

es innig bedauern , wenn das geschähe , aber , so wie der Gang

der Dinge beim Bunde gewesen ist, wie der Gang der Dinge

überall in ' ganz Deutschland gewesen ist , so können wir

nichls Andens erwarten , als daß sie im vollen Umfange

wieder l « gestellt werden , und noch viel mehr dazugefügt werde.

Ich erlaube mir , Sie nur auf den Beschluß vom 28 . Juni

1832 aufmerksam zu machen , da werden Sie bald sehen , daß

diese allgemeinen Bestimmungen eine Interpretation erfahren

S«

haben , die allerdings , wenn sic auf unsere Verfassung ihre

Anwendung finden soll , eins sehr weit greifende Veränderung

herbeiführen wird . Der Beschluß vom 28 . Juni 1832 spricht aus,

daß , da nach dem Art . 57 . der Wiener Schlußacte die ge¬

summte Staatsgewalt in cem Oberhaupts des S aals ver¬

einigt bleiben muß , und der Souverän durch eine landstän¬

dische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an

die Mitwirkung der Stände gebunden werden kann , so sei

auch ein deutscher Souverän als Mitglied des Bundes zur

Verwerfung einer hiermit in Widerspruch stehenden Peti¬

tion der Stände nicht nur berechtigt , sonvern die Verpflich¬

tung zu dieser Verwerfung gehe aus dem Zwecke des Bun¬

des hervor . Er sagt ferner : da gleichfalls nach dem Geiste

des eben angeführten Art . 57 . der Schlußakte und der hier¬

aus hervorgehcndcn Folgerung , welche der Art . 58 . ausspricht,

keinem deutschen Souverän durch die Landstände die zur Füh¬

rung einer den Bundespflichten und der Landesverfassung

entsprechenden Regierung erforderlichen Mittel verweigert wer¬

den dürfen , so werden Fälle , in welchen ständische Ver¬

sammlungen die Bewilligung der zur Führung der Regierung
erforderlichen Steuern auf eine mittelbare und unmittelbare

Weise durch die Durchsetzung anderweiter Wünsche und An¬

träge bedingen wollten , unter diejenigen Fälle zu zählen sein,

auf welche die Art . 25 . und 26 . der Schlußakte in Anwen¬

dung gebracht werden müßten . Nämlich die Art . 25 . und

26 . sprechen von der Aufrechthaltung der inner » Ruhe und

Ordnung in den Bundesstaaten , welche allein den Regierun¬

gen zusteht , und allenfalls das Einschreiten einer bewaffneten

Bundesmachl rechifertigt . Man versteht aber jetzt durch Aus¬

legung dieses Artikels auch den Fall darunter , wo die Lanb-

stände der Regierung nicht die Mittel bewilligen , welche diese

für erforderlich hält ; das sind z. B . solche Mittel , deren

Verweigerung das Einschreiten in Kurhcssen mit bewaffneter

Hand der äußern Form nach rechtfertigen ließen . Dann ist
da ferner der Beschluß vom 5 . Juli 1832 , welcher alle Ver¬

eine verbietet , welche politische Zwecke haben , oder unter an¬

deren Namen zu politischen Zwecken benutzt werden ; eben so

dürfen außerordentliche Versammlungen und Volksfeste , näm-

ich solche , welche bisher hinsichtlich der Zeit und des Ortes

weder üblich , noch gestattet waren , unter welchem Namen

undzu welchem Zwecke es auch sei, in keinem Bundesstaate ohne

Genehmigung der kompetenten Behörde staltsinden ; ferner

auch bei erlaubten Volksversammlungen ist es nicht zu dul¬

den , daß öffentlich Reden politischen Inhalts gehalten wer¬

den ; diejenigen , welche sich dies zu Schulden kommen lassen,

sind nachdrücklich zu bestrafen rc. Meine Herren , ich glaube,

eS wird genügen , Ihnen dies anzuführen , um Ihnen anzu¬

deuten , was in diesen Beschlüssen , mögen sie auch nicht mehr

gelten , enthalten ist. Wir sehen daraus , welcher Geist in den

Grundgesetzen des Bundes gesunden wird , oder wenigstens
hier eingelegt werden kann , und baß wir wohl Ursache haben,

uns einigermaßen dem Bundestage zu accommvdiren . Ich kann

der Meinung des Abg . Pancratz  nur beitreten , daß wir

jetzt, da es noch Zeit ist, die Auslegung der Bundesgesetze in
12
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die Hand nehmen , daß wir sie möglichst eng auSlegen , um
möglichst wenig opfern zu müssen , ehe der Bundestag dabei
weiter interpretiren und uns möglichst viel nehmen wird.
Insofern bin ich , wie ich anfangs gesagt habe , konservativ,
ich will erhalten , was wir erhalten können.

Die zweite Frage ist aber die : ob wir nicht auch aus
Gründen für das innere Wohl zur Revision schreiten müssen?
Ich glaube , meine Herren , daß ich in dieser Beziehung die
Linke auf meiner Seile habe ; die Herren von der Linken ha¬
ben selbst schon zugestanden , daß z. B . die Bestimmungen
des Staatsgrundgesetzes wegen der Provinziallandtage fallen
müßten . Ich nehme einen Augenblick an , cs wäre weiter
nichts für unser Staatswohl erforderlich , als das Hinwerfcn
dieser Bestimmung , so wäre das ja schon eine Revision ; wer
hat daran gedacht , daß wir unser ganzes Staatsgrundgesctz
über den Haufen werfen wollen ; mögen die Anträge der
Staatsregierung auch noch so weit gehen , hier sind erst in
unserer Versammlung Anträge zu stellen , wie weit die Revi¬
sion gehen soll , und schenken wir der Commission einiges
Vertrauen , und glauben wir nicht , daß sie alles wegwerfcn
und von unserm Staatsgrundgesetze nur einen Schatten übrig
lassen wolle.

Präsident : Der Abgeordnete Werry  hat das Wort.
Abg . Werry : Meine Herren ! Ich habe mich vergebens

bemüht , im Ausschußberichte der Majorität die Gründe zu
finden , welche dieselbe bestimmt hätte , uns die totale Revision
der Verfassung vorzuschlagen . Ich muß gestehen , wenn ich
in meiner Ansicht über die Revisionsfrage noch irgend zwei¬
felhaft gewesen wäre , so wäre ich durch den Bericht eher da¬
hin gekommen , noch fester oder bestimmter mich gegen die Re¬
vision auszusprechen . Ich sehe eigentlich in der That keine
Gründe im Berichte , die die allgemeine Revision erheischen.
Allerdings sind beispielsweise einzelne Bestimmungen aufge¬
führt , um darzuthun , daß eine Revision unbedingt nothwen-
dig sei . Die Gründe sind in verschiedenen Abtheilungen ge¬
bracht , es sind erstens Bestimmungen und Mängel , die in der
Verfassung selbst liegen , dann zweitens andere Gründe , die
aus dem Verhältnisse unsers Großherzvgthums zum
deutschen Bunde entnommen sind . Die Gründe , die aus
der Verfassung selbst hergenommen sind , die , meine Her¬
ren , scheinen mir nicht sehr erheblich . Schon der Abg . Wi-
bel hat bargelhan , baß diese wenigen Bestimmungen , die
allerdings nicht mehr in unsere Verfassung passen , nicht be¬
deutend genug sind , um eine allgemeine  Revision zu be¬
dingen . Man muß jedoch den Bericht , um ihn recht zu ver¬
stehen , genau durchlesen und zwar nicht bloß im Texte , son¬
dern zwischen den Zeilen . Ich habe zwischen den Zeilen
allerdings im Berichte mancherlei gelesen , ebenso im Anträge
der Staalsregirrung . Ich nahm den Bericht und ging damit
gen Osten spazieren . Da kam mir eine Lust entgegen , die
Luft der Reaktion , die machte mir Manches klar , was ich
vorher nicht verstehen konnte.

Meine Herren ! Es ist jetzt eine eigene Zeit , ein eigenes
Strebe » in Deutschland ; man will so nach und nach auS

den einzelnen Kammern und Landtagen die wahre Stimme
deS Volks wegschaffen , man will die Verfassungen so zustutzen,
daß die Regierungen damit wieder in die alte Bahn der Ruhe
und Ordnung zurückkchren können , um unser liebes Deutsch¬
land wieder nach dem Renaissancestple von 1815 zu regieren;
darauf geht die ganze Geschichte hinaus . Diese Gründe las¬
sen sich allerdings hören , aber sie bewegen mich nicht zu der
Revision , sondern gerade deshalb stimme ich gegen dieselbe.
Es ist von verschiedenen Vorrednern hrrvorgehoben worden,
daß unser StaatSgrundgesetz eine Menge von Bestimmungen
habe , welche durchaus nicht mehr passend seien für die jetzi¬
gen Zeitverhältnisse . Man hat dies zwar behauptet , aber
Beweise hat man keine geliefert , Beweise dafür habe ich keine
gehört . Wenn Sie mir den Beweis liefern , was mangelhaft
ist , was aus dem Staatsgrundgesetze heraus , was geändert
werden muß , nun dann gehe auch ich darauf ein . — Wenn
der Abg . Klävemann  demokratische Trugbilder in der Ver¬
fassung sieht , nun so kann ich Nichts dagegen haben ; hat ja
doch auch der Abg . Bassermaann früher Gestalten gesehen,
die Demokratie aber wird ihr Ziel verfolgen , trotz des Herrn
Klävemann. — Man will aus der Rumpelkammer der
Reaktion wieder hcrvorsuchen . Der CensuS , die Vertretung
der Stände , man will die Geschworncngcrichte abschaffen , das
Recht der Steucrbewilligung beschränken damit die Regierung
nicht mehr so beengt werde . (Zuruf:  Wo steht das ?)

Präsident : Ich bitte , den Redner nicht zu unterbrechen.

Abg . Werry:  Diese Gründe sind allerdings bedeutend,
ich werde mich aber nicht dadurch bestimmen lassen , für die
Revision mich zu entscheiden . — Ich habe aber außer diesen
allgemeinen Gründen , welche mich nicht bewegen können für
die Revision zu ' stimmen , noch specielle Gründe , die gerade
mich und sämmtliche Birkenfelder Abgeordneten gegen die
Revision bestimmen müssen . Sie liegen in den Bestimmungen
über die Prvvinzial - Landtage . Ich weiß , daß die Staatsre¬
gierung sowohl als die Majorität dieses Landtags gegen die
Prvvinzial -Landtage eingenommen ist. Ich bin vamit einver¬
standen , ich halte persönlich die Provinzial -Landtage als ge¬
setzgebende  Körper weder für nothwenvig noch für heilsam,
allein ich erkenne auch die Nolhwendigkeit an , daß nament¬
lich für Birkenfeld und Eutin b . sondere Organe bestehen
müssen zur Regelung der Provinz,alangelegenheiten . Ohne
ein solches Organ ist cs gar nicht möglich , daß namentlich
Birkenfeld noch länger mit dem Großherzvgthum verbunden
sein könne . Es ist ein nochwendigeS Uebel , welches aus dem
Grundübel entspringt , nemlich der Verbindung weit entfernter
Theile mir dem Hauptlande . So lange dieses Uebel besteht,
müssen wir uns demselben fügen . Ich habe gesagt , die Pro¬
vinziallandtage —

Präsident : Ich muß den Herrn Redner ersuchen , den
Gegenstand als nicht zur gegenwärtigen allgemeinen Bera-
lhung gehörig , zu verlassen.

Abg . Werry:  Ich muß die Frage , in wiefern der all¬
gemeine Landlag zur Entscheidung über die Provinzial -Land-
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tage für kompetent zu Hallen, allerdings als hierher gehörig
betrachten.

Präsident : Diese Frage steht noch nicht zur Erörterung.
Daß Sie diese Frage berühren, ist allerdings erklärlich, wegen
der hohen Wichtigkeit für das Fürstenthum, aber in das De¬
tail einzugehen ist hier nicht am Orle.

Abg. Werry : Ich will nicht darauf eingehen, sondern
nur erklären, aus welchen Gründen ich mich noch besonders
gegen die allgemeine Revision entscheiden muß. Zu diesen
Gründen gehört nun , daß ich einestheilS den allgemeinen
Landtag nicht für kompetent Halle, allein über die Provinzial-
Landtage zu entscheiden. Es ist von der Staatsregierung
bereits vor dem Zusammentritte der constituircnden Versamm¬
lung dem Fürstenkhum Birkcnfeld das feierliche—

Präsident : Ich kann es nicht zulassen, daß der Abge¬
ordnete ferner von den Provinzial- Landtagen des Fürsten¬
thums Birkenfcld spricht. Bedarf es emes Beschlusses ter
Versammlung, so werde ich ihn demnächst veranlassen.

Abg. Werry : Ich glaube, daß bei der Frage über die
allgemeine Revision auch die Frage, ob der allgemeine Land¬
tag kompetent sei zur Aufhebung der Provinziallandtage, er¬
örtert werden darf.

Präsident : Das wirb demnächst zur Frage kommen,
jetzt nicht.

Abg. Werry : Ich will also von diesem Thema ab¬
gehen. —

Also, meine Herren, den Gründen, die aus dem Innern
der Verfassung sebst entnommen sind, kann ich nicht beistim-
mcn, sie können Mich nicht bewegen, für die Revision zu
stimmen. —

Die andern Gründe, die hcrgenommen sind aus der
Verbindung unsers Großherzogthumö mit dem deutschen
Bunde, auch sie sind nicht hinreichend, um eine allgemeine
Revision der Verfassung zu bedingen. Zunächst hat der Aus¬
schuß versuch!, die rechlliche Existenz des alten Bundesver-
lrags und Bundesgesetze nachzuweisen. Meine Herren, diesen
Versuch hatte der Ausschuß lieber unterlassen sollen, denn
kein Jurist wenigstens wird im Ernste behaupten wollen, daß
die alten Bundesverträgc noch rechtlich existiren; allein darin
stimme ich mit der Majorität überein, daß kier weniger die
Rechts-  als die Machtsrage in Betracht kommt. Auch ich
bin damit einverstanden, daß das Land Oldenburg sich nicht
den Beschlüssen der Bundesversammlungwidersetzen kann,
insofern überhaupt eine Einmischung, ein directes Eingreifen
von Seiten der Bundesversammlung droht; allein, meine
Herrn,  ich sehe in dem Berichte nirgends dargcthan, wes¬
halb, in welcher Beziehung irgend ein direkter Eingriff in
unsere VerfaffungSverhältniffe zu befürchten sein soll. Durch
die letzten Beschlüsse der Bundesversammlungist vielmehr
klar ausgesprochen, daß dieselbe in die Verfassungsverhältnisse
in den einzelnen Staaten nicht eingreifen wolle. Angenom¬
men aber, wir hätten derartiges zu befürchten, angenommen,
cS sei dargeihan, daß Bestimmungen in unserm Staatsgrund-
gksetz in Widerspruch standen mit den Gesetzen des alten

Bundes, nun, meine Herren, dann können wir diese ja her¬
ausschaffen, damit bin ich einverstanden. Aber sollen wir
deshalb, weil die Grundrechte aus der Verfassung hcrauSsol-
len, auch unser Wahlgesetz revidiren, sollen wir den' ganzen
Abschnitt vom Landtage revidiren? — Ich sehe nicht cm,
in welchem Zusammenhang diese Sachen stehen. — Meine
Herren, also auch diese Gründe, welche von dem Ausschuß
hervorgehoben sind, können uns nicht berechtigen, eine all¬
gemeine  Revision vorzunehmen. Wenn die Staatsregierung
uns aber darlegt und nachwcist, welche Bestimmungen unse¬
res Staaisgrundgesetzes in Widerspruch mit der Bundesver¬
fassung stehen, so sind wir natürlich bereit, diese wegzuschaf¬
fen, da wir uns nicht der höheren Gewalt widersetzen können.
So lange das aber nicht geschehen ist, werde ich gegen jede
Revision stimmen.

Aus diesen allgemeinen und speziellen Gründen bin ich
gegen jede Revision deö Staatsgrundgesetzes. Das Staals-
grundgesetz ist mir heilig -und unverlltzlich, und ich werde
mich nur durch die äußerste Nothwendigkeit bestimmen lassen,
im Geringsten Hand daran zu legen.

Präsident : Ehe ich das Wort weiter vertheile, sehe ich
mich veranlaßt, die Herren Abgeordneten dringend zu ersuchen,
nicht auf die speciellen Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes
sich einzulassen, da diese jetzt überall nicht zur Beralhung
stehen, sondern erst künftig zur Verhandlung kommen werden.
Abgeordneter Strackerjan  II . hat das Wort.

Abg. Strackerjan H.: Ich habe um bas Wort gebeten,
um mit wenigen Worten meine Abstimmung zu motivwcn.
Abgesehen von den Gründen, welche von außen her die Revi¬
sion nothwendig machen, sind es für mich innere Gründe; sie
liegen in der Entstehung deö Staatsgrundgesetzes. Zn den Ent¬
wurf desselben wurde, wie auS den Motiven hervorgeht, der
Entwurf der Frankfurter Grundrechte ohne Weiteres ausgenom¬
men,  wenigstens im Wesentlichen. Bei der Beralhung wur¬
den die Frankfurter Beschlüsse, so wie sie erschienen, angeuem-
men, manchmal sogar gegen den erklärten Willen der verein¬
barenden Versammlung, weil die Regierung und Versamm¬
lung darüber einig waren: «wenn Frankfurt spricht, müssen
wir uns beugen«. In Folge dessen sind manche Bestimmun¬
gen in das Staatsgrundgesetz hineingekommm, welche von
dem Landlage nicht als zweckmäßig anerkannt wurden und
ich glaube daher, daß man diese Bestimmungenweni.ffrens
einer nochmaligen Prüfung wird unterziehen müssen. Es ist
von dem Herrn Redner, der zuerst hier in diesem Hause
iprach, behauptet: es beruhen alle Bestimmungen des Smals-
gesctzcs auf der reiflichsten Prüfung. Ich muß mir erlauben,
einige Gegenbeweise zu bringen. Ich habe in diesen Tagen
die Verhandlungen des constituirenden Landtags durchgegan-
gen und mir darüber einige Notizen gemacht: ich bin dadurch
gezwungen, auf die einzelnen Bestimmungen des Slaatögrund-
gesetzes einzugehen, aber wie ich glaube, nicht gegen den
Wunsch, den der Herr Präsident darüber ausgesprochen hat.
Bei dem Artikelz. B ., wonach die Stellvertreiung aushören
soll, wurde in der ersten Lesung die Zulässigkeit eines Num-

12 *
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mcrlausches beschlossen. Bei der zweiten Lesung lautete der
Beschluß: »so lange nicht eine Revision des Militairwescns
statt hat, oder so lange die Aushebung für den activen Dienst
durch das Loos vermittelt wird, ist Stellvertretung oder
Tausch der Loosungsnummer gestattet." Nachher in der Re-
dactionscommijsion, worin ich auch zu sitzen die Ehre hatte,
wurde dieses weggestrichen, weil es mit den Frankfurter
Grundrechten in Wideripruch stand. Ein anderes Beispiel
ist: im Artikel 87. heißt cS: »Jedem steht es frei, seinen
Berus zu wählen und sich dafür auszubilden wie und wo er will."
Dieser Artikel stand in den Frankfurter Grundrechten. Wir
wußten hierbei nicht, und die Verhandlungen in Frankfurt
geben keine Andemung darüber, welche Bedeutung er haben
solle. Bei den Verhandlungen hierüber wurde indessen nicht
verkannt, daß in Folge dieser Bestimmung wenigstens sehr in
Frage kommen konnte, ob die Bestimmung der Gewerbeord¬
nung, über die Ausbildung der Handwerker, für selbstständige
Niederlassung, die Bestimmung über die Lehr- und Wandcrzeit
nicht aufgehoben sei, sowie die Bestimmungen über daS Stu-
dircn, über die ganze Ausbildung für den Staatsdienst. Es
wurde daher belchwssen, hinzuzusetzen: »so fern nicht gesetz¬
liche Beschränkungen bestehen, ober aus Gründen deS Ge¬
meinwohls eingcfuhrt werden. Die bestehende Gesetzgebung
revidirt . . . . worden." Auch dieser Zusatz wurde weggestrichen,
weil er mit den Grundrechtenm Wrderspruch stand. Ich
erlaube mir, dem Herrn Vorredner, der zuerst hier sprach,
noch ein Beispiel anzuführcn. Es handelte sich ferner um
Aushebung der Administrativjustiz. Bei der ersten Bericht¬
erstattung darüber wurde folgender Antrag gestellt vom Aus¬
schüsse: »Das Verfahren und die Behörden für Fälle der so¬
genannten Aeministrativjustiz sollen durch Gesetze neu ge¬
regelt werden." Dieser Bericht wurde in der Sitzung ver¬
lesen, in der folgenden Sitzung kam zuerst etwas Ande¬
res aus die Tagesordnung und als cS dann an jenen
Bericht ging, trat der Berichterstatter auf: es sind mitt¬
lerweile Frankfurter Beschlüsse cingekommen; demnach muß
es so heißen. . Dann heißt er , wie es jetzt im Skaatsgrund-
gesetz steht: die VcrwallungsrechtSpslege soll aufhören. Es
wurde freilich vom Berichterstatter— es ist der erste Ab¬
geordnete, der heute gesprochen hat — hinzugefügi, das
scheine ihm dasselbe zu sein. Es könnten noch für einzelne
Fälle Administrativgerichte eingesetzt werden. Man kann wohl
nur durch Drehen und Deuteln zu der Ansicht kommen, denn
im zweiten Satze heißt es : »Ueber alle Rechtsverletzungen
sollen die Gerichte erkennen." Meine Herren, es hcißt nicht:
»es sollen Gerichte", sondern es tollen die Gerichte urtheilen,
und darunter versteht Jeder Civilgerichte. Noch ein Beispiel
will ich mir erlauben anzuführen, und zwar den Artikel über
Führung der Standesbücher. Die Fassung des Entwurfs
wurde angenommen und die Fassung, wie sie jetzt im Staats¬
grundgesetze steht, ausdrücklich abgelehnt. Nachher wurde
diese Fassung wieder hergestcllt. Ich glaube damit genugsam
dargethan zu haben, daß gegen die Ansicht des Landtages
über ihre Zweckmäßigkeit Bestimmungen in das Slaatsgrund-

gesetz hineingekommen sind nur auS Gehorsam gegen die
Frankfurter Nationalversammlung und deren Beschlüsse. Ich
will dieses damit gar nicht getadelt haben, aber eS beweist,
daß nicht Alles aus einer freien Vereinbarung des Landtages
mit der Staalsregierung beruht. In vielen Fällen ist cs
außerdem noch vorgekommen, daß die Majorität der Mitglie¬
der des Landtages sich für den Antrag nach den Frankfurter
Beschlüssen aussprachen, aber ausdrücklich dabei erklärten, ob¬
gleich sie nicht einverstanden seien. Ich erinnere die Herren,
die auf dem Landtage gewesen, daran, wie das geistliche Mit¬
glied für den Kreis Neuenburg oft genug an dieser Stelle
sagte: Ich bin nicht damit einverstanden, aber ich beuge mich
Frankfurt. Ich halte also deshalb die Revision für zweckmä¬
ßig, ich kann sie aber auch nicht für so gefährlich halten, wie
von einer Seite gesagt worden ist, daß nämlich eine Rcvidi-
rung der Verfassung und eine Au'hebung derselben nur um
ein Quentlein verschieden sei, oder wie cs sonst ausgedrückt
wurde. Es ist allerdings richtig, daß durch die Revision alles
in Frage  gestellt wird, aber wenn die Frage nicht durch
Uebereinstimmung zwischen dem Landtage und der Regierung
entschieden wird, dann bleibt es bei dem Bestehenden, und es
werden die Artikel wohl geprüft, aber nicht geändert; so
würde die Revision nicht gefährlich sein, denn bann ist der
Landtag dabei; geschieht sie aber von außen, dann ist der
Landtag nicht dabei, und ich möchte doch, daß er dabei wäre.

Präsident : Um Mißdeutungen vorzubeugcn, bemerke
ich, baß ich die speziellen Erörterungen des Vorredners zuze-
lassen habe, well, ohne baß er über die Zweckmüßigkeil oder
Unzweckmäßigkeit einzelner Bestimmungenund danach gegen
ober für deren Revision gesprochen hat, er nur aus der Ent¬
wickelung der geschäftlichen Entstehung einzelner Bestimmun¬
gen des-Slaatsgrundgesetzes die Nvlhwcndigkeit der Revision
desselben überhaupt abgeleitet, mithin durch diese Erörterungen
keineswegs das Gebiet der allgemeinen Frage verlassen hat.
Der Abg. Bargmann  hat das Work.

Abg. Bargmann : Ich habe mir bas Wort erbeten,
nicht um den Versuch zu machen, auf die Ansicht und Ab¬
stimmung eines oder veö andern Mitgliedes dieser Versamm¬
lung emzuwirken, wag von mir ein vergebliches Bemühen
sein würbe, sondern nur , um meine Abstimmung und zwar
ganz kurz zu motiviren. Die Staarsrcgierung will die Re¬
vision aus zweierlei Gründen. Erstens in Folge des Lundes¬
beschlusses. Meine Herren, Sie werden von mir keine staats¬
rechtliche und polnische Unteriuchung über die Frage erwarten,
ob Oldenburg den Bundesbeschlüssen Folge zu geben hat ; so
viel ich aber weiß, hat der Bund die Souveränclät aller
Bundesstaaten, ihrer Regierungen und Verfassungen aner¬
kannt, und ich bemerke hierzu noch, daß Bayern früher die
Bundesbeschlüffe mit der Klausel zur Nachachtung publicirte,
»insofern sie mir der Landesverfassung übereinstimmen." Ich
vermag hiernach die Nothwendigkert, daß die BunbeSbeschlüsse
eine solche allgemeine Revision herbeiftrhien müssen, nicht auf-
zusinden. Die Staalsregierung will aber auch die Revision
des Staatsgrundgesetzes aus Rücksichten einer verständigen



innern Politik . Zch gebe zu , daß das Verfassungsgesetz Be¬

stimmungen enthält , mit deren Abänderungen ich mich einver¬
standen erklären würde , aber das ganze Staatsgrundgesetz
von A bis Z zu revidiren , wie die Scaatsregicrung cS will,
die wichtigsten Bestimmungen auszumcrzen , welche die Rechte
des Volks feststellen , oder aus minder bedeutenden Artikeln
einen entscheidenden Grund für eine gränzenlose Revision hcr-

zunehmcn , das kann ich nicht billigen.
Der Ausschußbericht sagt , die Revision bezwecke Erhal¬

tung des Guten . Nun , meine Herren , da würde es an
Uebereinstimmung nicht fehlen , ich fürchte aber , daß wir über
den Maßstab nicht einig sind in Beziehung auf das , was gut
oder nicht gut ist . Ich sage also nein zum Majoritätsan-
trage , weil ich auS dem Bundesbcschlusse die Nvthwendigkeit
der Revision nicht zu entnehmen vermag — ich sage nein
dazu , weil die Revision mehr sein soll , als Abänderung ein¬
zelner Artikel — ich sage ferner nein,  weil mir der Trost
nicht genügt , daß die Revision noch nicht Aufhebung des
ganzen Grundgesetzes ist — und ich sage nein  endlich,
weil ich den Beschluß nicht vor die Prüfung setzen will , den
Beschluß der allgemeinen Revision nicht vor die Prüfung
der einzelnen in Frage kommenden Artikel.

Präsident : Der Abg . Selckmann  II . hat das Wort.
Abg . Selckmann II . : Meine Herren ! Ich würde cs

für unnöthig halten , auf den Bericht des Ausschusses und
auf den darin gestellten Antrag , so wie auf den von der
StaatSregicrung gestellten Antrag hier noch zurückzukommen,
wenn nicht von mehreren der Mitglieder , welche gegen den
Antrag Ihres Ausschusses gesprochen haben , meiner Ansicht
nach die Frage selbst , um die cs sich hier nur allein han¬
delt , verlassen wurde , indem sie andere Punkte , welche noch
nicht zur Frage kommen , daw .it vermischten und nun gegen
diese sprachen . Es wurden von jenen Mitgliedern Möglich¬
keiten angedcutet , Lenen eS an jeder Wirklichkeit gebrach , es
wurden Absichten angenommen , welche von keinem derselben
erwiesen sind , es wurden Befürchtungen hingcworsen , die um
so drohender ersch -ineu konnten , je allgemeiner sie gehalten
waren und in je weiterer Ferne man sie erblicken ließ . .Ich
gestehe zu , daß an manchen Ornn schon früher eine solche
Taktik angewandt wurde und daß dieselbe vielleicht auch nicht
ohne Len beabsichtigten Eifolg gchlieben ist . Allein , meine
Herren , ich wücve die Mitglieder dieser hohen Versammlung
zu beleidigen glauben , wenn ich nur einen Augenblick anneh¬
men könnte , daß durch eine solche durchsichtige Taktik irgend
Jemand von dem richtigen Standpunkt dieser Frage sich ab¬
bringen ließe . Ich kann sogar denjenigen Herren , welche ein
solches Verfahren einhielten , im Interesse der Ansicht , welche
ich für die allein richtige Halle , nur danken ; denn durch
Nichts konnten sie die Schwäche ihrer Sache und die Unhalt¬
barkeit ihres Standpunktes besser darthun , durch Nichts die
Unrichtigkeit ihrer Meinung mehr beweisen , als durch - jenes
Verfahren . Es wurde vom Herrn Abg . Wibel  gleich im An¬
fänge seiner Rede davon gesprochen , daß überall Täuschungen
und Unwahrheiten genug vorhanden , daß Schlingen genug

im Wege lägen . Ich hätte erwarten dürfen , daß diese Aus¬
sprüche näher bezeichnet und begründet worden wären ; in
dieser Allgemeinheit müssen sie wirkungslos bleiben . Es
wurde von demselben Herrn gesprochen von Männern , die
18L8 die Erfahrung gemacht , daß es nicht vortheilhaft sei,
der Fahne zu folgen , die gewiß Alle mit Freuden begrüßten.
Ich kann nicht wissen , was den Herrn Abgeordneten zu einem
solchen Ausspruche berechtigt hat,  das aber weiß ich , daß
solche allgemeine Verdächtigungen , wie sie in diesen Worten
liegen , wenn sie nicht genau bezeichnet , wenn sie nicht klar
und deutlich bewiesen werden , höchstens auf den Urheber zu¬
rückfallen . ES ist vielfach in der Versammlung von mehrem
Vorrednern gesagt , es stehe das ganze Staatsgrundgesetz in
Gefahr . Es ist als Grund hervorgehoben , namentlich von
Seiten des rechtsgelehrten Mitgliedes für Vechta , daß , indem
wir die Revision beschließen , indem wir den Antrag des Aus¬
schusses annehmeu , nicht nur die ganze Verfassung in Frage
gestellt sei, nein , er behauptet wörtlich , daß sie dadurch schon
ihre Kraft verlie . e. Meine Herren , von einem Juristen be¬
greife ich einen solchen AuS,pruch nicht , begreife nicht , wie
ein Jurist behaupten kann , daß , wenn man beschließt , daß
man ein Gesetz revidiren will , schon dadurch dasselbe seine
Kraft verloren habe.

Es ist ferner von den Abgeordneten , die gegen den An¬
trag des Ausschusses sich erklärt haben , mehrfach hervorge-
hoden worden , namentlich von dem Abgeordneten für Vechta,
daß die AussührungSgesetze , ungeachtet der Zusagen der Re¬
gierung , sie sollten bestehen bleiben , doch durch den Beschluß
der Revision in Gefahr kommen könnten . Haltbare Gründe
für diese Behauptung hat er uns aber nicht angeführt ; er
hat zwar gejagt , baß die Zusagen derjenigen verantwortlichen
Räthe , welche gegenwärtig an dem Ministertische säßen , inso¬
fern kein .- Garantie böten , als dieselben abtreten und andere

an ihre Stelle treten könnten . Letzteres ist allerdings richtig,
allein jene Befürchtung fällt mit der einfachen Bemerkung,
daß eine Abänderung des Staatsgrundgesetzes, - sowohl im

Einzelnen als in seinem ganzen Umfange , eben so wenig wie
eine Abänderung der speziellen Gesetze ohne Zustimmung des
LandSiags geschehen kann . Lies ist der einzig gesetzliche
Weg . Der Ausschuß hat wiederholt bemerklich gemacht , der
gesetzliche Weg solle eing .halten werken ; die Regierung hat
sich für Einhaltung dieses gesetzlichen Weges ausgesprochen
und nur i» einem Verlassen dieses Weges , in einem Rcchts-
bruche könnte ohne Zustimmung des Landtags jene Aufhebung
der erlassen n Gesetze geschehen . Einen solchen Rechtsbruch
aber , glaube ich, ist der Abgeordnete für Vechta nicht berech¬
tigt , zur Grundlage seiner Deduktionen zu nehmen . — Ich
kann verschiedene andere Punkte , welche von den Gegnern
hervorgehobcn worden sind , übergehen , indem sie hinreichend
schon durch die Bemerkungen der Vorredner , namentlich des
Abg . Strackerjan,  widerlegt sind . Meine Ansicht geht
dahin : Die innere Beschaffenheit unseres Staatsgrundgesetzes
muß uns nicht nur dazu bewegen , auf die Revision einzu-
gchen , sondern eS ist auch die äußere Noihwendigkeit derselben
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zu erkennen , selbst wenn dieselbe nicht klar in den Bundes-
geletzen geschrieben stände . Meine Herren , wir haben es nicht
allein mit den geschriebenen Worten der Bundesgesctze zu
thun , sondern anch mit der Art und Weise , wie diese Bun-
deßgesetze aufgefaßk und gehandhabt werden , und mit der Er¬
wägung , ob wir die Macht haben , uns gegen die jetzige Auf¬
fassung und Handhabung mit Erfolg aufzulehnen . So lange
der Abgeordnete auS Vechta uns nicht beweist , daß die Ver¬
hältnisse in Deutschland , ja ich möchte sagen , in Europa der
Art sind , daß wir mit Erfolg uns den Beschlüssen des Bun¬
destags entziehen können , >o lange bin ich der Ansicht , daß
wir möglichst dahin wirken müssen , eine Einmischung in un¬
sere inneren Verhältnisse von dort auS dadurch abzuwcnden,
daß wir möglichst wenig Grund oder Veranlassung dazu
geben . Wenn man ruhig und unbefangen die gegenwärtige
Lage unseres Landes und Deutschlands betrachtet , dann muß
man die Uebcrzeugung gewinnen , daß wir uns mit dem Zuge
der Zeit in Uebereinstimmung zu bringen haben , denn wir
können uns nicht wie eine Insel isolrren und uns den Ein¬
wirkungen der Zeit entziehen . Wie wir im Zahre 1848 dem
Zuge der Zeit folgten , wie wir selbst mit Widerstreben manche
Bestimmung , die uns nicht zusagte , annahmen , eben so wenig
werden wir uns auch jetzt der Richtung , die in Deutschland
die maaßgebende ist , lange entziehen können . Daher ist es
gewiß das beste , daß wir , indem wir selbst aus eigner Ent¬
schließung , aus eignen Kräften an die Revision gehen , auf
diese Weise das Gute des StaalSgrundgesetzes uns erhalten
und sichern , das Hallbare uns bewahren . — Betrachten Sie
diese unsere Lage , so werden Sie zugeben müssen , daß wir
uns in einer bedeutenden Knsis befinden , deren Ausgang auf
lange Zeit über Wohl und Wehe unseres Landes entscheidet,
in einer Krisis , eben so bedeutend und drohend , als diejenige
war , worin wir im Jahre 1848 eine plötzliche Umgestaltung
unserer ganzen Staatsverfassung Vornahmen . Damals , meine
Herren , gelang es uns , Dank dem gesetzlichen Sinne unse¬
res Volkes , Dank der bewährten Gerechtigkeit und Weisheit
unserer Staatsrcgicrung , damals — als im größten Theile
von Europa nur Gesetzlosigkeit herrschte , als vielfach dem
Drange der Gewalt nachgegeben und Einrichtungen geschaffen
wurden , die nur auf dem Wege des Rechtsbruchs ins Leben
traten — damals , sage ich , gelang es uns , auf dem Wege
der Gesetzlichkeit , auf dem Wege der freien Vereinbarung
unsere neue Staatsverfassung zu gründen . Ich gestehe , ich
war nicht wenig stolz darauf , daß wir diesen glänzenden Er¬
folg hatten ; es bürgte mir dieser Erfolg für eine glückliche
Zukunft unseres Landes , denn das , meine Herren , ist die
Frucht eines jeden RechtsbrucheS , daß er , früher oder später,
einen Rechtsbruch auch auf der entgegengesetzten Seite her-
vorrust . Noch die Geschichte der neuesten Zeit beweist uns,
wie wenig Aussicht auf Dauer , wie wenig Bürgschaft und
Halibarkett Jnstilutionen bieten , die im wilden Taumel der
Revolution geschaffen , nur durch einen Rechlsbruch ermöglicht
und auf dem Boden der Gesetzlosigkeit gegründet wurden.
Sie werden leicht hinweggenommcn und kaum erhebt sich

Jemand für ihre Ausrechlhaltung . Wenn Sie dies zugrben,
meine Herren , so müssen wir uns , glaube ich, im gegen¬
wärtigen Augenblick doppelt aufgefordcrt fühlen , den
Weg der Gesetzlichkeit , welchen die Staatsregurung ver¬
sprochen hat , einzuhalten , ihn nicht unmöglich zu machen.
Auf diesem Wege sind wir im Stande , die nolhwendige Ach¬
tung vor dem Gesetze im Volke zu erhalten , das Ansehen
der Staatsregierung zu kräftigen und uns jene Jungfräulich¬
keit zu wahren , welche die sicherste Bürgschaft eines dauern¬
den Rechtszustandcs ist . Lange schon vor 1848 war uns
dieser Ruhm in Deutschland begründet , der Ruhm der Ach¬
tung vor dem Gesetze , den wir bisher so treu gewahrt haben.
Er war weiter verbreitet , als der Ruf unseres kleinen Länd-
chens sonst gedrungen wäre . Dieser Ruhm , der so fest be¬
gründet ist , daß im Augenblicke die meisten Oldenburger es
noch nicht einmal für möglich halten , daß ein Rechlsbruch in
unserm Lande geschähe , — dieser Ruhm , meine Herren , den
wir als unser theuerstes Kleinod zu betrachten haben , er ist
uns jetzt anvertraut , als das sicherste Bollwerk gegen Stürme,
die vielleicht bald , sicher aber später hereinbrcchen werden,
wenn nicht zeitig in andere Bahnen einzulenken gelingt , wo
der größte Einfluß auf die europäischen und auf unsere all¬
gemeinen Deutschen Verhältnisse ausgeübt wird . Meine
Herren , diese Erwägungen sind für mich am Allerentscheiben-
sten dafür , alle Kräfte anzustrcngen , jedes persönliche Opfer
zu bringen , um die Revision auf gesetzlichem Wege möglich
zu machen und durchzuführen . Freilich diejenigen , deren
ganze Thätigkeit im Verneinen besteht , diejenigen , welche es
zu einem erträglichen Zustande im Staatsleben nicht kommen
lassen wollen , diejenigen , welche unsere Staatsverfassung , so
häufig sie auch von ihnen gepriesen wird , nicht als das End¬
ziel ihrer Thätigkeit betrachten , sondern sie nur als ein Mittel
ansehen , um ihre idealen Phantasien ins Leben zu rufen,
diejenigen , welche sich nicht scheuen zu behaupten , daß nur
durch eine Zerstörung alles Bestehenden ein vernünftiger Zu¬
stand herbeigeführt werde , diejenigen , welche auf den Ruinen
desselben ihr Ideal verwirklichen wollen , diese müssen allerdings
gegen die Revision stimmen ; denn nur aus diese Weise ist
es möglich , daß ihre Phantasien jemals eine Aussicht haben,
in das Leben gerufen zu werden ! — Wer aber dafür ist,
daß wir in ruhiger Entwickelung unsere Verhältnisse ordnen,
wer dafür ist , daß wir in gleichmäßigem Fortschritt unsere
Verhältnisse mit eigener Hand in einer Weise regeln , wie es
unfern Verhältnissen entspricht , wer dafür ist , daß wir selbst
besser unsere Verhältnisse ordnen können , als unter fremder
Einmischung , wer endlich der Ansicht ist, daß wir auf diesem
Wege im Stande sein werden , jetzt weit mehr von unserm
Staatsgrundgesetz zu erhalten , als wir sonst würden retten
können , diese Alle werden für die Revision stimmen müssen,
und sie können das ruhige Bewußtsein mir sich nehmen , auf
diese Wesse am bester , für das Wohl unseres geliebten Valer-
landes gesorgt zu haben . (Stimme : Bravo !)

Präsident : Der Abg . Böckel hat das Wort.
Abg . Böckel : Es ist so eben einem der Vorredner von
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unserer Seite eine durchsichtige Taktik vorgeworfcn worden;
ich will der andern Seite gern den Ruhm einer undurchsich¬
tigen Taktik überlassen , und hin einigermaßen durch den Aus¬
schußbericht in der Vermuthung bestärkt , daß sie darin einen
Ruhm suche . Ich muß aufrichtig gesteh 'cn , daß ich kaum
weiß , wie wir die Debatte nach dem Ausschußbericht und nach
der Stellung , welche der Präsident in Folge des Ausschuß¬
berichts eingenommen hat , angreifcn sollen . Wir sollen zu¬
erst entscheiden , ob revidirt werden soll oder nicht , wie rcvi-
dirt werben soll , wird nachher zur Sprache kommen . Was
revidirt werden soll von den einzelnen Punkten , daraus soll

nicht eingegangcn werden , und wenn Jemand danach fragt,
so beißt es , das solle er nachher sehen . Wir sollen uns also
setzt vornehmen , daß wir etwas thun wollen , wissen aber noch
nicht , was wir thun wollen und wie wir es rhun wollen-
Das ist mir freilich eine eigenthümliche Taktik , auf die ich
nicht einzugehen weiß . Ich muß daher um Entschuldigung
bitten , wenn ich einen besonderen Punkt hervorhcbe , was
vorher verboten wurde . Es wurde von einem der Vorredner

gesagt , die Negierung ginge darauf aus , das Stcuerbewilli-
gungsrecht des Landtags zu beschränken , und der Abgeordnete
Minister v . Berg  rief dazwischen : wo das stünde ? Meine

Herren , das steht einestheils in den Vorlagen der Staatsrc-
gierung , indem es da heißt : „ 11 ) Das ständische Steuerbe¬
willigungsrecht wird , nach Maßgabe der dieserhslb bestehenden
Bundesbeschlüsse , einer genaueren Bestimmung bedürfen , um
die Erfüllung derjenigen Verbindlichkeiten nicht zu gefährden,
welche aus Bundes - oder bundesgesetzlichen oder auf privat¬
rechtlichen Verpflichtungen beruhen ." Wenn wir diese drei
Bestimmungen zusammennehmen , so bleibt so gar viel nicht
übrig . Das , was einer der Vorredner aber zwischen den
Zeilen gelesen hakte , das , meine Herren , steht in den steno¬
graphischen Berichten unserer früheren vier aufgelösten Land¬
tage , indem aus ihnen weiter zu ersehen ist , daß die Regie¬
rung mit den Ständen mit dem Steuerbewilligungsrecht,
was sie von Jahr zu Jahr vereitelt , nicht fertig werden
kann und wir bis heutigen Tags ein Budget nicht erlangt ha¬
ben und der ganze Staatshaushalt noch nicht in Ordnung ist,
wie cs die Verfassung voraussetzte . Das zur Einleitung.
Die Gründe , aus denen nun im Allgemeinen , ohne auf das
Einzelne einzuqehcn , die Revision angerathen wird , sind
theils die Nvthwendigkeit . Der erste Vorredner , welcher für
die Revision sprach , bezeichnete diese Nöthwendigkeit , soviel
ich verstanden habe , als ein Axiom , was an sich klar wäre,
aber sich nicht beweisen ließe . DaS ist nun freilich schlimm
in der Politik , solch ein Axiom anzunchmen und da kann
man nur wieder entgegnen : uns ist die Sache nicht klar , ist
sie Dir klar , so beweise es uns , daß deine Ansicht richtig ist.
Mit dem Bundestage wird gedroht , daß mit Gewalt unsre
Verfassung geändert werden würde , wenn wir sie nicht im
Guten änderten . Meine Herren , auch diese Drohung ist mit
Nichts bewiesen , vielmehr geht sogar in der Stadt das Ge¬
rede , daß ein Mann , der sonst nicht diesen Verhältnissen fern
stand und dem vorigen Ministerium angehörte , erklärt haben

soll in öffentlicher Versammlung , daß wir uns weder vor

dem Bundestage , noch vor den Oesterreichern zu fürchten
brauchten . Es wird ferner gesagt , man wolle uns eben noch
nicht Alles entziehen , aber die Nöthwendigkeit erhelle aus der
damaligen Zeit . Es wäre , als das Perfassungsgesetz gegrün¬
det wurde , eine Zeit dex Ueberstürzung gewesen . Dieser
Vorwurf trifft zwei Gewalten , die damalige Volksvertretung
und die damalige Staatsregierung . Was zunächst die Staats¬
regierung anbetrifft , meine Herren , so scheint es mir etwas

wunderbar , daß die Dinge sich so auf den Kopf stellen , daß
jetzt di - jüngern Männer , die am Ruder sitzen , den Litern,
im Staatsdienst ergrauten Männern , welche das damalige
Ministerium bildeten , den Vorwurf machen , sie hätten sich
überstürzt und wären nicht mir der gehörigen Besonnenheit
zu Werke gegangen , so daß heute die jüngern Männer kom¬
men mußten , um die Uebcrstürzungen des alten Ministeriums
wieder gut za machen . . Was den Landtag anhetrifft , so har
den wir freilich vom Abgeordneten Klävemann  vernommen,
daß das Staatsgrunbgesetz entstanden sei , indem durch eine
Art von Compilation Bestimmungen aus andern Verfassun¬
gen herübergenommen worden seien , ohne daß man über de¬
ren Inhalt weiter nachgevacht hätte . Ich wollte , es wären

mehrere Mitglieder jener Versammlung hier zugegen , um dem
Abgeordneten Klävemann  für seine gute Meinung ihren
Dank abzustallen . Allein ich glaube doch, daß die Verhand¬
lungen , welche darüber geführt worden sind , ein anderes Bild
liefern , als das , welches er gemalt hat , und daß wir auch die
Ueberstürzungen des damaligen Landtags nicht so hoch anzu-
schlagcn brauchen . Es ist Ihnen ein Schreiben der Regie¬
rung vom September verlesen worden , worin sie ihre
Bedenken ausspricht , daß Manches nicht in der Weise vom

Landtage beschlossen sei , wie sie es für gut hielte ; dagegen
muß ich darauf Hinweisen , daß nach einer spatem Durchar¬
beitung der Verfassung , nachdem der Erlaß vom 3 . Januar
gekommen war und die Zeiten schlimmer wurden und sich
weiter nach Rückwärts neigten , sehr Vieles aus der Verfas¬
sung gestrichen wurde , was früher bereits durch den Landtag
angenommen worden war , und daß die Verfassung sich sehr
dem Entwürfe näherte , welcher uns von der Regierung vor-
gclegi war , und xon welchem es in der Eröffnungsrede heißt:
„Der von der dazu niebergesetzten Commission verfaßte Ent¬
wurf liegt ihnen vor , meine Herren - Se . Königs . Hoheit sind
im Wesentlichen — einige Abweichungen ausgenommen , wor¬
über die nähere Erklärung noch heute erfolgen wird — mit
diesen Vorschlägen einverstanden , und zuvorkommend
bereit,  ihrem geliebten Volke die darin aufgeführten Rechte,
auch soweit es sich bisher noch nicht in deren Genuß befand,
fortan zu gewähren und mit ihm zu befestigen . " Aus diesen

Entwurf ist gar sehr in der Verfassung wieder zurückgckom-
mcn , nachdem die Verhältnisse sich einigermaßen änderten und
der constituirende Landtag , damit er die Sache in dieser Zeit
nur unter Dach und Fach brächte , nachgab . Es heißt nun
weiter , diese Zeit fordere eine Veränderung der Verfassung,
wir müßten dem Zuge der Zeit folgen . Eö ist von dem Vor-
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redner geschildert worden , wie stolz man auf den gesetzlichen
Sinn des Oldenburger Volks im Jahre 1848 und 1849

blicken könne , das Volk hatte eine rühmliche Ausnahme ge¬

macht in jener Zeit , daß cs sich nicht hätte fortreißen lassen,
wie in andern Ländern . Meine Herren , bewahren Sie diesen

Ruhm jetzt , wo der Zug nach einer andern Seite hingeht

und lassen Sie sich auch nicht in der Weise fortreißen , wie ek

Ihnen damals zum Ruhme gereicht haben soll . Daß dies
aber nicht eine Zeit ist, wo man unpartheiisch revidiren wirk,

das hat Ihnen schon der Abg . Klävemann  deurlich ge¬

macht , der mit klaren Worten fordert , daß die demokratischen
Bestimmungen aus der Verfassung hinausrevidirt werden sol¬

len ; ich weiß allerdings nicht vüle , welche damit fallen wür¬
den , denn cs wurden schon bei der Ausgleichung zwischen

Regierung und der constituirenden Versammlung mir gar fei¬
nen Zangen die zarten demokratischen Blüthen aus der Ver¬

fassung ausgekniffen , so daß so lehr viel von diesen Blüthen

nicht übrig geblieben ist , die wenigen demokratischen Blätter,
die daran geblieben sind , meine Herren , die sollten Sie uns

doch auch lassen , damit auch wir Freude an unserer Verfas¬

sung haben . Freilich es wird beim schroffen Entgegenstehen
der Partheicn eine wirkliche Annäherung nicht statisinden.
Allein darum , wenn die Verfassung auf der einen Seile dem

Einen , etwas , auf der andern Seite dem Anderen etwas bie¬

tet , was ihm lieb und theuer rst, dadurch wnd die Verfassung

gestärkt werden und es wirb nicht dahin kommen , wie der

Abgeordnete Selckmann  Ihnen schildert , daß Leuie ihre

trügerische Phantasie — ich weiß nicht mebr recht , wie er
ihre Gedanken bezcichnele — in die Wirklichkeit führen wol¬

len , dadurch , daß sie alles Bestehende ruinircn wollen . Diese

sollen nun gegen die Verfassung — nein nun kam die Wen¬
dung — gegen die Revision stimmen . Ich weiß nicht , wie

das zusammenhangt . Die Revision will Abänderung der Ver¬

fassung , wer dagegen stimmt , will sie aufrecht erhalten , die»
Verfassung ist doch etwas Bestehendes , und doch sollen die,

welche gegen die Revision sind , das Besteh , nde Umstürzen
wollen . Es ist endlich hingcstellt , daß manche Bestimmung

des Staatsgrundgesetzcs , wie die Sache jetzt wäre , etwas
Drückendes und Unangenehmes hätte . Ich will das nicht

leugnen , aber es sind manche Bestimmungen des Staats¬

grundgesetzes / die sehr drückend sind , nicht weil sie nicht aus¬
führbar wären , sondern weil sie nicht ausgefülrt sind nach
dem Sraatsgrundgesctze . Wenn ich ein Beispiel anführen

darf , rechne ich dahin , daß die Steuern auch dem bisher

Freien aufgelegt sind , um den Pflichtigen zu erleichtern , daß
Liese Erleichterung aber nicht cingetreten ist , sondern die Last
auf Allen liegt . Woran das liegt , daS ist eine Frage.

Es liegt darin , daß unsere sinanzicllen Verhältnisse nicht

zur Ordnung und zur klaren Anschauung kommen konnten,
daß eben das , was das Staatsgrundgesetz verlangt , was aus-

gefükrt werden sollte , nicht ausgcfühn ist . Die 2 . Frage
würde die ftin , warum soll gerade jetzt revidirt werden . Es

ist eine zweifache Möglichkeit , warum das räthlich erscheint
und warum der Andrang der Herren , die für Revision sprechen

wollten , so groß war . Meine Herren , abgesehen von der

äußern Nothwendigkeit , auf die ich kein Gewicht legen kann,

fragt es sich : verlangt das Volk oder die Staatsregierung
eine Revision ? Von einem derartigen Verlangen deö Volkes

ist mir nichts zu Ohren gekommen . Vier Landtage sind bereits
vergangen , die nicht für Revision sich aussprachen und es hat
sich bis jetzt keine Stimme geltend gemacht rür diese Ansicht.

Einer der Herren Abg . wollte aus den Resultaten der heuti¬

gen Wahlen einen Schluß machen auf das Verlangen des
Volkes noch Revision . Indessen könnte er sich doch darin

wohl irren , denn ob diese Wahlen der unparteiische Ausdruck

des Volkswillens sein könnten , läßt sich in Zweifel ziehen.
Es ist unter 5 Landtagen ein Landtag , der eine andere Stel¬

lung einnimmt , und ob der Landtag , wenn der Einfluß der

Staatsregierung , wie er durch Rescrrpte an die Aemter geübt
wird , wcgfällt , wenn der Einfluß der augenblicklichen Dro¬

hung mit dem Bundestage und den Oestcrrcichcrn wegfäüt,

nicht eine andere Physiognomie haben würde , möchte fraglich
sein . Ich glaube also nicht , daß daS Volk die Revision for¬

dert , wohl aber fordert sie die Staalsregierung . Ja , meine

Herren , daß die sie fordert , glaube ich, da sich nach den bis¬

herigen Erfahrungen gezeigt , daß die Staalsregierung mit
unsrer Verfassung nicht regieren kann , denn ich kann daS

nicht ein konstitutionelles Regieren nennen , was wir bisher

gehabt haben ; bisher ist eine Auflösung auf die andere gefolgt
und es ist nie zu Etwas wirklich Erheblichem gekommen ; da
mag cs sich darum handeln , das Ministerium oder die Ver¬

fassung muß weichen . Ich möchte Sie aber darauf aufmerk¬

sam machen , meine Herren , wenn Sie wieder hinaustrcten
unter Ihre Wähler , und diese fragen , was habt Ihr uns

erhallen , das Ministerium oder die Verfassung ? so gestehe ich
Ihnen , meine Herren , ich möchte ihnen Nichts Anderes ant¬

worten , als : ich habe die Verfassung erhalten , denn daß diese,
die Verfassung , Boden genommen hat in dem Volke , darüber
ist kein Zweifel , daß das Ministerium aber in demselben Bo¬

den gewonnen habe , bezweifle ich sehr stark . Meine Herren,
es ist dies ein Ministerium , welches mit Ausnahme eines

Mitgliedes , welches später cingetrcten ist , schon in Anklage¬
stand gcsitzt werden sollte , und da den Landtag vertagte und

später auflöste , ein Ministerium , welches später den Landtag
wieder vertagt hat , weil cs sich mit ihm nicht über eine Fi¬

nanzfrage vereinigen konnte , dasselbe st,hl mit einer  Aus¬
nahme jetzt wieder da , und wenn Sie die Stimme des Volks

gehört haben , so bin ich überzeugt , daß Sie nicht glauben

werden , das Volk verlange von Ihnen , die Verfassung zu
ändern , damit dieses Ministerium mit Jynen regieren könne.

Es ist ferner gesagt , wenn wir auch diesen allgemeinen Be¬

schluß über die Revision fassen , sei damit noch keine einzelne
Bestimmung des Slaatsgrundgesetzes aufgehoben ; das ist
allerdings richtig , und wenn cin Ausdruck , den der Vorred¬

ner gebrauchte , baß die Kraft der Verfassung aufgehoben

werde , so sehr gepreßt ist , wie er nicht gepreßt werdrn sollte,

so ist von der andern Seite aus der r .chtrge Ausdruck ge¬
braucht worden , die Verfassung ist damit in Frage gestellt
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und ich weiß nicht , ob Sic daS verantworten können . Zch
weiß wohl , damit ist die Kraft des Staatsgrundgesetzes noch
nicht aufgehoben , aber mich dünkt , die Kraft eines Staats¬
grundgesetzes  ist damit doch gebrochen . Es wurde vorher
schon darauf aufmerksam gemacht , daß wenn jetzt die Ver¬
fassung in Frage gestellt würde , eine große Gefahr darin vor¬
handen wäre , wenn vielleicht ein anderes Ministerium nach
diesem an die Stelle desselben träte.

ES ist das mit großer Entschiedenheit von der andern
Seite zurückgewiesen . Es ist behauptet worden , daß davon
nichts zu befürchten wäre und daß aus dem Grundsatz , daß
Vas nächste Ministerium nicht für das Wort dieses Ministerium
haftet , nichts abzuleiten wäre . Ich , meine Herren , muß aber
noch weiter gehen , als der erste Vorredner ging , der behaup¬
tet , das nächste Ministerium wäre nicht an daS Wort dieses
Ministeriums gebunden . Zch möchte Ihnen die Frage vor¬
legen : wie weit ist denn dieses Ministerium gebunden an das,
waS eS jetzt in dieser Sache ausspricht . Ich erinnere Sie
an den Vorfall auf dem vorigen Landtage , als das Gesetz
über die Präsenzzeit in den Fürstenkhümern vorgelegt wurde
und der Landtag durch seine Genehmigung das Ministerium
aus einer großen Verlegenheit zog . Es wurde damals die
Zustimmung des Landtags gegeben unter dem ausdrücklichen
Versprechen des Ministeriums , daß dieses Gesetz nicht eher
publicirt werden sollte , als bis eine Vereinigung über das
Budget zu Stande gekommen wäre . Meine Herren , der
Landtag wurde vertagt und später ausgelöst und dieses selbe
Gesetz , was ohne diese Voraussetzung nicht publicirt werden
sollte , wurde mit unwesentlichen Abänderungen unter Contra¬
signatur eines verantwortlichen Ministers , der sich damals
im Ministerium befunden hatte und auch jetzt noch sich in
demselben befindet , publicirt . — Es wird schließlich darauf
aufmerksam g macht , wir hätten damit noch nichts aus der
Hand gegeben . Aber , meine Herren , dieser Beschluß , den wir
jetzt fassen sollen über Revision , ohne daß wir wissen , wie
wir rcvidircn und was , der ist entweder ganz bedeutungs¬
los oder von der tiefsten Bedeutung , entweder bedeutungslos
— wenn wir beschließen , etwas zu thun , ohne daß wir wissen,
was und wie wir es thun — oder von der größten Wichtig¬
keit , wenn wir an dem Grundpfeiler der Verfassung rütteln
und sie zum Wanken bringen , so baß wir dann die Aussicht
haben aus eine verbesserte Auflage des Staatsgrundgesctzes,
wie sie ihnen der Herr RegierungS - Commissar verheißen hat.
Gelüstet Sie nach einer solchen verbesserten Auflage des
Staatsgrundgesetzes , so rcvidiren Sie es . Aber , meine Herren,
ich glaube , Sie werden sich dereinst noch die erste Auflage
wieder zurückwünschen . Wollen Sic eS, so thun Sie es , ich
glaube aber . Sie werden es schwer bereuen.

Regierungs -Commissar Bucholtz : Wenn der Herr Vor¬
redner gemeint hat, , daß die Staalsregierung auf die gegen¬
wärtigen Wahlen influirt hätte , so muß ich diesen Vorwurf
als unbegründet zurückweiscn . Es ist zum Beweise dessen
nichts angeführt , als eine allgemein bekannt gewordene Ver¬
fügung an die Behörden , die vor einiger Zeit von der Skaats-

3 .

regierung erlassen wurde . Wer aber dieser Verfügung sich
noch erinnert , wird wissen , daß dieselbe nichts anderes enthält,
als ein offenes und klares Aussprechen der Staatsregierung,
ihren Beamten gegenüber , über die gegenwärtige Lage der
Dinge ; und wer sich des Slaatsgrundgesetzes klar bewußt ist,
wird auch wissen , daß das Staatsgrundgesetz der StaatS-
regierung überall keine Mittel läßt , um auf die Wahlen zu
influiren . Die Wahlen im Lande geschehen durchaus ohne
irgend welchen Einfluß von Seilen der Staatsregierung oder
ihrer Organe.

Präsident : Der Abg. Böckel hat daS Wort zu einer
thatsächlichen Berichtigung in Betreff des Einflusses der Staars-
regierung auf die Wahlen.

Abg . Böcke! : Zch habe weiter nichts gesagt , als daß
die Staatsregierung Erlasse an die Aemter habe abgehen
lassen , die eben auf die Wahlen Einfluß haben sollten . ES
steht auch in diesem Erlasse , daß für die möglich größte Be¬
theiligung gesorgt werden möchte . Das ist der Einfluß ge¬
wesen , den ich meinte . Hat der Herr Regierungs - Commissar
noch an einen andern Einfluß gedacht , so kann ich darüber
nichts sagen . Zch gehe nur nach den Worten der Rescripte.

Regierungs -Commissar Bucholtz : Die vorige Bemerkung
vom Herrn Abg . Böckel wurde in einer Weise ausgesprochen,
daß dadurch der Staatsregierung ein Vorwurf  gemacht
wurde . Hat die Staatsregierung in der betreffenden Ver¬
fügung zugleich den Wunsch ausgesprochen , die Behörden
möchten auf eine möglichst große Detheiligung bei den Wah¬
len hinwirken , nun ist denn dies etwas Unangenehmes ? Eine
große Bclheiligung an den Wahlen ist immer wünschenswerth.
Wenn ein Artikel des Staatsgrundgesetzes es sogar der Staaks-
rcgierung zur Pflicht macht , auf eine Verbreitung der Kennt-
niß des Staatsgrundgesetzes Bedacht zu nehmen , wie sollte sie
dann nicht hinwirken dürfen auf eine größere Betheiligung
an der Ausübung verfassungsmäßiger Rechte?

Präsident : Der Abg. v. Finckh hak daS Wort.
Abg . v . Finckh : Meine Herren ! Wenn mir die Auf¬

gabe gestellt würde , für die Reden , die wir heute von jener
Seite des Hauses gehört haben , ein Motto zu suchen , ich
würde unbedenklich die Worte unseres größten Dichters wäh¬
len : „Wenn man ' s so hört , möcht ' s leiblich klingen , steht
aber dennoch schief darum " . Als gute Spieler habe » die
Herren die Karte leidlich gewandt gemischt , die Trümpfe
ausgespielt und die Forcen in der Hand behalten ; sie haben
das Specielle geritten , und das Generelle , worauf es augen¬
blicklich doch allein ankommt , bei Seite gelassen . Aber , meine
Herren , wie gesagt , nur wenn man ' s so hört  möchte es,
und auch dann nur noch leidlich klingen , wenn man ' s aber
näher ansieht , steht es schief darum . Erlauben Sie mir
einige einfache Worte , die , wenn auch nicht so gut klingend.
Len Vorzug haben sollen , daß es um sie nicht schief steht . —

Ich kann eS nach dem vielen Hin - und Wicdergesprochc-
nen und durch einander Gemischten , nicht für überflüssig hal¬
ten , die Frage , um die es sich einzig und allein handelt , noch¬
mals ganz bestimmt hinzustellen . Die Sache ist zu wichtig,

13
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die Folgen der Entscheidung sind für unser Land von so un¬
berechenbarer Tragweite , daß man selbst die Gefahr einer
Wiederholung nicht scheuen därf , um der Gefahr eines Miß¬
verständnisses mit Sicherheit vorzubeugen.

Die Frage , um die cs sich augenblicklich handelt , ist
lediglich die : soll das Staatsgrundgesetz einer Revision unter¬
zogen werden ? Demnach kommt es auf die Frage : wie
diese Revision geschehen solle ? und worauf dieselbe im Spe-
ciellen zu erstrecken sei ? Augenblicklich durchaus nicht an.
Diese Fragen kommen erst dann in Betracht , wenn die Frage,
ob revidirt werken soll ? bejaht ist.

Haben wir so die Frage , um die eS sich handelt , zweifel¬
los hingestellt , so ist es ferner von der größten Wichtigkeit,
den richtigen Standpunkt für deren Beantwortung zu ge¬
winnen . ES leuchtet ohne weitere Ausführung ein , daß man
zu durchaus verschiedenen Resultaten kommen muß , oder
wenigstens kommen kann , je nachdem man eine Frage von
dem rein theoretischen , d . h . wissenschaftlichen Standpunkte,
oder von dem rein praktischen Standpunkte prüft . Prüft
man die Frage : Bedarf das Staattzgrundgesetz einer Revision?
von dem rein theoretischen Standpunkte , so läßt sich — das
will ich nicht in Abrede stellen — sehr darüber streiten , ob
diese unbedingt zu bejahen sei ; es läßt sich um so mehr
darüber streiten , weil von diesem Standpunkte aus die all¬
allgemeine politische Ansicht deö Beurtheilers nothwendig von
dem größten Einfluß auf den Ausfall des Urtheils sein muß.
Aber , meine Herren , daß dieser theoretische Standpunkt der
richtige nicht sei , darüber , denke ich , sind wir Alle einig
Was hülfe es unS, , wenn unser Staatsgnindgesetz ein theore¬
tisches Meisterwerk , aber unpraktisch wäre für unser Land,
dasselbe an und für sich betrachtet , oder als Thei ) des großen
Deutschlands ? — An ihren Früchten  solltJhr sic erkennen,
das gilt auch , ja ganz besonders von Constitutionen , deren
Zweck cs ja lediglich ist , durch ihre Früchte das Glück der
Volker zu begründen.

Demnach ist der praktische Standpunkt der einzig rich¬
tige für unsere Frage . Von diesem praktischen Standpunkte
aus kann cs aber nicht zweifelhaft sein , daß die Frage von
Jedem bejaht werden muß , dem es möglich ist , sie mit einiger
Unbefangenheit zu prüfen . Ich habe schon gesagt : an ihren
Früchten sollt Ihr sie erkennen . Nun , meine Herren , welche
Früchte hat denn das Staatsgrundgesetz getragen ? Jeder
Unbefangene wird zugcben müssen , daß die Antwort dem
Staalsgrundgesetze nur entschieden ungünstig ausfallcn kann.
Meine Herren , ich verkenne durchaus nicht , die Bedeutung
der Befreiung deS Grund und BodenS von , der Zeit nicht
mehr entsprechenden , Belastungen , nicht den Werth der Be¬
seitigung einiger besonders drückenden Privilegien ; ich will
auch davon absehen , welchen bitter » , sehr bitter » Kern diese
Früchte , — so ziemlich Alles , was das Staatsgrundgesetz an
guten  Früchten gebracht — für einen großen Theil unserer
Mitbürger in sich bergen . Allein , was haben wir denn da¬
gegen eingetauscht ? Zerrissenheit , Zerrissenheit in des Wortes
weitester Bedeutung . Zerrissen sehen wir unsere geselligen

Beziehungen durch unseligen Parteihader , - - gelockert iss
das Band des Vertrauens , das Volk , und StaatSrrgierung
umschlang , und stets umschlingen muß , wenn das Glück des
Volkes gedeihen soll , — untergraben ist der Glaube an die
Segnungen constitutivnellen Lebens — und in Folge alles
dessen sehen wir das Land am Rande eines drohenden , gäh¬
nenden Abgrundes!

Aber , wendet man ein , an allen dem Unheile ist ja , daL
StaatSgrundgrsetz  nicht Schuld ; da ? Volk , di « Ver¬
treter desselben , die Staatsregierung , die auswärtigen Ver¬
hältnisse , die sind Schuld daran ; wenn dieß oder das nur
anders gewesen wäre , so wäre eS mit dem Staatsgrundgesetze
wundervoll gegangen . Ja , meine Herren , wenn  dieß oder
das nur anders gewesen wäre!  Sie waren aber nicht an¬
ders , und es gehr nicht blos nicht wundervoll , sondern höchst
bedauerlich . Die Schuld davon , daß sie nicht anders waren,
trifft nun zwar nur zum Theil Vas Staatsgrundgesetz g rad e-
zu , dessenungeachtet muß die Ursache unserer höchst bedauer¬
lichen Lage aber lediglich im StaatSgrundgesctze gefunden
werden . Die erste Bedingung einer jeden Einrichtung , die
Segen bringen soll , ist , daß sie entspreche den Verhältnissen
und den Menschen , unier denen und für welche sie wirken
soll . Thut sie das nicht , so taugt sie nichts,  und war«
sie ein Meisterstück für andere  Menschen und andere Ver¬
hältnisse . Eins paßt einmal nicht für Alle . Das Staats¬
grundgesetz entsprach nun aber weder den Menschen , für welche,
noch den Verhältnissen , unter welchen es zur Anwendung,
kommen sollte . Die Erfahrung hat eS uns gezeigt , daß diese
anders waren , als ein solches  Staalsgrundgesetz sic voraus-
sctzte. Und da sie nun auch jetzt noch anders sind , voraus¬
sichtlich auch fürs Erste nicht werden anders werden , — so
folgt nothwendig , daß wir daS StaatSgrundgrsetz den Men¬
schen und den Verhältnissen anpassen müssen , wenn wir wollen,
daß eS segensreiche Früchte tragen solle . Die Revision ist
also lediglich ein Act der gewöhnlichsten Klugheit . Ange?
nommen aber auch , das StaatSgrundgrsetz paffr , wenigstens
leidlich , für unser Land und dir speciellen Verhältnisse dessel¬
ben , von den auswärtigen Beziehungen läßt sich koch sicher
nicht ein Gleiches behaupten ! In dem großen Deutschen Gc-
sammt - Vatcrlande , weht und herrscht  jetzt ein Geist , der
dem Geiste unseres Staslsgrundgesetzes direkt widerspricht.
Als eng verbundener , und überdies kleiner Theil des großen

' Ganzen müssen wir unS aber demselben akkvnwdiren , wenn
wir nicht gewärtigen wollen , daß wir akkommodirt wer¬
den.  DäS möchte aber zu großen Unzulräglichkeiten führen,
und dabei möchte auch Manches mit über die Höhe gehen,
was wir gern erhalten hätten und werden erhalten können.

AuS dem Gesagten ergicbt sich , daß wir zur Revision
unS verstehen müssen,  wenn wir aus dem unseligen Zu¬
stande deS Hin - und Herschwankens herauskommen , und eine
Grundlage erlangen wollen , von welcher auS wir eine segens¬
reiche Entwickelung unserer Verhältnisse erwarten können , —
wenn wir endlich Ereignisse der unheilvollsten Art von unserm
Lande abwenden wollen . Ja , meine Herren , es ist mir , wie



einigen der Vorredner, durchaus nicht zweifelhaft, daß wir
Ereignissen der unheilvollsten Art entgegengeben, Wenn wir
die Revision ganz zurückweisen. Die Sache ist zu wichtig,
als daß es nicht unsere heiligste Pflicht wäre, utis deutlich
zu vergegenwärtigen, waS dir Folgen davon fern würden,
wollten wir die Revision ganz ablehnen. Meines EkachttnS,
ich trage kein Bedenken, ich halte es sogar für rtteikre Pflicht,
es offen auSzusprcchen, entweder eine Oktroyirung iw Innern,
oder eine Maßregelung von Außen. Eins von Beiden wird,
ja muß,  bewandten Umständen nach, die Folge davon fein.
Sie wenden mir ein: unsere SlaatSregierung sei viel zu
rhrenwerth, als daß wir verfassungswidrige Schritte von ihr
M befürchten hätten. Gottlob, sie ist chrenwetth Dbr vielen
andern, und zu rettenden Thaien gewiß wenig geneigt. Das
beweist schon der Umstand, daß sie eine verfassungs¬
mäßige  Revision beantragt hat und nicht den Weg geht,
welchen andere Regierungen gegangen sind, — worüber wir
kürzlich wenig Erfreuliches in den Zeitungen gelesen haben.
Aber, meine Herren, vergessen Sie nicht, daß es im Staats-
trbcn etwas Höheres gilbt, als das strenge Recht, — daß der
Spruch : „das größte Recht, das größte Unrecht« in öffent-
-kichen-Dingen ganz besonders gilt, — daß ein Brach des
Rechts, unter Umständen, notwendig sein kann. Wenn es
ohne diesen nicht mehr geht, so wäre es sogar unverantwort¬
lich, diesen Wtg nichi zu betreten. Vergessen Sie aber auch
nicht, meine Herren, daß es nicht Ihrer Beurtheilung unter¬
liegt, ob -eS nicht mehr gehe, sondern der Slaatsregierung,
und daß diesei hre Anfichi von der absoluten Nothwcüdigkeit
einer Revision bereits klar und unumwunden ausgesprochenhat.

Angenommen aber auch, die Skäatsregictung trüge Be¬
denken, selbst einzugreisen in das Recht, so theile ich voll¬
ständig die Ansicht des Herrn Vorredners, daß die BuNdeö-
Hewait  rS thun wird, und nicht unterlassen kann,  nach
dem was vorliegt. Wenden Sie mir nicht ein: daS stecht
nicht zu befürchten; Eingriffe in die Verfassung einzelner
Staaten werten die andern Staaten , wird namentlich Preu-
Hen me gestatten,  würden sie doch sonst Andern auch das
Recht geben, 'in ihre eigene Verfassung einzugreifen. Meine
Herren, Ihnen Men ist ohne Zweifel die Geschichte bekannt
von dem: „Denn ich bin groß und Du bist klein«, — und
deshalb unterlasse ich es, Ihnen mehr ins Gedächtniß zu
rufen, als daß Oldenburg klein, sehr klein ist, -und  daß man
die Kleinen zu hängen pflegt, die Großen aber laufen läßt.
Nun frage ich aber die Hcrrm Birkenfelder: ob sie große
Sehnsucht haben nach exequirenden Baiern, sie können sie
aus der Pfalz leicht beziehen, — oder die Herren Eutiner,
ob es sie gelüstet nach pacisicirenden Oesterreichern, sie haben
sie in der nächsten Rahe, — oder die Herren aus Oldenburg,
ob sie die Bekanntschaft wünschen der Herren Bundes-Eom-
missüre, meines Wissens sind die Herren'Leitungen und Uhden
im Augenblick nicht-anderweitig beschäftigt.

Meine Herren, nicht wahr, das ist ein trostloses Bild,
und das Schlimmste würde noch die Verletzung des Rechts¬
gefühls im Volke sein. Denn das wäre etwas Dauerndes. ^

DäS Bild wird sich aber verwirklichen in der einen oder an¬
dern Weise, davon halte ich mich fest überzeugt. Deshalb
rathc ich Ihnen , den MehrheitsaMrüg anzunehmen. Lassen
Sie uns vorbauen, so lange es rtdch an der Zeit ist, lassen
Sie uns wie gute Hausväter sorgen, daß der Staat keinen
Schaden nehme. Der Zustimittung der Ruhigen unter un¬
fern Mitbürgern können wir uns versichert halten. —

Präsident : Der Abg. Schwegmann  hat das Wort.
Abg. Schwegmann : ES ist 'schon soviel für und wider

die Revision gesprochen worden, daß ich eS kaum für nöthig
hakte, noch Einiges hinzuzusügen. Indessen kann ich auch
meine Ansicht nicht für maßgebend hatten, weil in einer Ver¬
sammlung von so gelehrten Männern dieselbe schwerlich von
Einwirkung sein wird. Es ist darauf hingewiesen, die Politik
der List sei gtsährlich. Ich glaube nicht, daß die Politik der
List in der Versammlung stattsindet. Ich glaube aach nicht,
daß der Abgeordnete Mölling  in der Revision ein Todtrnge-
rippe sehen kann, ich begrüße darin einen Engel mit der Wage
der Gerechtigkeit nach beiden Seiten. Ferner ist hingewiesen wor¬
den auf Bajonette und Jesuiten. Ich will freilich zugcben, daß
gewisse Leute gegen dergleichen eine heilige Scheu hegen mö¬
gen, wie sie aber dergleichen Sachen mit der Revision in
Verbindung bringen können, das begreife ich nicht. Was dir
Reden selbst anbetrifft, so glaube ich, daß sie sehr nützlich
sind, weil dadurch wenigstens dir Gesinnung der Gewählten
den Wählern bekannt wird, was umsomehr von Nutzen ist,
wenn sie mit deren Persönlichkeiten nicht bekannt sind. Was
mich anbetrifft, so glaube ich, daß ich weder im Dienste der
Bureaukralie, noch der Demokratie mich befinde, sondern dazu
hier bin, nach Pflicht und Gewissen dafür zu wirken, waS ich
für gut, was ich für recht erkenne. Meine Gründe, warum
ich für Revision stimme, sind folgende: 1) weil das Slaats-
grundgesetz viele Bestimmungen enthält, die an sich nothwcn-
dig einer Revision bedürfen, und 2) weil die Forderungen
von Außen nach Revision so dringend sind, daß wir dersel¬
ben uns nicht entziehen können.

Präsident : Der Abgeordnetev. Berg  hat das Wort.
Abg. v. Berg : Nach dem Gange der Debatte, meine

Herren, und nach dem so gründlichen Ausschußberichte ist es
nicht leicht, dem Gegenstände, welcher zunää/st rins zur Be¬
ratung und Beschlußfassung vorliegt, neue Seiten abzugcwin-
nen. Ich hatte mich indeß besonders für verpflichtet, auf den
Standpunkt aufmerksam zu machen, welcher Nach meiner
Uiberzeugung, nach meiner  Auffassung die Staatsregicrung
in der wichtigen Krisis, in der wir uns befinden, eingenom¬
men hat. Die Verordnung vom 26. S ptember die cs Jah¬
res und die Vorlagen, welche«ns zur Berathung vorliegen,
lassen meines Erachtens darüber keinem Zweifel'Raum, wenn
man nicht zweifeln will.  Die Frage, ob die Staalsregie-
rung nach dm Bestimmungen des Staütsgrmikgcsctzes, ins¬
besondere nach der Vorschrift des Artikel 158. des Staats-
grunbgbsetzes, „die Gesetze des deutschen Reichs und die Er¬
lasse der allgemeinen deutschen Regierungsgewalt haben ohne
Weiteres im Großherzogthume verbindliche Kraft" befugt sei,

13 *
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dem BundeSbeschlusse vom 23 . August dieses Jahres gemäß,
durch Ausführungsverordnung die erforderlichen Bestimmun¬
gen einseitig  zu treffen ; diese Frage , meine Herren , will
ich dahingestellt sein lasten , denn zur Zeit hat die Staarßre-
gicrung diesen Weg noch nicht betreten . Der Umstand aber
gerade , daß sie diesen Weg nicht betreten hat , welcher rund
um uns herum in Deutschland vielfach betreten worden ist,
der Umstand , daß sie erklärt , im Einverständnisse  mit
der Volksvertretung unsere Verhältnisse regeln zu wollen,
der Umstand ferner , daß sie ausdrücklich ausgesprochen hat,
daß die Gesetze , welche bereits erlassen sind und welche aller¬
dings sehr wohl durch den Bundesbeschluß vom 23 . August
über die Grundrechte in Frage gestellt werden könnten , unbe,
rührt bleiben sollen , ja , meine Herren , alle diese Erklärungen
und der betretene Weg können uns nicht in Zweifel darüber
lassen , waS die Slaatsregierung will . Sie will , in Vereini¬
gung mit dem Landtage , unsere Zustände so regeln , wie die
Zeit , welche mächtiger ist als wir und die bereits gemachten
Erfahrungen es fordern , sie will vor Ueberstürzungen
uns bewahren , von welcher Seite sie auch kommen mögen,
von Rechts oder Links , sie will uns bewahren vor einseiti¬
gem  Einschreiten . Der Landtag , meine Herren , hat es in
der Hand , die Staatsregierung zu stützen und zu kräftigen,
damit sie den herandringenden Stürmen widerstehen könne,
damit cs ihr möglich bleibt , die rechte Mitte einzuhalten , ja,
die rechte Mitte , denn diese bringt allein nach meiner Ueber-
zeugung dem Lande Heil und Segen . Wohin man aber die
Staatsregierung drängt , wenn eine Einigung mit ihr nicht
zu erreichen sein sollte , das steht dahin , das liegt im Schooße
der Zukunft , doch glaube ich, wir werden uns die Frage leicht
beantworten , und mehrere Vorredner haben die Antwort auf
diese Frage schon gefunden ; das aber wird wenigstens immer
fraglich sein , ob cs uns dann möglich sein wird , uns das zu
erhalten , was wir Alle , auf welcher Seite wir auch stehen,
wünschen müssen . Wir haben , meine Herren , über die Noth-
wendigkeit der Revision einen Beschluß zu fassen . Meiner
Ueberzcugung nach wird , wie auch der Beschluß des Landtags
fallen möge , revidirt werden müssen  und , dieser Ueberzeu-
gung gemäß , sehe ich nur das größte Unglück über das Land'
hcrcinbrechen , wenn wir nicht im Einverständniß , in Einigung
mit der Staatsregierung revidiren . Wir sollen die Noth-
wendigkeit  anerkennen und ich glaube auch , daß Alle die,
welche selbst die Revision nicht wünschen  sollten , mit Rück¬
sicht auf die Consequenz , die Noth wcndigkei  t der Revi¬
sion anerkennen müssen . Die Verantwortlichkeit der Folgen,
welche daraus entstehen können , daß der Antrag unseres Aus¬
schusses nicht die genügende Unterstützung findet , diese Verant¬
wortlichkeit will und kann  ich nicht mit tragen . Wenn
der rechtsgeiehrte Abgeordnete von Vechta bei seinem Vor¬
trage auf die Organisalionsfrage gekommen und namentlich
auf mich bingewiesen , so liegt ,̂etzt nicht die Veranlassung
vor , meine Ansicht über die Organisalionsfrage auszusprechen.

Der Herr Abgeordnete Böckel hat einen unwillkürlichen
Ausdruck über eine Bemerkung des Herrn Abgeordneten von

Oberstein auf etwas bezogen , worüber sie gar nicht gemacht
war . Ich habe unwillkürlich ausgerusen : „ wo steht das *,
wie davon  die Rede war , daß beim Revisionsantrage aus¬
gesprochen sei , daß keine Schwurgerichte eingeführt werden
sollten . Davon  steht kein Wort in der Vorlage und eine
Bemerkung deS Herrn Lindcmann  hoffe ich mißverstanden
zu haben , er behauptet — ich hoffe aber , daß es ein Mißver-
ständniß ist — daß die Herren , welche für Revision wären,
es nicht aus Ueberzcugung wären , sondern aus Mangel an
Muth , dem Andringcn zu widerstehen . Davon weiß ich nichts,
ich spreche und stimme nur nach meiner Ueberzcugung , ich
fürchte nichts.

Präsident : Der Abgeordnete Koner ding  hat bas
Wort.

Abg . Konerding : Meine Herren , wenn ich für die Re¬
vision stimme , so habe ich nur kurz meine Gründe zu ent¬
wickeln . Die deutsche Centralgcwalt , auf die sich unsere Ver¬
fassung stützt, ist leider nicht mehr da . Die Gewalt derselben
ist jetzt , ob mit Recht oder Unrecht kann ich nicht ermessen,
bei der Bundesversammlung . In meinem Kreise herrscht die
größte Unzufriedenheit , daß man mit dem Ausbau der Ver¬
fassung nicht voran kommt . Eine wesentliche Ursache findet
man darin , daß manche Bestimmungen unseres Staatsgrund-
gesctzeö für unser Land sich theils unpraktisch , theils auch als
unausführbar Herausstellen . Ich will Sic beispielsweise auf
Abschnitt 5 . und 8 . verweisen . Der Nachthell der Verzöge¬
rung unserer so nolhwendigen Gesetze , z. B . die Steucrregu-
lirung , die Gemeindeordnung , das Schulgesetz , der Nachthcil
dessen, sage ich, wird von Tage zu Tage in dem Volke fühl¬
barer . Das Streben von uns Allen soll sein , daß wir wei¬
ter kommen und da diese Revision dazu verhelfen soll , so
stimme ich für sie, um größern Uebeln vorzubeugen und auch
den Segen , den wir uns vom Staatsgrundgesetze schon längst
versprochen haben , unser », Volke endlich zu Theil werden zu
lassen , und das Gute , was daL StaatSgrundgesetz enthält,
uns auch zu erhalten . Ein jeder vernünftige Mensch wird
darin übereinstimmen müssen , daß eS verkehrt ist , etwas Un¬
haltbares aufrecht erhalten zu wollen , um das Erhaltbare und
Gute dadurch auf das Spiel zu setzen. Darum stimme ich
für die Revision.

Präsident : Der Abgeordnete Schleifer  hat das
Wort.

Abg . Schloifer : Fürchten Sie nicht , meine Herren , daß
ich Ihre Aufmerksamkeit durch Wiederholung von Gründen
ermüde , die aus beredterem Munde Sie bereits vernommen
haben . Ich werde meine Abstimmung mit wenig Worten
motlviren . Ich habe jedoch vorher noch einfach einige Be¬
richtungen voranzuschicken . ES war die Rede von Männern,
die den Entwurf des Staatsgrundgesctzes vorgelegt haben,
den Entwurf , auf welchen der constituirende Landtag seine
Berathung gründete . Man sprach die Erwartung aus , daß
diese Männer das , was sie in der ihnen freilich spärlich zu-
gcmessenen Zeit zu Stande gebracht hätten , auch in allen
Punkten reiflich überlegt hätten . Wir — denn ich war
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Mitglied der nied » gesetzten Commission — wir haben auch
in dieser Beziehung Alles redlich gcthan , was in unfern
Kräften stand . Was aber die Grundrechte angeht , so waren
sie zu der Zeit , als wir zusammentraten , schon im Entwurf
des Verfassungsausschusses der Nationalversammlung unter dem
deutschen Volk bekannt geworden ; wir haben in dieser Bezie¬
hung wenig erwägen können , und das , waS in dem Entwurf
des Bcrfassungsausschusses der Nationalversammlung enthalten
war , haben wir , ich jglaube fast ohne Abänderung , inunsernEnt-
wurf ausgenommen und der Oeffentlich keil übergeben . UebrigenS
ist im Laufe der Verhandlungen der Nationalversammlung die¬
ser erste Entwurf vielfältig abgeändert ; diese letzteren Abän¬
derungen sind in unserm StaalSgrundgesetze so ausgenommen,
wie sie die Versammlung beschlossen hat und wie sie auch im
Anfänge des Jahres 1819 von der Staatsregierung publicwt
worden sind . Außerdem möchte ich noch einen Punkt berich¬
tigen . Als die Staatsregierung , in deren Rath ich damals
noch berufen war , in dem Schreiben vom 28 . Dccember 1848
ihre Bedenken gegen manche Bestimmungen aussprach , die
von der Versammlung angenommen waren , Bedenken über
die Heilsamkeit dieser Bestimmungen in unfern speziellen
Verhältnissen , bezog sie sich nicht auf Beschlüsse , zu denen sie
ihre Zustimmung nicht gab und die weiterer Vereinbarung
ausdrücklich Vorbehalten blieben ; wenn später die Zustimmung
zu diesen Beschlüssen erklärt wurde , so hat die Staalsre-
gierung damit die früher ausgesprochenen Bedenken gegen
frühere Beschlüsse nicht zurückgenommen , mich also trifft , wie
mir scheint , der indirekt mir gemachte Vorwurf der Inkonse¬
quenz nicht , wenn ich jetzt die Revision früher schon bedenklich
erachteten Bestimmungen für zulässig halte.

Was aber die Revision selbst anlangt , so muß ich fort¬
während dem Anträge des Ausschusses , den ich als dessen
Milglied mit gestellt habe , beistimmen . Wir wissen , daß den
Anforderungen des Bundes an die verschiedenen Staaten
Deutschlands fast alle diese Staaten , -zwei oder drei ausge¬
nommen , worunter sich Oldenburg befindet , bereits entsprochen
haben . Können wir uns einbilden , daß Oldenburg und ein
paar andere kleine Staaten gegenüber der Bundestag auf
diese Anforderungen veizichlen werde ? Wir sind eben ein
Theil des großen Ganzen und können unsere Einrichtungen,
besonders solche , die auf daS übrige Deutschland zurückwir-
kcn, nicht nach unfern besonderen Wünschen treffen und fest-
hallen . Wie nahe die Gefahr eines Einschreitens von Seiten
deS Bundes in Beziehung aus die verlangte Revision sein
mag , das können wir nicht ermessen . Tritt sie aber plötzlich
ein, so bliebe keine Zeit mehr für den immer langsamen Weg
verfassungsmäßiger Revision ; wir müssen uns gefallen lassen,
was uns diktirl würbe . Wer also das Wesentliche an unse¬
rer Verfassung erhalten will , die Selbstständigkeit unserer
Regierung , die Farldauer des gesetzlichen Weges , der , meine
ich , müsse geneigt sein , zur Erhaltung der Hauptbestimmun¬
gen unseres Slaatsgrundgesetzes manches zu opfern , was er
sonst vielleicht selber ungern aufgäbe . Im Nvlhstande muß
man sich nicht scheuen , durch Hingabe einzelner Güter , soweit

es bei vernünftiger Ueberlegung nöthig erscheint , die Erhal¬
tung der übrigen bedeutenderen sicher zu stellen . Der Abge¬
ordnete von Vechta hat hier schoy das Gleichniß gebraucht
vom Schiffer , der im Sturm einen Theil seiner Ladung ab¬
wirft , um den übrigen Theil , das Schiff , die Mannschaft zu
erhalten . Er hat aber den Sturm , den drohenden Sturm,
in dieser Angelegenheit noch nicht wahrgenommen . Ich aber
sehe ihn und viele aus der Versammlung sehen und hören
ihn ebenfalls heranbrausen . Eben wie man den Schiffer nur
lobt , wenn er in erkannter Gefahr einen Theil der Ladung
den Fluthen Preis giebt , würde man Len Eigenthümer nicht
tadeln , der , wenn das Feuer auf seine Besitzung eindringt,
die Scheune niedcrrcißt , um das Wohngebäude und alles was
darin ihm wcrth ist, zu retten , Tadeln wir in ähnlichen Fäl¬
len den Marschbewohner , der , sieht er die Fluthen ringsum
an den Schutzwehren des Landes verderblich nagen , einen
Theil seines Grundbesitzes den Fluthen überläßt , wenn er
ihnen ausweicht , um Sicherheit für den Rest , den betrachtli-
chern Theil seine weiten blühenden Fluren zu gewinnen ? Ich
werde für den Antrag des Ausschusses stimmen.

Abg . Jnhülsen : Ich muß mir erlauben , meine Abstim¬
mung ebenfalls durch ein paar Worte zu begründen . Als wir
vor 3 Jahren in den Besitz des Staatsgrundgesetzes gelangten,
wurde es von uns Allen freudig begrüßt . Wir fanden darin
so manche wcrthvolle Bestimmung , welche lange gefühlte
Bedürfnisse zu beseitigen und lange gehegte Wünsche zu erfül¬
len schienen . Nichtsdestoweniger sind diese Bestimmungen
nicht zur Ausführung gekommen , wenigstens sind die wesent¬
lichen Gesetze , die tief in das Leben des Volkes eingreifen,
als die Gemeindeordnung , das Schulgesetz , die Gewerbeord¬
nung und ankere mehr nicht erschienen . Die Gründe dafür
kann ich nur darin finden , daß cs eben bisher noch nicht hat
gelingen wollen , die verfassungsmäßig so nothwendige Eini¬
gung mit der Staatsregierung herbeizuführen , ohne welche
überhaupt wir nicht forlkommcn können . Es muß also nach
meiner Ueberzeugung unser Staatsgrundgcsetz dahin vervoll¬
ständigt , oder , wenn es nach den bisherigen Erfahrungen ent-
gegenstehcnde Bestimmungen enthält , solche dahin abgeandert
werden , daß diese durchaus nothwendige Einigung der beiden
gesetzgebenden Staatsgewalten ermöglicht werde ; denn was
nützt es uns , daß wir die allerbesten Bestimmungen in unser
Staatsgrundgesetz ausgenommen wissen , wenn sic dem Leben
nicht zu Theil werden ? Dieses macht , verbunden mit dem
Fortbestehen der vorhandenen Gesetze , leicht Unzufriedenheit,
und es bleibt d'as Staatsgrundgesetz für uns ein todtes Ca¬
pital . Inwiefern wir das Staatsgrundgcsetz einer weiteren
Prüfung hinsichtlich der Bestimmungen zu unterziehen haben,
welche den deutschen Bundesgesetzcn unterliegen , darüber,
meine Herren , vermag ich , wie Sie wohl denken können,
rechtlich Nichts zur Erörterung vorzubringen ; aber nach den
bisherigen Erscheinungen , die wir anderwärts gesehen haben,
sehe ich inkeß wohl , daß die jetzt wiederum bestehende deutsche
Bundesgewalt , welche von allen deutschen Regierungen aner¬
kannt ist, nicht gestatten wird , Laß irgend ein Bundesstaat in



seiner Verfassung Bestimmungen enthalte, welche dem BüU-
deSgesetze zuichdcrlauftn, oder doch gar nicht dazu passen.
So wenig ich daran denke, daß der Bund sich in Unsere in¬
neren Angelegenheiten mischen werde, eben so sehr wünsche
ich aber auch, daß wir ihnen keinen Vorschub leisten, und
keine Gelegenheit bieten, daß er uns in diesen Bestimmun¬
gen, welche der Bundesgesetzgebung unterliegen, Vorschriften
tnachc, indem uns diese Vorschriften schlecht passen würden.
Ich halte es im Gegcnlheil für nvthwendig, daß wir auch
diese Bestimmungen einer sorgfältigen Prüfung unterziehen.
Es ist jetzt gesagt worden, daß die bedrängte Zeit zu svlcheU
Verfassungsarbeiten sich nicht eigene; diese Furcht kann ich nicht
Heilen, denn ich glaube, daß wir nach den verlebten letzten
"3 Jahren recht gut wissen, was uns frommt und waS uns
gut ist, und so zu handeln wissen werden, daß wir auch das
Hallbare erreichen. Wenn aber endlich gesagt ist, daß durch
eine so gefährliche Revision, wie sie bezeichnet worden, unser
ganzes Staatsgrunbgcfetz verloren gehen könne, so muß ich
gestehen, daß so weit mein Vertrauen noch nicht geschwächt
worden ist; das hieße doch wirklich ohne alles Vertrauen
von vornherein annchmen, daß die Verantwortlichkeit der
Staatsrcgierung leerer Tand sei; dazu kann ich mich nicht
bekennen, indem ich dafür halte, daß ohne alles gegenseitige
Vertrauen nichts Gures erlangt wird, und erlangt werden kann.
Ich stimme daher für die Revision des Slaaisgrundgesetzes.

(Zuruf: Schluß!)

Präsident : Bevor ich auf diesen Ruf nach Schluß weiter
ringehe, und damit den Schluß der Bcrathung hcrbeiführe, sehr
ich mich genöthigt, auf den Antrag des Abg. M öllin  g die Ver¬
sammlung zu einer Erklärung zu veranlassen darüber, ob eine
frühere Präsidialbemerkung gegen dm Abg. Mölling  für ge¬
rechtfertigt zu Hallen jst, oder nicht. Der Abg. Mölling
hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Thättgkeit der Ver¬
waltung, soweit sie sich in dem Gebiete der Rechtspflege be¬
wege, rin Eingriff in dieselbe sei, di« Verwaltung greife ein
mit unreinen Händen. Meine Ansicht ist dagegen, daß wo
die Verwaltung lediglich auf dem Grunde der bestehenden
Gesetzgebung in der Sphäre des Privatrechts thätig ist, von
einem Eingriff der Verwaltung in die Justiz überall nicht die
Rede fein kann, daß mithin auch der Verwaltung, wo sie
in Rechtssachen thätig ist, nicht der Vorwurf gemacht oder
nicht von ihr gesagt werden kann, sie greife ein mit unrei¬
ner Hand. Ich ersuche,diejenigen Herren, welche meine
Worte gegen diese Bemerkung des Abg. Mölling  für ge¬
rechtfertigt halten, sich zu erheben. (Die Mehrheit erhebt
sich.) Meine Bemerkung ist durch die hier erfolgte Abstim¬
mung für gerechtfertigt erklärt. — Jst der Antrag auf Schluß
unterstützt? (Die Unterstützung erfolgt.) Es haben sich noch
als Redner einschreibcn lassen die Abg. Lauw , Stracker-
jan I., Nöll , Janßen , Bothe , Ferneding.  Ich er¬
suche diejenigen Herren, welche den Schluß der Beralhung
wollen, vorbehaltlich des letzten Wortes der Berichterstatter—

Abg. Klävemann : Ick habe nicht vernommen, — viel¬

leicht habe ich eS überhört, — ob dikse Herren fü r oder ge¬
gen dm Ausschußantrag sprechen wollen?

Präsident : Diese Redner häbcN säUtMtlich für den An¬
trag des Ausschusses sprechen wollen.

(Abg.  Wibel:  Ist das bin Bestimmungsgrund ?)
Abg. Lauw : Ich verzichte zum allgemeinen Besten aus

das Wort.
Präsident : Der Antrag auf Schluß ist unterstützt. Ich

ersuche also diejenigen Herren, welche den Schluß der Ver¬
handlung wollen, sich zu erheben. (Die Mehrheit erhebt sich.)
Aer Schluß ist angenommen, der Berichterstatter der Min¬
derheit ist nicht anwesend; ich ertheile daher dem Berichter¬
statter der Mehrheit jetzt das Wort.

Beri'chterst. Rüder : Indem ich vor einer ermüdeten
Versammlung das Wort nehme, bin ich mir des Unvvrtheil-
hastcsten meiner Lage vollkommen bewußt. Ich habe indessen
eine Pflicht zu erfüllen und Sie werden Mir deshalb Gehör
schenken. Ich bezeichne zunächst den Standpunkt des Be¬
richterstatters, den des Ausschusses. Es ist das „Aktenstück
auS der Schule der Diplomaten", welches aus meiner Feder
geflossen ist, was ich hier zu vertheidigen habe, jenes Akten¬
stück, in welchem Einer der Herrn Redner die Undurchsichtige
Taktik des Ausschusses nicht zu erkennen vermochie und in
welchem ein Anderer Raum genug fand, um zwischen den
Zeilen Vieles zu lesen, was allerdings nicht darin steht.
Meine Herren, als ich den Allsschußbericht im Aufträge des
Ausschusses verfaßte, war ich sehr im Zweifel, ob ich nicht
noch Manches, was darin steht, herauslaffen sollte. Ich
fürchtete Vieles hineinzufetzen, was der geehrten Versammlung
bekannt wäre; Anderes habe  ich herausgelässen aus demsel¬
ben Grunde, weil ich anruhrnM durfte, daß die geehrte Ver¬
sammlung sich nicht ganz mit der deutschen Geschichte und
den RechtSviHältniffen, in denen wir uns in Deutschland
bewegen, unbekannt bekennen werden. Da indessen von
Gegnern dies vermißt wurde, werde ich jetzt noch Einiges
ergänzend beibringen müssen. Ich werde bet dem Vortrage
auöscheiten, alles was Phrasenhaftes etwa ln der Debatte
vorgekommen ist; ich werde mich bemühen, trocken zu sein,
aber Inhalt zu geben; ich werde nicht Gewicht legen darauf,
daß der Abgeordnete für den 23. Wahlbezirk mit allgemeinen
Wendungen Unwahrheiten im Bericht behauptet hat, da es
das geehrte Mitglied nicht für zweckmäßig hielt, zu bezeich¬
nen,  welche gc.̂ enüberstehende Wahrheiten er meint. Ich
werde ebenw ad>r übergehen, was für dm Ausschuß bereits
gesagt ist, sofern nicht der Zusammenhang des Schlußreserats
mich dazu nölhigt, Eins oder das Andere wieder zu berühren.
Ich werde die Frage übergehen, welche, wie es mir scheint,
durchaus unnölhigecweise in die Debatte hereingezogcn ist.
Es ist, so vitt ch weiß, von keiner Kabnietsfrage die Rede,
es ist also auch rein überflüssig, ich suche den müdesten Aus¬
druck, — ene Kriiik der Minister nut dieser Debatte zu ver¬
binden. Ein Vertrauen ist von dem Ministeriutn in dieser Frage
nicht in Anspruch genommen worden; es hat in seiner Vor¬
lage es so de..rlich als schicklich ausgesprochen, daß eS sich



selbst unter einem gewissen Druck zu bewegen glaube . Es
konnte auch dem Abgeordneten , welcher riesen Gesichtspunkt

hervorhoh , schwerlich Ernst sein , wenn er sagte , wir sollten
nicht für die Revision stimmen , weil  die Siaatsregierung es
wollte . Ich glaube , er Hst sich in dem Augenblick dessen
nicht erinnere , daß wir , aus eigener gewissenhaften Überzeu¬

gung zu handeln , beschworen haben . — Ich schließe aus

der Hinweisung auf die Personen , welche mitgcwukt haben
bei dem Staatsgrundgesetze in irgend einer Eigenschaft , ob¬

gleich es nur für mich sprechen könnte , daß eine ziemliche

Anzahl von diesen Männern , so weit ich ihre Ansichten kenne,
für die Revision stimmen werden und dies aso für meine

Auffassung nichts Nachtheiliges haben dürste . Ich muß aber
die Vermuthung zurückweisen , welche hier geäußert worden

ist, daß ein LandtagsbcschluK , wie der beantragte , einen Vor¬

wand geben könne , der nicht schon vorhanden sei. Ich sage

Ihnen , daß ich die Betrachtung selbst gemacht habe im Aus¬

schuß , daß ein Beschluß , wie ich ihn heute bevvrworte , sehr

leicht das Ansehen haben könnte , als habe die Volksvertre¬

tung das Staatsgrundgesetz verworfen . Ich habe qber daraus
mir antworten müssen , daß jeder , der Etwas vom Recht und

insbesondere von unserm Staatsrecht versteht , sich sagen muß,

daß ein solcher Vorwand stark herausgesucht sei , daß aber,
wenn man überhaupt nach Vorwänden  suchen wollle , um

uns die Basis , unter den Füßen wegzuziehen , im Staats-

grundgesetz selbst der glänzendste Vorwand geboten ist und

zwar in Art . 159 , welcher sagt , daß die Erlasse der allgemei¬
nen deutschen Regierungsgcwalt bei uns ohne Weiteres

verbindliche Kraft haben . Ich habe heute von einem einfluß¬

reichen Abg . gehört , daß er mehr in der Bestimmung dieses
Artikels sucht , als wofür derselbe gemacht ist. Er ist nicht

gemacht mit Anwendung auf diejenige Macht , diejenige Ge¬
walt , die wir jetzt an der Spitze der Regierung von Deutsch¬

land sehen ( Bravo von der linken Seite ) — es kann darüber

gar kein Zweifel obwalten , weil bei Promulgation des Staats-

grundgesetzeö die jetzige Bundesgewalt nicht existirte , auch
nicht in Aussicht stand , ich habe daher nichts besonders Merk¬

würdiges gesagt ! — es war damals , als unser Staalsgrund-

gesetz emanirt wurde , der . Reichsverwesir in voller Anerken¬

nung , eö war im Februar 1819 , und damals konnte  keine
Rede davon sein , den Bundestag und seine Erlasse zur Richt¬

schnur zu nehmen . Zndcß aber diejenigen Herren , welche sich
so sehr fürchten von einem Versteck , unter welchen unsere Ver¬

fassung wegeskamotirt würde , von unserer Staatsregierung,
und deshalb für den Antrag des Ausschusses nicht stimmen

wollen , die sollten in jenem AriikA doch wenigstens einen sehr

plausibclcn Grund erkennen , wenigstens einen bessern Vor¬
wand , als der beantragte Landlagsbeschluß ihn bietet.

Ich erlaube mir zum Fähen meines ferneren VortrogS
das Minoritätserachten zu wählen . EL ist dieses Mmoritäts-

ergchten im Ausschuß nicht eher begutachtet worden , als da

es schon in den Händen aller Abg . war , und cS hat hinterher
der Ausschuß sich leibst geprüft , in wiefern dieser Minoritäts-

Bericht geeignet sei , sein Urlheil wankend zu machen . Das

Resultat war , daß der , Ausschuß durch das Minoritätsgutach-
teu seine Überzeugung in keiner Weise verändert finden konnte.

Es ist im ersten Erwäg,ungsUüudb der Minorität der Kern
der Frage etwa dahin gestellt wprden : die Bunbesgesitze , oder
wenigsten ? die Buuhesgesetze , welche man auf uysere Vcr --

fassung und unsere Grundrechte anwmdcn wist , sind nicht
rechtsverbindlich.  Die Minorität weicht also ah von

der Majorität , indem sie die Rechtsfrage für wesentlich erklärt,

die Majorität hingegen der Ansicht gewesen ist , daß sie die

Rechtsfrage nach der Gültigkeit der Bundesverfassung ganz
dahin gestellt sein lassen könne , da die Wachtsrage allein schon
genügt , um sich zu entscheiden ; indeß da die Debatte sosehr

sich um die Rechtsfrage bewegt hat , so wird es doch vielleicht

nöthig sein , auf diejenigen Punkte , die nicht bereits von einem

Eoüegen im Ausschuß , der im ersten Wahlkreis gewählt ist,

erörtert sind , noch kurz zurück zu kommen . Der Ausschuß
hätte natürlich eine weitere Entwickelung der Rechtsanflchtrn
derer , die für das Minorttätsgutachten stimmen wolle » , erwar¬

ten dürfen , als welche sich in der bloßen Andeutung findet.

Es ist aber darüber gar Nichts vorgcbracht worden.
Man har auf jener Seit : gcthan , was man an dem Aus¬

schüsse tadelte , nämlich die allgemeine Kmntniß dieser Dinge
vorausgesetzt : man hat cs nicht für nöthig gehalten , irgend

welche entgegengesetzte RechtSansichtcn zu entwickeln . Nun,

meine Herren , Ihnen einmal zugegeben , daß es Ihnen ge¬

länge , die Nichtverbindlrchkeit der Bundcsgesetze zu beweisen,

würden Sic ernstlich den Glauben hegen , dadurch die Erschüt¬

terung des Standpunktes des Ausschusses in dieser Frage zu
Stande zu bringen ? Sie würden aber auch nicht diese»

Beweis führen können . Der Bericht sagt , der Deutsche Hund

wurde verändert in seinen Organen , die Bundesversammlung
wurde rechtsgültig aufgehoben ; Der Bund selbst bestand

fort in seinen Gliedern , bestand fort in seinen Zwecken . Dies

glaube ich vollständig rechtfertigen zu können . Es har damals

ganz bestimmt die Aufhebung des Bundes nicht in der Ab¬

sicht gelegen weder derer , die die Nationalversammlung,

von der der Act vom 28 . Juni 1818 auSging , gewählt haben,
noch derer , die in derselben gesessen haben , noch endlich derer,

die ihre Beschlüsse zur Ausführung brachten , waS damals die
Bundesversammlung noch war . In Keines von diesen Ab¬

sicht hat cs gelegen , den Bund zu lösen , bevor rin neuer
Bund gestiftet wurde . Man hob nur auf , indem man gleich¬

zeitig ein engeres Band des Bundes provisorisch schuf , und
erst als dieses wieder zerfiel , sind dje Verhältnisse eingetretcn,

auf die ich jetzt etwas näher eingehen muß . Die Gegner

haben sich heute mit dem Grundgesetze des Bundes beschäf¬

tigt , so viel ich gehört habe , aber nur die Bundesacre dabei

im Auge gehabt . Die geehrten Redner werden aber schwer¬

lich ganz und gar ignoriren wollen , daß , wie jedes Recht,
auch das des Bundes seine Geschichte und Fortentwickelung

gehabt hat , daß auf die Bundesacte von 1815 zunächst die
Earlsbadcr Beschlüsse von 18 l9 erfolgt sind , welche 1820

von dem Bundestage sanctionirt worden sind . Daß auf die

Bundesakte von 1815 zunächst die Karlsbader Beschlüsse von
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1813 gefolgt sind , welche im Jahr 1820 von dem Bundes¬
tage sanklivnirt worden sind ; daß 1820 die Wiener Schluß¬
akte heraus kam , aus welcher schon von einem andern Red-
ner ^ crhebliche Paragraphen zitirt sind ; daß 1824 die drücken¬
den Karlsbader Beschlüsse wieder erneuert wurden und daß
das von 5 zu 5 Jahren fortging , im Jahr 1832 wieder neue
Folgerungen auS den Bundesgrundgcsetzen gemacht wurden,
eben so im Jahr 1834 , dann — und diese haben Sie selbst
erwähnt — die erheblichen Veränderungen eintraten , welche
im Jahr 1848 vorgekommen sind. Denn auch das gehört
zur Geschichte des Bundesrechts , was im Jahr 1848 und in
dem darauf folgenden Jahre geschehen ist. Ich gehe aber
davon ab , um auf eins der Grundgesetze zu kommen . Im
Art . 17 . der Wiener Schlußakte ist dem Bundestage allein
das Recht vindizirt , die Bundesgcsctze zu interprctiren . Wir
wissen, meine Herren , und ich glaube , es ist der erste Redner,
der uns daran erinnert hat , man könne auS der Bundesacte
und dem Bundeszwecke heraus deuien , was man wolle ! Da
aber die Bundesversammlung sich dieses Recht zu deuten,
allein vindizirt hat , so müssen wir doch wohl einigen Werth
legen auf das , was sie heraus gedeutet hat.  Sie hat
aber zu allen Zeilen dieselben Grundsätze herausgedeutet , deren
Anwendung auf unsere Verfassung und Gesetze wir heute be¬
sorgen . Ein geehrter Redner hat dies zwar geleugnet , ich
bedaure aber aufrichtig , daß ihm Thatsachcn gegenüber stehen,
denen gegenüber ohnedies Leugney nichts helfen wird . Daß
die Gesetze von 1849 — 1851 in unserm Berichte berührt sind,
hat dem ersten Redner Gelegenheit gegeben , derselben aus¬
führlich zu erwähnen , aber m eurem Sinne , m welchem ich
ihm schwer folgen kann . Es ist mir fast unbegreiflich , wie
man zu dieser Interpretation des Berichts hat kommen kön¬
nen . Der Ausschuß hat die 4 Gesetze nur erwähnt in dem
Sinne , daß sie uns von unserer Regierung wiederholt garan-
tirt sind, und daß , wir mögen sonst über diese Gesetze denken,
was wir wollen , wir es für ein Unglück halten würden , wenn
sie einmal , in der Ausführung begriffen , in Vieser behindert
würden . Wenn wir nun aber nicht in unserem Sinne , mit
der Staatsregierung Hand in Hand , revidiren wollen , so be¬
sorge ich, daß diese Revision in eine andere Hand übergehen
werde und daß diese minder zart mit unserem Staatsgrund¬
gesetz umgehen werde , als unsere Staalsregicrung . Ich be¬
sorge , daß eS nicht an Leuten fehlen wird , die sich an das
Ohr des Bundestags legen und sagen werden : werft Ihr
einmal die Verfassung über den Haufen , so müssen auch die
Gesetze mit fallen , die aus ihr hervorgewachsen sind . Und
wie weit dieser Einfluß reichen wird — ich werde es ihnen
nicht verdenken , denn sic handeln in ihrem Interesse , wenn
sie es thun — das können wir nicht ermessen. Der Bun-
deszweck : innere Sicherheit , ist ein sehr unbestimmter Begriff;
daß seine Grenzen wirklich klar genug sein sollten , so daß
eine Versammlung , welche sich allein das Recht zu interpre-
tiren Vorbehalten hat , daraus nicht machen kann , was sie
will,  haben selbst die Gegner nicht behauptet . Daß die
Bundesversammlung aber uns nicht fragen wird , was wir

daraus gemacht wissen wollen , liegt auf der Hand . Manche
Uebereinstimmung , die der Bundestag für nothwendig hält,
darüber wird er schwerlich uns im Landtage zu Rathe ziehen,
unsere Rechtsdocirin , nachdem sich der Bundestag allen dok¬
trinellen  Ansichten durch ausdrücklichen Beschluß den Ein¬
fluß abgcsprochen hat . Unsere Staatsrcgierung aber fragt
uns , sic will über die Revision mit uns vereinbaren und dabei
jene Gesetze ausschließen . Ich glaube , das haben wir zu
acceptircn im Namen aller derjenigen , welche auf diese Gesetze
Werth legen, und cs ist schon bemerkt worden , daß das die
große Mehrheit unseres Volkes ist. — ES wurde , glaube ich,
von dem Abg . von Oberstein geleugnet , daß irgend etwas
geschehen sei, was uns veranlassen könnte , auf den Revisions¬
vorschlag einzugchcn , irgend etwas von Seiten der Bundes-
gewalt ( Abg . Werry:  ich bitte ums Wort zur thatsächlichen
Berichtigung .) ; — ich weiß nicht , ob der geehrte Abg . nicht
weiß, daß am 1. November 1850 ein österreichisch- bayerschcs
Corps in Hessen einrückte, um, wie man sagte , die Ordnung
herzustellen , eine Ordnung , die mir , und vielen vernünftigen
Leuten mit mir , niemals gefährdet erschien. Aber man
fragte uns so wenig , als die redliche Mehrheit deS hessischen
Volkes . Der einzige Staat , der Widerstand hätte leisten kön¬
nen , wich zurück. Der Ausschuß hat geglaubt , daß , so viel
es angehk , man zu verhindern suchen muß , daß mit derartigen
Verbesserungen der gesellschaftlichen Ordnung nicht weitere
geographische Fortschritte gemacht werden möchten . —

Die Einzelheiten sind von der Werathung ausgeschlossen;
ich glaube daher , daß auch ich mich von alledem , was über
die Einzelheiten gesagt worden ist, entfernt halten muß . Aber
das kann ich den Herren doch in Erinnerung bringen , daß
von vorn herein die Grundrechte nur in den kleinen Staaten
publizier , nur da in die Verfassungen übergegangen sind, und
daß in fast allen diesen kleinen Staaten , ich glaube zwei der
kleinsten noch ausgenommen ' , jetzt Rückgriffe geschehen sind,
die weit über das hinausgehen , waS uns die Staatsregierung
auch nur andeutungsweise vorschlägt . Daß Oesterreich den
Grundrechten von Anfang an opponirt , Preußen , Bayern
und Hannover die Grundrechte niemals publzirt haben , wird
den Herren bekannt sein. Bei Bayern fallt mir ein , daß
Einer der Herren Abg . darauf Bezug genommen hat , Bayern
habe längere Zeit nur mit Vorbehalt die Bundesbcschlüssc
anerkannt , und Oldenburg , er sagte es nicht , wollte es aber
ohne Zweifel andeuten , könne es auch so machen . Ob die
Machtverhältnisse von Bayern und Oldenburg dabei richtig
erwogen sind , lasse ich ununtersucht ; ich glaube aber auch,
daß eben dieser Abg . diese Bemerkung nicht als eine bewei¬
sende angeführt hätte , wenn ec sich vergegenwärtigt hätte , daß
Bayern in früherer Zeit gewiß niemals Veranlassung gegeben
hat zu der Furcht , daß es zu radikale oder demokratische Fort¬
schritte gegen die Ruhe und Sicherheit des Bundes mache.
Seit vielen Jahren ist Bayern ein konstitutioneller Staat.
Wir wissen, waS neben und mit seiner Verfassung möglich war.

Wäre aber die rechtliche  Verbindlichkeit nicht vorhan¬
den , so würde damit noch nicht mit Recht gesagt werden,
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was die Minderheit, gesagt hat, dnß darum  keine zwingende
äußere Noihwmdigkeit staitsiüden könne. Ich Mde darin
keinen logischen Zusammenhang. BkideS kann ganz gut neben
einander bestehen und ohne! Recht eine Nöihigung ebenso
wirksam ausgeübt werden, wenn die nöthige Macht zur Un¬
terstützung da ist, und die Macht ist da, als mit dem Rechte.
Die Macht ist da in den Händen derjenigen Regierungen,
welche den Bundestag hergestclll haben, sic ist da in dem
Bundestage selbst, welcher alle doktrinellen Auslegungen der
Bundesgcsetze, wie sie hier vorgckommen sind, schon vor Jahr¬
zehnten von sich gewiesen hat. Wer sich aber auf eine Rechts-
theorie, wie es daS Mindcrheitsgut. chten thut, berufen will,
der muß das Vertrauen haben, daß sich irgendwo ein Gerichts¬
hof finden würde, wo er diese Theorie zur praktischen Gel-
tüng bringen könnte, sonst würde sie ihm wenig helfen; denn
waS Helsen mir alle Rechte, wenn ich nicht weiß, bei der oder
jener Behörde kann ich sie zur Geltung bringen, und was
helfen mir alle die Reden, welche ich- in riner Zeit halte,
wo die Rechtsfrage lä ngst entschieden  ist . Es kommt mir
das, um Sie an einen Fall des gemeinen Lebens zu erinnern,
vor, als wenn Jemand so thöricht ist, noch Rechts-Erörterun¬
gen zu veranlassen, wenn die Psandobjekte schon zum Ver¬
kaufe stehen. Meine Herren, wir wissen Alle, daß ein Reichs¬
gericht zu den Bedürfnissen der Deutschen Staaten immer
gerechnetW wir wissen, daß die Versammlungenin Frank¬
furt und zu Erfurt uns eins geben wollten, und wir wissen
Alle, daß wir jetzt keine, haben. Ich will es ununtersucht
lassen, ob das Mitglied für Jever ras Recht bat, einer poli¬
tischen Partei , welche er als sehr gefährlich geschildert hat,
die Schuld allein beizumessen, daß die Reichsverfassung nicht
zur Ausführung gekommen ist; daS aber weiß ich, daß das,
was spater angrstrebt wurde, nicht zur Ausführung gekommen
ist, weil eine Gegenströmung erregt war, weiche auch in die¬
sem Saale Unterstützung fand. Jetzt sind wir in der Lage,
daß wir kein Reichsgericht haben und ich bekenne, daß ich
nicht weiß, wie ich ein solches Recht, wie es die Gegner uns
zuschrecken, zur Geltung bringen soll. — Ferner sagt das
Minvntälsgutachten, es brauche die Regierung nur zu sagen,
es sei Mrs in Ordnung bei uns und der Bundcsgesetzgebung
sei vollständig Genüge geleistet, sie solle nur sagen: ich sehe
keinen Widerspruch mit den Bundesgesetzen. Ich möchte doch
fast bezweifeln, ob die Bundes-Cvmmission, von welcher uns
in der Regierungs- Vorlage mitgetheilt worden ist, so gütig
sein wird, nicht nachzufragen, ob es nicht ein Theil ihrer
speciellen Aufgabe sein wird, sich mit der nähern Untersuchung
zu beschäftigen. Ich will das dahingestellt sein lassen; ich
glaube aber, daß Sie gar keinem Zweifel hätten, wenn Sie
sich der Geschichte unserer Deutschen Verfassungs- Zustande
nür ein wenig erinnern wollten. Der Ausschuß hat nicht
geglaubt, daß die Bundesversammlung sich bei einer bloßen
Erklärung, daß wir nichts finden, nicht beruhigen würde; er
hat — nein, in feiner Mitte ist es nicht ausdrücklich be¬
sprochen, — es ist aber meine Ansicht, daß wenn es wirklich
zu einer Ausführung kommen sollte, wie sie anhedeutet ist in

S-

dcm Bundesbcschluß, den die Regierung mitgetheilt hat, wenn
irgend einmal „die Absendung einer besonders zu instruiren-
den-Commission" oder dergleichen zweckmäßig gefunden wurde,
dann ein solcher Commiffär auf unserm Boden gar nicht er¬
scheinen würde, außer mit einer ihm einigermaßen zr-sagenden
Macht . Wie die Bundesversammlungdie Sache-anzusehen
gewohnt ist, wird sie sagen: das Oldenburger Militair kann
unseren Bundts -Commissär nicht schützen, wenn er dazu aus¬
gesandt wird, irgendwie an der Oldenburgischen Verfassung
zu zwicken, denn das Oldenburger Miliwir ist- auf die Ver¬
fassung beeidigt; setze man ihm ein Commando Militair zur
Seite, welches nicht auf die Oldenburger Verfassung beeidigt
ist. Es ist daS, wie gesagt, meine individuelle Auffassung,
nicht die des Ausschusses. Der Ausschuß aber glaubt um so
weniger, daß die Bundesversammlung und ihre Commission
sich bei einer solchen Erklärung, wie die Minderheit sie wünscht,
beruhigen werde, als unsere Staatsregierung bereits gesagt
hat, es käme nicht mehr in Frage, ob dem Bundesbeschluß
Befolgung zu leisten sei oder nicht. Der Ausschuß ist der
Ansicht gewesen, daß wenn nachher die Staatsregierung eine
motivirte Erklärung nach dem Sinne der Gegner abgäbe, in
Frankfurt gesagt würde: das ist auf Einfluß des demokrati¬
schen Landtags geschehen, und schon darum ist es nicht am
Ort, die Erklärung der Staatsregierung als eine wahre:und
aufrichtige anzuerkcnnen. Der Ausschuß glaubt auch nicht,
daß Oldenburg in der Lage ist, wie die Minderheit es will,
alsdann die Würde und Selbstständigkeit des Großherzog¬
thums zu wahren, wenn einmal ein Conflict mit den Ge-
walicn, über die der Bundestag gebietet, herbeigesührt wiH.
Es ist dem Ausschüsse die Neberzeugung geworden, daß das
Minderheitserachlen politisch Unrecht hat, uns auf die Würde
und Selbstständigkeit des Großherzogthums zu verweisen.
Denn der Fall, dessen nickt ausdrücklich gedacht ist, daß man
eine außcrdeutsche Verbindung suchen sollte, mit England,
etwa oder mit Rußland oder einem andern Garanten der
Wiener Verträge, um die Souverainität von Oldenburg auf¬
recht zu erhalten, glaube ich, liegt nicht im Sinne des Pa¬
triotismus der geehrten Abgeordneten, die für daS Mindcr-
hcitscrachten sprachen. Ist aber Etwas Anderes dabei ge¬
dacht, so kann ich mir wirklich nur denken, baß man sich
ganz aus der jetzigen Zeit herausgedacht hat. Sollen wir,
wie zur Zeit Anton Günthers, der die Abgelegenheit seines
Ländchens benutzte, um sich von allen nachthMgen Beziehun¬
gen zum Reiche fern zu halten, zu verfahren anrathen? Sollen
wir täglich die Augen zudrücken vor der Thalsache, daß unS
eiserne  Bande an Deutschland knüpfen, durch welche die
Bundesexekution in wenig Stunden vor unserer Thstr an¬
kommen kann? Wir in ber Mehrheit glauben nicht, daß wir
vor den Thalsachcn unsere Auge» verschließen dürfen; darum
haben wir die Ansicht ausgesprochen und glauben sie im
Ausschußberichte einigermaßen begründet zu haben, daß diese
Verhältnisse einer ernstlichen Erwägung bedürfen und baß sie
wohl geeignet sind, uns zur Revision zu bestimmen.

Nebenbei haben wir aber nicht vergessen, daß auch Be-
14
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stimmungen im Staatsgrundgesetze sind , welche , abgesehen
vom äußern Zwange , eine Verbesserung nothwendig machen.
Wir haben einzelne theils bedeutende , theils nur unbedeutende
Verbesserungen a !S Beispiele , und nur als Beispiele , ange¬
führt , well sie uns am Nächsten lagen und wir in Bezug
aus sie der Uebereinstimmung des ganzen Hauses gewiß zu
sein glaubten . Ich bcdaure , daß man sich so lange mit die¬
sen wenigen Beispielen beschäftigt hat , dis Nichts anderes
sein sollten , als Beispiele . Wir haben das Nähere Alles der
specicüen Beratkung Vorbehalten . Das Minderheitsgutachken
enthält ein Zugeständnis , welches für diese Frage von großer
Bedeutung ist, daß allerdings einige Bestimmungen des Staals-
grundgesetzes an Zweckmäßigkeit und Bedeutung verloren haben;
daraus , wird dann allerdings gesagt , könne kein großer Scha¬
den erwachsen , sie beträfen nicht die eigentliche Verfassung.
Eine Unterscheidung zwischen eigentlichen und uneigentlichen
Verfassungen ist aber in dem StaatSgrunbgcsetz nicht gemacht;
wenn wir alw mit solcher Unterscheidung und der Unter¬
suchung über ihre Realität uns zu beschäftigen hätten , so
würden wir sehr weit von unserer heutigen Aufgabe abkom-
men . Was die Herren damit gemeint haben , das weiß ich
nicht . — Es ist ferner eine Gefahr  angedcutet worden und
diese Kat allerdings in der heutigen Diskussion nähere Er¬
läuterung gefunden , aber im Wesentlichen habe ich schon
früher darauf geantwortet . Wenn eine solche Gefahr ange¬
nommen wird , so könnte sie doch durch den Landtagsbeschluß,
der , wie empfohlen , nicht hcrbeigclockt werden . Denn wo
steht es, daß die Verfassung gleichsam suspendirt sei, daß die
Verfassung in Frage komme ? Besteht die Gefahr aber nur in
einem Vorwände , so ist schon gesagt , daß wer mit einem
Vorwände sich zufrieden geben will, der wird auch einen an¬
dern und bessern sinken können . Der Artikel 57 . der Wiener
Schlußacre , zum Beispiel , enthält die Bestimmung , daß die
gesammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates ver¬
einigt bleiben und — heißt es weiter — der Souverän kann
durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung
bestimmter  Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden
werden . Wenn nun die Bundesverfassung , wie ich nicht
zweifle, die Wiener Schlußacte noch anerkennt , so würde wohl
eine Revision unseres Staatsgrundgcsetzes , welche von ihr
ausging , ziemlich weit gehen , viel weiter gewiß , als die ge¬
ehrten Abgeordneten , welche mit dem ersten heutigen Redner
einverstanden sind über den Begriff von der Theilung der
Gewalten in unserm Staatsgrundgesetz , den er uns kürzlich
angedeutet hat , für wünschenswert !) halten . Und ganz ge¬
wiß würde diese neue Theorie , wenn sie wirklich Grund und
Boden in unserer Verfassung hatte , einen Angriffspunkt von
dieser Seite bieten.

Ein dritter Erwägungsgrund ist der , daß die Zeiten
schlecht wären , ja , meine Herren , das kann ich Ihnen vollkommen
zugeben ; aber daß die Zeiten schlecht sind , daß das uns ver¬
anlassen könne, die Lage der jetzigen Zeit nicht vollständig ins
Auae zu fassen, vermag ich nicht zuzugeben . Außerdem muß
ich bekennen, was Einer schon vor mir und mit vollem Rechte

gesagt hat : zu einer unbefangenen constitutivnellen Verfassungs¬
arbeit war das sJahr 1848 auch nicht besonders geeignet.
Gleichwohl ist aus dem Jahr 1848 die Verfassung unter den
von außen einwirkenden Einflüssen hervorgegangen , die im
Bericht angeführt sind. Es wurde sogar schon im Entwürfe
die Bestimmung nöthig — oder eS wurde vielmehr durch die
Nationalversammlung hingestellr , — daß alles nach Maß¬
gabe  der Reichsverfassung zu nehmen wäre . Danach
könnte man schon jetzt vielleicht sagen , daß manches nicht
mehr gültig wäre , indem die Reichsverfassung nicht zur Aus¬
führung gekommen ist. Allein ich bade das nur erwähnt,
um zu zeigen , daß Rcchlsungewißheit auch im Staatsgrund¬
gesetz steckt, und das , wenn die Zeiten verdrießlich sind, nicht
ganz nach unserem Sinne , wir nickt berechtigt sind, uns über
die Zeit hinauszusetzen . Als politische Wärmer haben wir
auf die Zeitumstände , seien sie günstig , seien sie ungünstiger
Art , wesentliche Rücksicht zu nehmen . Wann würde denn
jene vollständige Unbefangenheit eiulreten , die für solche Ar¬
beiten nöthig ist ? — Schon heute ist , gewissermaßen dro¬
hend , auf eine kommende Zeit hingewiescn , wo alles anders
gehen werde . Ja , wenn wir einen solchen Umschwung der
Dinge , den ich für möglich, vielleicht auch für wahrscheinlich
halte , schon ins Auge fassen wollten , so könnte das höchstens
dahin führen , eine Bestimmung für die Specialberathung auf
dem nächsten Landtag auszunehmen , daß nach Eintritt jener
Ereignisse oder nach einer gewissen Zeit wieder revidirt wer¬
den solle ; aber darum das , was jetzt für recht und zweck¬
mäßig erkannt wird , nicht zu thun , dazu kann uns das nicht
bestimmen . — Nach Allem , was vorgekommen ist , halte ich
eine weitere Erörterung , nachdem ich daS Minderheitserachlcn
durchgegangen bin , für überflüssig . Ich kann nun nur noch
die Bitte hinzufügen , daß alle die Herren , welche in der De¬
duktion , die in der Debatte reich geg .ben ist , die Nothwen-
wendigkeit , wenigstens aus innern Gründen , anerkennen , für
den ersten Antrag der Ausschußmehrheit stimmen wollen;  die¬
jenigen Herren aber , welche erkennen , daß Mängel da sind
und die doch unserm Wege keinen Beifall schenken, die bitte
ich selbst, ja dagegen  zu stimmen ; es würde bei ihrem
Beitritt der Zweck der heutigen Verhandlung im Wesentlichen
nicht erreicht werden.

Präsident : Es ist von den Abgeordneten Mölling
und Klävemann  auf namentliche Abstimmung angelragen
worden . Ist der Antrag unterstützt ? (Zuruf : Ja .) Er ist
hinreichend unterstützt . Der Antrag der Mehrheit , den ich
jetzt zur Abstimmung bringe , lautet:

„Der allgemeiüc Landtag erkläre sich damit einverstan¬
den , daß eine Revision deS Staatsgrundgcsetzes vor¬
zunehmen sei , vorbehaltlich des weitern Beschlusses
über die Art und Weise und den Umfang derselben."

Der Antrag der Minderheit geht dahin:
„Der Landtag beschließe, der Großherzoglichen Regie¬
rung zu erwiedern , daß er keine genügenden Beweg¬
gründe für die Vornahme der beantragten Revision
deS Staatsgrundgcsetzes zu erkennen vermöge ."
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Der Antrag der Minorität steht somit contradictorisch
dem Anträge der Mehrheit des Ausschusses entgegen . Wird
der Antrag der Mehrheit des Ausschusses angenommen , so ist
damit der Antrag der Minderheit weggcfallen , wird der el¬
ftere abgelehnt , so ist damit der Antrag der Minderheit ange¬
nommen . Wir beginnen die Abstimmung mit dem Buch¬
staben F . Ich ersuche die Herren Abgeordneten , welche für
den Antrag der Mehrheit des Ausschusses sich erklären , mit
Za , und diejenigen Herren Abgeordneten , welche dem Mehr-
heitsantragc nicht beitreten , mit Nein  zu stimmen.

(Bei der hieraus erfolgten Abstimmung antworteten
mit Za:

Ferneding , v . Finckh , Groskopff , Holthusen,
Janßen , Jnhülsen , Klävemann , Konerding,
Kropp , Lauw , Lübben , Möhring , Morell , Nieber-
ding , Niebour (»weil ich nach dem Ausfälle der Wahlen
zum gegenwärtigen Landtage glauben muß , daß die Mehr¬
heit des Volks die Revision wünscht ») , Noell , Olde-
johanns , Pancratz , Rüder , Schleifer , Schweg¬
mann , Selckmann  I . u . II . , Strackerjan  I . u. II -,
Strodthosf , Twiestmeyer , v. Wedderkop , Zede-
lius , Bar leben , v. Berg , Böcker , Bothe , Bulling.

Mit Nein:

Hardt , Heindl , Zvens , Lindemann , Lücken,

V

Mölling , Werry , Wibel , Millers , Bargmann,
Böckel .)

Der Antrag der Mehrheit des Ausschusses ist mit 34
gegen 41 Stimmen angenommen.

Präsident : Nach der langen Dauer der heutigen Bera¬
tung darf ich wohl voraussetzen , daß die Versammlung es nicht
für geeignet halten wird , noch heute in die Berathung des
zweiten Antrags des Ausschusses cinzugehen . Sollte ich in
dieser Voraussetzung nicht irren , so würde ich die Fortsetzung
der Berathung des Ausschußberichts auf die nächste Sitzung,
morgen 10 Uhr , anberaumen . Außerdem würde auf der Ta¬
gesordnung stehen:

1) der Bericht des Ausschusses über den Beitritt deS Her¬
zogtums zu dem deutsch - österreichischen Postvereine;

2) der Bericht des Ausschusses über den Antrag des Ab¬
geordneten Böckel zu tz. 44 . der Geschäftsordnung;
und

3) der Bericht des Ausschusses über die Vorlage der
Staatsregierung , betreffend das Budget.

Die Tagesordnung ist demnach die verkündete und die
nächste Sitzung morgen 10 Uhr . Die heutige Sitzung ist
geschlossen.

(Schluß der Sitzung 3 '/ ^ Uhr .)

Namens der Redactions - Commission:

Nieberding.

Cchnellpreffendruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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